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2019 2018 2017 2016 2015

Auftragseingang (Mio. EUR) 95,6 88,1 78,0 82,5 87,0

Umsatzerlöse (Mio. EUR) 91,1 83,9 78,7 80,4 82,3

EBIT (operativ) (Mio. EUR) 4,1 3,5 1,1 6,7 7,1

EBITDA (IFRS) (Mio. EUR) 12,1 9,0 6,8 12,3 10,8

EBIT (IFRS) (Mio. EUR) 4,3 4,1 2,3 7,2 5,5

Konzernergebnis (IFRS) (Mio. EUR) 2,9 3,3 0,7 5,7 4,5

Ergebnis je Aktie (IFRS) (EUR) 0,31 0,38 0,10 0,82 0,65

Langfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 70,6 63,0 45,9 48,9 47,1

Kurzfristige Vermögenswerte (Mio. EUR) 46,1 36,8 34,8 34,0 35,4

Eigenkapital (Mio. EUR) 69,6 68,4 52,3 47,6 42,3

Eigenkapitalquote (in %) 59,6 68,5 65,0 57,0 51,0

Zahlungsmittel/-äquivalente (Mio. EUR) 14,9 9,7 10,3 10,9 9,2

Anzahl der Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 404 404 415 430 429

Kennzahlen Konzern
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VORWORT

LIEBE AKTIONÄRE, MITARBEITER, PARTNER UND FREUNDE VON SOFTING,

Auftragseingang (95,6 Mio. EUR / Vorjahr: 88,1 Mio. EUR) und Umsatzerlöse (91,1 Mio. EUR / Vorjahr: 83,9 Mio. 
EUR) haben im vergangenen Jahr absolute Spitzenwerte erreicht und die Prognose (88,0 Mio. EUR) jeweils deutlich 
übertroffen. Die Umsatzsteigerung um knapp 9 % resultierte in dem bisher höchsten jemals erzielten Umsatz in der 
Unternehmensgeschichte der Softing. Ebenso zeigten das operative Ergebnis EBITDA in Höhe von 12,1 Mio. EUR 
(Vorjahr: 9,0 Mio. EUR) sowie ein EBIT von 4,3 Mio. EUR (Vorjahr: 4,1 Mio. EUR), dass auch die Profitabilität erneut 
zulegen konnte, trotz einer Sonderbelastung von 2,2 Mio. EUR durch Anlaufkosten der GlobalmatiX. Einschließlich 
dieser Sonderbelastungen resultierte daraus ein Konzernergebnis von 2,9 Mio. EUR nach 3,3 Mio. EUR im Vorjahr. 
Wegen der gefestigten Ausgangslage war ursprünglich eine Erhöhung der Dividende beabsichtigt. Dies ist jedoch 
aufgrund des Ende März 2020 erkennbaren Umfangs der Corona-Krise nicht mehr zu verantworten. Zur Schonung 
der Liquidität reduzieren Vorstand und Aufsichtsrat daher den Vorschlag an die Hauptversammlung und empfehlen 
eine Mindestdividende in Höhe von 0,04 EUR (Vorjahr: 0,13 EUR). Der verminderte Dividendenvorschlag dient in Zei-
ten der Coronakrise zur Schonung der Liquidität, da derzeit nicht absehbar ist, wie lange die Krise anhält. 
 Das umsatz- und auch ertragsstärkste Segment Industrial steigerte den Umsatz um 10,4 % auf 58,3 Mio. 
EUR (Vorjahr: 52,8 Mio. EUR). Das noch vom Abbau des margenarmen Distributionsgeschäfts betroffene Segment 
IT Networks verzeichnete einen Umsatzrückgang um 16,3% auf 10,8 Mio. EUR (Vorjahr: 12,9 Mio. EUR). Das gegen 
den Trend wachsende Segment Automotive erzielte mit einer Umsatzsteigerung um 20,9 % respektive 3,8 Mio. EUR 
auf 22,0 Mio. EUR (Vorjahr: 18,2 Mio. EUR), inklusive der Berücksichtigung der Anlaufkosten der GlobalmatiX einen 
positiven Ergebnisbeitrag.
 Das Segment Industrial bewies trotz eines rauen wirtschaftlichen Umfelds erneut seine Führungsrolle im 
Konzern. Wesentliche Ergebnisbeiträge kamen dabei sowohl von den Tochtergesellschaften in den USA als auch aus 
Europa. Die Übernahme sämtlicher Produkte der US-amerikanischen Phoenix Digital Corporation (PDC) ist eine aus-
gezeichnete Ergänzung des Softing-Portfolios von hochwertigen Kommunikationslösungen im Segment Industrial, be-
deutet eine weitere Stärkung der IIoT-Lösungen im oberen Leistungssegment und eröffnet Softing gleichzeitig neue 
Märkte. Wir erwarten aus dieser Übernahme zukünftig zusätzliche Umsätze von bis zu drei Millionen EUR jährlich. 
Ebenso konnten das Asien-Geschäft sowie die noch junge Tochter in China Zuwächse verbuchen. Neben dem Umsatz 
gilt dies auch für die Vorbereitung neuer Geschäfte. Dies verspricht eine gesunde Basis für 2020 und die Folgejahre.
 Eine vielversprechende Entwicklung zeigt auch das Segment Automotive. Beachtlich ist neben der Umsatz- 
insbesondere die Ergebnisentwicklung, da das Ergebnis 2019 noch von zukunftsgerichteten Investitionen für die im 
Aufbau befindliche Tochter GlobalmatiX belastet war. Dies ist ein Resultat der Investitionen im klassischen Geschäft 
mit Software für die On- und Offbord-Diagnose. Hier entwickelt Softing in erster Linie Software-Werkzeuge, die seinen 
Kunden in einer Zeit fundamentaler Umbrüche verteilte Entwicklungsarbeiten und dynamische Diagnosestrukturen 
bieten, wie sie etwa bei der Entwicklung technischer Grundlagen für das teilautonome Fahren benötigt werden.
 Die im Segment Automotive eingegliederte GlobalmatiX AG leistet derzeit den Anlauf des Geschäfts mit 
ihrem ersten Großkunden. Zeitgleich werden Feldversuche mit Herstellern und Telematik-Service-Providern abge-
schlossen mit dem Ziel, im Jahr 2020 die Vermarktung überzugehen. Mit Betreibern großer Flotten zur Fahrzeug-
vermietung werden Versuche vorbereitet, etwa alle Fahrzeuge „keyless“ zu vermieten und somit die Prozesse in der 
Fahrzeugvermietung deutlich zu vereinfachen. Für das Jahr 2020 wird eine Skalierung der teils schon vorliegenden 
Bestellungen zum Anschluss einer deutlich fünfstelligen Zahl von Fahrzeugen vorbereitet. Globalmatix nimmt auch 
im US-Markt an Ausschreibungen in signifikantem Umfang teil.
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Im Segment IT Networks sind die Umsätze noch vom Abbau des margenarmen Distributionsgeschäfts betroffen, die 
trotz einer Ausweitung des Geschäfts mit Eigenprodukten noch nicht vollständig kompensiert werden konnten. In 
Kombination mit hohen und nur teilweise aktivierten Entwicklungsaufwendungen belastet dies auch das Konzern-
EBIT 2019. Mit dem neuentwickelten NetXpert steht der leistungsfähigste Qualifizierer der Branche zum Vertrieb zur 
Verfügung. Die komplett neue Produktlinie der Verifizierer wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 fertiggestellt 
werden. Damit wird IT Networks seinen Kunden in der zweiten Jahreshälfte 2020 sowohl bei Qualifizierern wie auch 
bei Verifizieren eine eigenentwickelte Gerätefamilie anbieten können, die bisher zugekaufte Geräte ersetzen und die 
Ertragskraft von IT Networks in den kommenden Jahren deutlich erhöhen werden.
 In allen drei Segmenten haben wir mit den ausschnittsweisen genannten Entwicklungen und Erfolgen die 
Voraussetzungen geschaffen, 2020 unser Wachstum fortzusetzen. In der Planung für das laufende Jahr gingen wir 
daher von einer deutlichen Umsatzsteigerung auf knapp 100 Mio. EUR sowie einer Steigerung im EBIT auf über 5 
Mio. EUR Ergebnis aus. Darin war berücksichtigt, dass der weitere Ausbau der GlobalmatiX in Europa und Nordame-
rika trotz Umsatzerwartungen von mehreren Mio. EUR das Ergebnis 2020 noch belasten könnte. Das war die Pla-
nung, bevor das Corona-Virus Europa und Nordamerika erfasste. 
 Die Versorgung mit Elektronikkomponenten und Zubehörteilen aus den zunächst betroffenen asiatischen 
Ländern können wir nach derzeitigem Kenntnisstand über Lieferverträge und Materialpuffer weitgehend sicherstel-
len. Wir erwarten hier eher eine Entspannung der Lage im Jahresverlauf. Die eigenen Entwicklungsleistungen erfolgen 
durch Mitarbeiter an den Standorten in Europa, den USA, in Singapur und in China. Allerdings rechnen wir mit redu-
zierten Kapazitäten aufgrund direkter Krankheitsfälle, Quarantäne oder aufgrund gesetzlicher Schließungen. Die meis-
ten unserer Mitarbeiter können falls nötig über Notebooks und VPN-Zugänge bei Bedarf von zuhause aus arbeiten.
 Kritischer sehen wir die Lage auf der Nachfrageseite. Erfreulicherweise konnten wir mit mehr Aufträge als 
je zuvor in das Jahr starten. Jedoch ist es unvermeidbar, dass es mindestens im ersten Halbjahr zu negativen Einflüs-
sen auf den Umsatz kommen wird. Nahezu alle Messen und Verkaufsveranstaltungen, die in der Vergangenheit zu 
Nachfragesteigerungen geführt haben, ausgefallen. Wo immer möglich versuchen wir persönliche Verkaufskontakte 
durch Web- und Videokonferenzen zu ersetzen. Auch sehen uns bei aktuellen Projektausschreibungen gut positio-
niert, jedoch werden Termine vermehrt ins zweite Halbjahr verschoben. Die entscheidende Frage wird daher sein, 
ob und in welchem Umfang auf der Nachfrageseite im zweiten Halbjahr Einbrüche aus den ersten sechs Monaten 
aufgeholt werden können. Unsere operative Planung konzentriert sich darauf, für unsere Kunden im zweiten Halb-
jahr maximal präsent und lieferfähig zu sein. Dabei hilft, dass wir ohnehin eine deutliche Saisonalität im zweiten Halb-
jahr gewohnt sind.
 Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die Ergebnisse des Vorjahres zu erreichen oder gar zu übertreffen. Dies 
wird mit jedem Tag, in dem sich die Weltwirtschaft im Ausnahmezustand befindet, schwieriger. Eine quantitative 
Jahresprognose ist derzeit schlicht unmöglich. Wir wollen daher über den Jahresverlauf die Zielgrößen fassen und 
weiter präzisieren. Hierzu werden wir die IR-Kommunikation intensivieren. Einen entscheidenden Wettbewerbsvor-
teil sehen wir darin, dass Softing grundsätzlich gut durchfinanziert ist und wir mit großer Sorgfalt über die Liquidität 
wachen. Bei weiterer Verschärfung der Lage werden wir über die üblichen Verfahren die Personalkosten zeitweise 
anpassen. Auch der Vorstand trägt seinen Teil bei, indem er die Hälfte der aus 2019 zur Auszahlung stehenden Be-
züge zinslos im Unternehmen belässt. So blicken wir trotz aller Herausforderungen zuversichtlich in die Zukunft und 
suchen die sich auch in dieser Krise bietenden Chancen.
 Ich wünsche uns allen gesundheitlich alles Gute. Auf dass wir darüber hinaus wirtschaftlich erfolgreich ar-
beiten und im Zusammenhalt miteinander die vor uns stehenden Herausforderungen mit Umsicht, aber auch dem 
nötigen Vertrauen in die eigenen Stärken angehen!

Herzlichst

Dr. Wolfgang Trier
(Vorstandsvorsitzender)



Softing-Aktie

AKTIE

ISIN / WKN DE0005178008 / 517800
Sektor Industrial
Subsektor Advanced Industrial Equipment
Börsenkürzel SYT
Bloomberg / Reuters SYT GR / SYTG
Handelssegment Prime Standard, Amtlicher Handel, EU-regulierter Markt
Börsenplätze XETRA, Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin-

Bremen, Tradegate
Erstnotiz (IPO) 16. Mai 2000
Indizes Prime All Share Performance Index
Aktiengattung Nennwertlose Inhaber-Stammaktie mit einem rechnerischen Wert 

von EUR 1,00 je Stückaktie
Grundkapital EUR 9.105.381
Genehmigtes Kapital EUR 4.552.690 bis zum 8. Mai 2023
Bedingtes Kapital EUR 4.552.690 bis zum 8. Mai 2023
Designated Sponsoren ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank

M.M. Warburg & CO (AG & CO.) KGaA
Research Coverage Warburg Research

STAMMDATEN DER SOFTING-AKTIE

AKTIENPERFORMANCE IM BÖRSENJAHR 2019
Die Aktienkurse an den deutschen Börsen starte-
ten bereits in den ersten Wochen des Jahres 2019 
mit deutlichen Zugewinnen. Der DAX schloss zum 
Jahresende mit 13.249 Punkten und damit 25,5 % 
über dem Niveau des letzten Handelstages 2018. 
Zwischenzeitliche Kursverluste im Mai, August und 
Oktober unterbrachen die insgesamt positive Ent-
wicklung aber nur temporär. Der Auswahlindex 
SDAX entwickelte sich ähnlich und lag am 30. De-
zember 2019 um 31,6 % mit 12.511 Punkten über 
dem Jahresschlusskurs 2018. 

Anhaltend niedrige Zinsen in Europa und Deutsch-
land begünstigten diese positive Entwicklung der 
deutschen Aktienmärkte. Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) nahm die Anleihekäufe über den Ka-
pitalmarkt wieder auf und beließ den Leitzins bei 
0,0 %. Der Handelskonflikt zwischen den USA und 

China schwelte weiter und geopolitische Spannun-
gen sowie soziale Unruhen in einigen Ländern be-
lasteten die Weltwirtschaft. Der Internationale 
Währungsfonds (IWF) erwartete daher für 2019 
ein deutlich geringeres Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) für die Eurozone und Deutsch-
land von 1,2 % bzw. 0,5 % gegenüber dem Vorjahr 
2018 von 1,9 % bzw. 1,5 %.

Die Softing-Aktie begann das Jahr mit einem Kurs 
von EUR 6,62, profitierte von der klassischen Ja-
nuarrallye und erreichte ihr erstes Jahreshoch von 
EUR 8,82 bereits am 11. Februar. Es folgte ein lang-
samer aber doch genereller Abwärtstrend auf das 
Jahrestief am 9. April von EUR 6,32, um danach mit 
volatiler Auf- und Abwärtsentwicklung am 16. Au-
gust erneut das Jahrestief von EUR 6,32 als untere 
Widerstandslinie zu testen. Ebenso volatil erklomm 
der Aktienkurs dann den Jahreshöchststand am 
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12. November von EUR 8,98 – schloss zum Jahres-
ultimo mit einem Kurs von EUR 7,80 und erzielte 
ein Jahresplus von rund 18 %. 

Die Marktkapitalisierung der Softing AG lag zum 
Jahresende 2019 somit bei 71,0 Mio. EUR wieder 
deutlich über dem entsprechenden Vorjahreswert 
von 59,2 Mio. EUR. Das Grundkapital der Softing 
AG beträgt unverändert 9.105.381 EUR zum Jah-
resende 2019, eingeteilt in ebenso viele Stückakti-
en (Aktien ohne Nennbetrag). 

HANDELSVOLUMEN
Das tagesdurchschnittliche Handelsvolumen der 
Softing-Aktie, in Summe aus XETRA und Frankfurt, 
hat sich im vergangenen Jahr 2019 auf 7.265 Ak-
tien gegenüber dem Vorjahr (8.616 Aktien) noch-
mals reduziert. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 
gut 1,8 Mio. Aktien nach rund 2,2 Mio. Aktien im 
Vorjahr gehandelt. Das Umsatzvolumen (XETRA 

und Frankfurt) betrug insgesamt rund 13,9 Mio. 
EUR (Vorjahr: 18,9 Mio. EUR). Softing unterstützt 
die Handelbarkeit der Aktie durch zwei Designa-
ted Sponsoren, die ICF Bank AG Wertpapierhan-
delsbank und die M.M. Warburg & CO (AG & CO.) 
KGaA.  

ERGEBNIS JE AKTIE
Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag im Jahr 2019 bei 
0,32 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahr. Das Ergebnis 
je Aktie berechnet die Softing AG gemäß IAS 33 auf 
Basis der durchschnittlich ausgegebenen Aktien.

AKTIONÄRSSTRUKTUR
Die größte Einzelposition der 9.105.381 Softing-Ak-
tien wird nach Kenntnis der Gesellschaft unverän-
dert von der Helm Trust Company Limited, St. He-
lier, Jersey, Großbritannien gehalten. Zum Bilanz-
stichtag lag der Softing AG keine Meldung vor, dass 
ausgehend von der gemeldeten Beteiligung von 
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AKTIE

22,4 % am Grundkapital Schwellwerte über- oder 
unterschritten wurden. Die nächstgrößere Position 
wird von Herrn Alois Widmann, ehemals Eigentü-
mer der GlobalmatiX, in Höhe von 15,9 % gehalten. 
Dem folgen eine Reihe von institutionellen Inves-
toren und einige private Ankerinvestoren. Die ver-
bleibenden Aktien befinden sich im Streubesitz.

ANALYSTENEMPFEHLUNGEN
Warburg Research analysiert die Softing-Aktie seit 
Jahren regelmäßig in Research-Berichten und ver-
öffentlichte im vergangenen Jahr sechs Studien 
und Updates zur Aktie. In den vier Analysen seit 
Juli 2019 sprach das Bankhaus eine „Kauf-Empfeh-
lung“ aus, die jüngste Studie des Jahres 2019 vom 
19. November nennt ein Kursziel von 9,50 EUR und 
empfiehlt die Aktie weiterhin zum „Kauf“.

Analysteneinschätzungen zur Softing-Aktie stehen 
unter www.softing.com im Bereich Investor Rela-
tions – News & Veröffentlichungen – Analysten & 
Research zur Information bereit. Im Bereich Pres-
se und Interviews sind die Wachstumsaussichten 
des Softing Konzerns, die in den verschiedensten 
Finanznachrichten wie etwa 4Investors, Anleger-
brief, Ariva.de, BerneckerResearch, Börsengeflüs-
ter, Börse Online, Capital Depesche, Der Aktio-
när, Vorstandswoche, Euro am Sonntag, Financial.
de, Finanzen.net, Focus-Money, Hot Stock Report, 
Nebenwerte-Journal, Nebenwerte Magazin, Pla-
tow Börse, Prior Börse, Value Depesche, Zertifika-
te-Journal oder anderen veröffentlicht wurden, zu 
finden. 

KAPITALMARKTKOMMUNIKATION
Investor Relations ist eine zentrale Aufgabe des 
Konzerns. Im Jahr 2019 war die Kapitalmarktkom-
munikation mit diversen Roadshows und zahlrei-
chen Investoren- und Analystenveranstaltungen 
gefordert, um die notwendige Aufmerksamkeit und 
Attraktivität am Kapitalmarkt kontinuierlich sicher-
zustellen. Weiterhin war Softing auf ausgewählten 
Investorenkonferenzen wie dem Deutschen Eigen-
kapitalforum im November in Frankfurt am Main, 
der Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) sowie 
der Zürcher Kapitalmarktkonferenz vertreten. Im 
laufenden Jahr 2020 haben wir uns vorgenommen, 
Präsenz und Visibilität zur kontinuierlichen Betreu-
ung der bestehenden sowie der neu gewonnenen 
Investoren noch einmal zu steigern. 

Die Aktivitäten in der Finanzkommunikation wur-
den durch zahlreiche Gespräche mit institutionel-
len und privaten Investoren sowie mit Vertretern 
der Presse ergänzt. Auf der Unternehmenswebsi-
te finden Anleger relevante Informationen zur Sof-
ting-Aktie (Bereich Investor Relations) sowie zum 
Unternehmen.



7

Verantwortung�übernehmen�und�tragen�–� 
Corporate�Social�Responsibility�(CSR)�bei�Softing

SOFTING – UMWELTSCHUTZ EIN ANLIEGEN
Softing als Software- und Dienstleistungsunterneh-
men verbraucht im Vergleich zur produzierenden 
Industrie wenig natürliche Ressourcen. Trotzdem 
wollen wir die immer knapper werdenden natür-
lichen Ressourcen so effizient wie möglich nutzen 
und ihren Verbrauch dauerhaft niedrig halten. In 
unserer jährlichen Umweltbilanz im Management-
review verfolgen wir nach, wie viele natürliche Res-
sourcen (Papier, Wasser, Abfall sowie Energiever-
brauch an Strom) wir in Anspruch nehmen.

Softing verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um 
ökonomische, ökologische und soziale Interessen in 
Einklang zu bringen. Denn wir sind überzeugt, dass 
verantwortungsbewusstes Handeln unsere wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit auf Dauer fördert und 
damit auch im Interesse unserer Stakeholder liegt. 

Die Festlegung der Ziele und die Verantwortung für 
die Durchführung der Maßnahmen liegen bei der 
Geschäftsführung. Alle Mitarbeiter werden an dem 
Prozess der Zielfindung und -umsetzung beteiligt. 
Damit stellen wir sicher, dass die Nachhaltigkeit in 
alle Geschäftsbereiche integriert wird. 

Um die Leistungen im ökologischen Bereich zu ver-
bessern, haben wir neben dem allgemeinen Um-
weltschutz auch ein Energiemanagement aufge-
baut und einen Umweltbeauftragten berufen. Wir 
optimieren unsere Systeme fortlaufend, überprü-
fen unsere Prozesse und ihre Wechselwirkungen. 
Über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
und behördlichen Auflagen zum Umweltschutz und 

Energiemanagement hinaus entwickeln wir beides 
aktiv und langfristig weiter. Auch wenn wir keine 
quantitativen und qualitativen Ziele gesetzt haben, 
wollen wir dennoch soweit es uns möglich ist, Um-
weltbelastungen verringern oder bestenfalls gänz-
lich vermeiden.

SOFTING – SICHERHEIT UND QUALITÄT AUF 
HÖCHSTEM NIVEAU
Das Informationssicherheits- und Qualitätsmanage-
ment umfasst den gesamten Produktprozess von 
der ersten Idee über Konzeption, Entwicklung und 
Serienfertigung bis hin zur Auslieferung und zum 
Kundensupport. 

Für uns bedeutet Compliance die Einhaltung sämt-
licher für das Unternehmen relevante gesetzliche 
Pflichten, Vorschriften, Regeln, fachliche Kompe-
tenz und persönliche Verantwortung im Umgang 
mit externen und internen Regeln sowie Vorga-
ben der Gesellschafter und Vertragspartner. Es ist 
für uns selbstverständlich, die Regeln der Informati-
onssicherheit und die Vorgaben des Datenschutzes 
einzuhalten.

Ein mehrstufiges Risiko-Chancen-Management-Sys-
tem in Anlehnung an die DIN ISO 31000 erfasst die 
systematische und fortlaufende Identifikation, Be-
wertung, Steuerung, Dokumentation, Kommuni-
kation und Überwachung von Risiken und Chancen 
– über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. 
Für Prozesse wird die Risikoabschätzung mit Hilfe 
der SWOT-Analyse durchgeführt. 



Der „Code of Conduct“ und verschiedene, themen-
spezifische Richtlinien (z. B. Lieferantenmanage-
ment, Risiko- und Chancenmanagement, Informa-
tionssicherheit) sind für die Mitarbeiter verpflich-
tend. Wir überprüfen regelmäßig die Einhaltung 
der Regelungen und Prozesse durch interne und ex-
terne Audits.

Die Stakeholder werden im Rahmen der ISO 9001 
Zertifizierung definiert und bewertet. Hierzu zählen 
Personen, Gruppen und Organisationen, die direk-
ten oder indirekten Einfluss auf das Unternehmen 
Softing haben können. Die Kommunikationswege 
sind ebenfalls definiert und als fester Bestandteil im 
Qualitätsmanagement verankert.

SOFTING – MITARBEITER FÖRDERN UND 
VERANTWORTUNG ÜBERTRAGEN
Mit allen Mitarbeitern finden jährlich Mitarbeiter-
gespräche statt, in denen individuelle Entwicklun-
gen besprochen werden. Abhängig vom Aufgaben-
gebiet der Mitarbeiter werden zusätzlich für das 
laufende Jahr individuelle Zielvereinbarungen fest-
gelegt, wobei neben Umsatzzielen auch die Weiter-
entwicklung des jeweiligen Aufgabenbereichs we-
sentlicher Bestandteil ist. Die Erreichung dieser Zie-
le wird durch die Geschäftsführer im Rahmen der 
jährlichen Mitarbeitergespräche überprüft.

Unser wesentliches Kapital steckt in unseren Mitar-
beitern. Aufwendungen, unseren Mitarbeitern ein 
Umfeld zu schaffen, in dem Arbeiten Spaß macht 
und das sie sozial absichert, folgen daher sowohl 
moralischem Anspruch als auch unternehmeri-
scher Vernunft. Durch wettbewerbsfähige Löh-
ne in Verbindung mit hoher Arbeitsplatzsicherheit 

schafft Softing Stabilität für die hinter unseren Mit-
arbeitern stehenden Familien. So bietet Softing 
schon seit vielen Jahren fast ausschließlich unbe-
fristete Arbeitsverträge an. Ausnahmen davon gibt 
es nur für Vertretungen, etwa beim Mutterschutz. 

Technisch und organisatorisch anspruchsvolle Auf-
gaben, entspannte Umgangsformen und eine faire 
Behandlung auch in Konfliktfällen schaffen das posi-
tive Betriebsklima von Softing. In Summe führt dies 
zu einer ungewöhnlich niedrigen Fluktuation und 
zu einem stetigen Aufbau des individuellen und kol-
lektiven Know-hows. Die Pflege der Softing-Kultur 
betreiben wir aktiv auch bei sämtlichen Tochterge-
sellschaften in Europa, Nordamerika und Asien.

Softing fördert Studenten, etwa durch einzelne Pro-
gramme für die jeweils Jahrgangsbesten in Zusam-
menarbeit mit den Universitäten, wie auch durch 
die großzügige Bereitstellung von Praktikumsplät-
zen. Alle technischen Abteilungen bieten in Ab-
stimmung mit Hochschulinstituten Themen und 
Arbeitsplätze für Bachelor und Masterarbeiten. Da-
von wird in einer deutlich zweistelligen Anzahl jähr-
lich Gebrauch gemacht. Nicht wenige unserer Mit-
arbeiter haben so ihren Weg zu Softing gefunden.

Zentral für uns ist es, das Wissen der Mitarbeiter zu 
fördern. Durch ein definiertes, aber auch gelebtes 
Wissensmanagement kann jeder Mitarbeiter geför-
dert und sein Wissen weiterentwickelt werden. Un-
sere erfahrensten Mitarbeiter blicken teilweise auf 
über 25 Jahre Berufserfahrung und Firmenzugehö-
rigkeit zurück und freuen sich ihr Wissen weiterzu-
geben.

CSR
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Wir sind ein international ausgerichteter Konzern 
mit stark diversifizierten Anforderungen. Daher set-
zen wir auf Mitarbeiter, die unterschiedliche Erfah-
rungen, Qualifikationen und Sichtweisen mitbrin-
gen und uns mit ihren individuellen Kompetenzen 
dabei unterstützen, neue Marktchancen erfolgreich 
zu nutzen. Die Wahrung von Chancengleichheit und 
Vielfalt ist daher ein zentrales Anliegen unserer Per-
sonalpolitik. Wir achten darauf, dass bei der Vergü-
tung keine Ungerechtigkeiten, beispielsweise auf-
grund des Geschlechts oder Alters, entstehen.

Führungskräften und Mitarbeitern auf Schlüsselpo-
sitionen wird üblicherweise neben dem Grundge-
halt ein variabler Gehaltsbestandteil gezahlt, um ih-
ren überdurchschnittlichen Einsatz zu honorieren. 
Der variable Bestandteil orientiert sich an der Un-
ternehmensentwicklung, an betriebswirtschaftli-
chen Ergebniskennzahlen und am Beitrag des Mit-
arbeiters zur Realisierung vereinbarter Ziele.

Softing ist als global agierende Unternehmensgrup-
pe vielfältigen Rechtsordnungen unterworfen. Wir 
respektieren das geltende Recht und verlangen das 
gleiche von allen Mitarbeitern und Geschäftspart-
nern.

Alle Mitarbeiter haben Zugang zu allen erforderli-
chen Informationsquellen und zu unserer Rechts-
abteilung, um Gesetzesverstöße zu vermeiden. Wir 
bieten unseren Mitarbeitern auch Schutz bei unbe-
rechtigten Aktionen durch Behörden. Gesetzesver-
stöße werden jedoch nicht hingenommen. 

Softing ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit 
Sitz in Haar. Wir leben und erleben tagtäglich eine 
enge vernetzte Welt. Auch wenn ein Unternehmen 
in unserer Größe seinen gesellschaftlichen Beitrag 
in erster Linie auf das lokale Umfeld fokussiert, neh-
men wir unsere Verantwortung auch global wahr.

Als nachhaltig wirtschaftendes und gesundes Un-
ternehmen haben wir die finanzielle Freiheit, unse-
ren Erfolg mit der Gemeinschaft, in der wir arbei-
ten, teilen zu können. Das nehmen wir auch wahr.



Zusammengefasster�Lagebericht�der�Softing�AG��sowie�
des�Softing-Konzerns�für�das�Geschäftsjahr�2019

GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS UND 
DES KONZERNS

GESCHÄFTSMODELL
Geschäftsmodell des Softing-Konzerns
Der Softing-Konzern ist als Software- und System-
haus in den Segmenten Industrial, Automotive und 
IT Networks international etabliert. Das Unter-
nehmen entwickelt und vermarktet komplexe und 
hochwertige Software, Hardware sowie komplette 
Systemlösungen. Hardware-Prototypen werden im 
eigenen Haus entwickelt, die Fertigung erfolgt ex-
tern.

Im Segment Industrial ist Softing ein weltweit füh-
render Anbieter von industriellen Kommunikati-
onslösungen und Produkten für die Fertigungs- 
und Prozessindustrie. Die Produkte sind zuge-
schnitten auf die Anforderungen von System- und 
Geräteherstellern, Maschinen- und Anlagenbau-
ern sowie Endanwendern. Sie sind bekannt für ihre 
ausgesprochene Benutzerfreundlichkeit und funk-
tionalen Vorteile. Die Schwerpunkte liegen in Kom-
ponenten und Werkzeugen für Feldbussysteme 
und industrielle Steuerungen sowie in Lösungen 
für die Produktionsautomatisierung.

Die Kernthemen Diagnose, Messen und Testen 
des Segments Automotive von Softing stehen für 
Schlüsseltechnologien in der Automobilelektronik 
sowie nah verwandter Elektronik-Bereiche, z. B. in 
der Nutzfahrzeug- oder Landmaschinen-Branche. 
Das Leistungsangebot umfasst Hard- und Soft-
wareprodukte, passgenaue Lösungen sowie Con-
sulting und Engineering vor Ort. Softing ist der 
Spezialist für den gesamten Lebenszyklus elektro-
nischer Steuergeräte und Systeme, von der Ent-
wicklung über die Produktion bis zum Service. 
Auto motive setzt bei seinen Entwicklungen auf 
Standardisierung. Softing ist aktives Mitglied in 
den wesentlichen Standardisierungsgremien der 
Automobilelektronik, wie ASAM und ISO. Das The-
ma Datenfernübertragung hat mit der Akquisition 
der GlobalmatiX AG eine neue Dimension im Jahr 
2018 erfahren und wurde im Jahr 2019 zur Markt-
reife gebracht.

Das Segment IT Networks steht für das Testen, 
Qualifizieren und Zertifizieren von Verkabelungen 
in IT-Systemen, basierend auf weltweiten techno-
logischen Standards. Die Kunden optimieren mit 
den Messgeräten von IT Networks für Kupfer- und 
Glasfasernetze ihre täglichen Arbeitsabläufe und 
schaffen Sicherheit im Datenaustausch.
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Beratung, Analysen, Studien und Schulungen run-
den in allen drei Geschäftssegmenten das Leis-
tungsangebot ab. Softing bedient mit seinen 
Dienstleistungen und Produkten schwerpunkt-
mäßig den europäischen und den nordamerika-
nischen Markt. Die asiatischen Märkte wie China, 
Japan und Korea gewinnen jedoch zunehmend an 
Bedeutung.

Darstellung der Segmente
Die Segmentierung des Softing-Konzerns erfolgt 
auf Basis der internen Berichts- und Organisati-
onsstruktur und berücksichtigt die unterschied-
lichen Risiken und Ertragsstrukturen der ein-
zelnen Geschäftsfelder. Bei der Segmentierung 
nach Geschäftsfeldern werden die Aktivitäten in 
die Geschäftsfelder Automotive, Industrial und 
IT Networks aufgeteilt. Für weitere Details sowie 
quantitative Angaben zu den Segmenten des Sof-
ting-Konzerns verweisen wir auf die Segmentbe-
richterstattung im Konzernanhang.

Softing AG 
Die Softing AG ist die zentrale Management-Hol-
ding des Softing-Konzerns.

Segment Industrial
Softing�Industrial�Automation�GmbH
Die Softing Industrial Automation GmbH ist ein 
weltweit führender Anbieter von industriellen 
Kommunikationslösungen und Produkten sowohl 
für die Fertigungs- als auch die Prozessindustrie. 
Die Produkte sind zugeschnitten auf die Anforde-
rungen von System- und Geräteherstellern, Ma-
schinen- und Anlagenbauern oder Endanwendern 
und bekannt für ihre Benutzerfreundlichkeit und 
funktionalen Vorteile.

Softing�Italia�s.r.l.
Softing Italia s.r.l. ist organisatorisch eine Tochter 
der Softing Industrial Automation GmbH. Softing 
Italia s.r.l. in Mailand betreut Kunden in Italien di-
rekt vor Ort. Im Jahr 2019 trug die Gesellschaft er-
neut positiv zum Gesamtergebnis des Softing-Kon-
zerns bei.

Online�Development�Inc.�(OLDI)�und�Softing�Inc.�
Online Development Inc. (OLDI) und Softing Inc. 
mit Sitz in Knoxville, Tennessee, sowie das Ver-
triebsbüro der Softing Inc. in Newburyport, Massa-
chusetts, sind organisatorisch Töchter der Softing 
North America Holding Inc. mit Sitz in Delaware. 
OLDI ist seit fast 30 Jahren ein führender Original 
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Design Manufacturer (ODM) mit einer Bandbreite 
an Hardware- und Software-Produkten, die zahlrei-
che industrielle Marktsegmente unterstützen. Gro-
ße Markenhersteller nutzen OLDIs tiefreichendes 
Wissen der industriellen Datenverarbeitung und 
Kommunikation, um die Markteinführung neuer 
und bewährter Technologien zu verbessern. Sof-
ting Inc. bedient den nordamerikanischen Markt, 
bietet mit eigenen Kapazitäten Projektdienstleis-
tungen an und betreut das Produktgeschäft vor 
Ort. 2019 trugen die amerikanischen Gesellschaf-
ten insgesamt positiv zum Gesamterfolg des Sof-
ting-Konzerns bei.

Buxbaum�Automation�GmbH
Die Vertriebsniederlassung Buxbaum Automation 
GmbH in Eisenstadt betreut Kunden in Österreich 
direkt vor Ort. Die Gesellschaft trug 2019 mit Ihren 
Verkäufen in den Segmenten Industrial und IT Net-
works wieder positiv zum Gesamtergebnis des Sof-
ting-Konzerns bei.

Segment IT Networks
Softing�IT�Networks�GmbH�und� 
Softing�Singapore�Pte.�Ltd.�
Softing IT Networks GmbH mit Sitz in Haar, Mün-
chen, ist Anbieter von Geräten zur Diagnose von IT-
Netzwerken, die im Bereich der Industrieautomati-
on, in der Büroinstallation sowie bei Rechenzent-
ren eingesetzt werden. Softing Singapore Pte. Ltd. 
mit Sitz in Singapur entwickelt und liefert Test- und 
Messgeräte für Kupferkabel- und Glasfaser-Daten-

Netzwerke. Dies schließt sowohl die Entwicklung 
und Herstellung von Produkten mit der höchsten 
Performance in diesem Bereich als auch Zubehör 
zur Unterstützung des Vertriebs ein. Neben dem 
Vertrieb liefert die Gesellschaft auch technischen 
Support und Kalibrierungsleistungen für die ange-
botenen Produkte. Die zwei Softing IT Networks-
Gesellschaften tragen mit einer wachsenden Pro-
duktpalette, bestehend aus Eigen- und Distributi-
onsprodukten positiv zum internationalen Erfolg 
bei.

Softing�S.A.R.L.
Die Softing S.A.R.L. mit Sitz in Paris, Frankreich, 
stellt den rechtlichen und organisatorischen Rah-
men für Vertriebsaktivitäten des Softing-Konzerns 
in Frankreich zur Verfügung.

Softing�Electronic�Science�&�Technology� 
(Shanghai)�Co.,�Ltd.
Die Softing Services GmbH und die Firma Beijing 
Windhill Technology Co., Ltd. betreiben ein Joint 
Venture für die Vermarktung der Produkte aus 
dem Softing-Konzern im chinesischen Markt.

Segment Automotive
Softing�Automotive�Electronics�GmbH
Die Softing Automotive Electronics GmbH mit Sitz 
in Haar bietet Produkte und Dienstleistungen in 
der Diagnose und der Testautomatisierung an. Der 
prozessübergreifende Ansatz der Softing-Lösungen 
steigert Qualität und Zuverlässigkeit in der Steuer-
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gerätekommunikation. Im Wachstumsmarkt für Di-
agnose- und Testsysteme in der Fahrzeugelektro-
nik besitzt Softing mit über 80.000 Installationen 
eine führende Stellung im Markt. Weltweit ver-
trauen Fahrzeughersteller sowie System- und Steu-
ergerätelieferanten auf bewährte Hard- und Soft-
ware-Werkzeuge sowie Lösungen von Softing. Dar-
über hinaus deckt SMT (Softing Mess-Technik) den 
gesamten Bereich der mobilen und stationären 
Messwerterfassung ab.

Softing�Engineering�&�Solutions�GmbH
Die Softing Engineering & Solutions GmbH ist or-
ganisatorisch eine Tochter der Softing Automoti-
ve Electronics GmbH. Softing ist seit mehr als 20 
Jahren erfolgreich im Bereich Automotive Test So-
lutions tätig und bietet umfangreiches Experten-
wissen rund um das automatisierte Testen der 
Fahrzeugelektronik. Für viele im Kraftfahrzeug vor-
handene Steuergeräte hat Softing bereits Funkti-
onsprüfungen und Test-Designs realisiert. Zur op-
timalen Unterstützung der Kunden bietet die Sof-
ting Engineering & Solutions GmbH hochwertige 
Dienstleistungen unmittelbar am jeweiligen Kun-
denstandort an. Für Kunden werden qualifizierte 
Consulting- und Engineering-Leistungen mit Fokus 
auf die Kernthemen Diagnose, Messen und Tes-
ten erbracht. Die gut ausgebildeten Mitarbeiter ar-
beiten teilweise direkt in den Fachabteilungen der 
Kunden. Die enge Vernetzung mit allen maßgebli-
chen Beteiligten ist ein wesentliches Kennzeichen 
der Arbeitsweise der Softing Engineering & Solu-

tions GmbH und spielt eine entscheidende Rolle 
für den Erfolg der Projekte.

Softing�Automotive�Electronics�GmbH
Die Softing Automotive Electronics GmbH mit Sitz 
in Kirchentellinsfurt fungiert als interne Entwick-
lungsgesellschaft im Segment Automotive.

GlobalmatiX�AG�und�GlobalmatiX�Inc.
Die GlobalmatiX AG mit Sitz in Liechtenstein ist ein 
Mobile Virtual Network Operator (MVNO) der in 
Europa und Nordamerika mobile Datenkommuni-
kation für Fahrzeuge und Maschinen anbietet, wie 
diese in den Bereichen (teil-)autonomes Fahren 
wie auch bei anderen „Connected Services“ von 
Fahrzeugen und Maschinen benötigt werden. Sof-
ting weitete mit dieser Akquisition ihre Kompeten-
zen im Bereich der Megatrends Digitalisierung und 
Industrie 4.0 massiv aus und legt damit die Basis zu 
neuen serviceorientierten Umsätzen. Die Global-
matiX Inc. hat die Vermarktung der Produkte der 
GlobalmatiX AG in Nordamerika übernommen.

Softing Services GmbH
Die Softing Services GmbH mit Sitz in Haar stellt 
Dienstleistungen für die operativen Gesellschaften 
der Softing AG zur Verfügung.

SoftingROM s.r.l.
Die Tochter SoftingROM s.r.l. (SoftingROM) mit Sitz 
in Cluj, Rumänien, fungiert als Tochtergesellschaft 
der Softing Services GmbH. SoftingROM bildet für 

Ergebnis je Aktie
(EUR)

0,8

0,6

0,4

0,2

0
2017

0,10

2015

0,65

2016

0,82

2019

0,31

Langfristige Vermögenswerte
(in Mio. EUR)

75

60

45

30

15

0
2017

45,9

2015

47,1

2016

48,9

2019

70,6

2018

0,38

2018

63,0



KONZERNLAGEBERICHT

den Softing-Konzern einen wichtigen Pool von IT-
Spezialisten bei anspruchsvollen Entwicklungsauf-
gaben und ist ein strategisch wichtiges Mitglied 
des Softing-Konzerns.

Softing North America Holding Inc.
Die Softing North America Holding Inc. ist die zen-
trale Holdinggesellschaft für die nordamerikani-
schen Tochtergesellschaften.

Geschäftsmodell der Softing AG
Die Softing AG fungiert als Management-Holding 
für den Softing-Konzern. Sie erzielt Erlöse durch 
die Verrechnung von Management-Leistungen, 
von Unterstützung in Rechtsfragen und im Quali-
tätsmanagement an die Tochterunternehmen. Da-
rüber hinaus beschränkt sich das Geschäftsmodell 
auf die Verwaltung der Beteiligungen. 

Der Konzernabschluss wurde gemäß § 315e Abs. 
1 HGB unter Anwendung der IFRS-Rechnungsle-
gungsvorschriften, wie sie in der EU anzuwenden 
sind, aufgestellt.

STEUERUNGSSYSTEM
Der Softing-Konzern orientiert sich bei der Steue-
rung seiner Geschäftsaktivitäten vor allem an den 
Kenngrößen Konzernumsatz und Ergebnis vor Zin-
sen und Steuern (EBIT) und dem davon abgeleite-
ten operativen EBIT (EBIT bereinigt um aktivierte 
Entwicklungsleistungen und deren Abschreibun-

gen sowie Auswirkungen aus der Kaufpreisvertei-
lung). Daneben steuert der Softing-Konzern das 
Working Capital über ausgewählte Kennzahlen. 
Das Working Capital besteht im Wesentlichen aus 
Vorräten sowie Forderungen und Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen. Bezüglich der 
Corporate Social Responsibility (CSR) wird auf die 
CSR Berichterstattung im Geschäftsbericht verwie-
sen.

Der Lagerbestand wird laufend analysiert und an-
hand der Reichweite auf eventuellen Abwertungs-
bedarf hin geprüft. Zudem wird anhand kurzfristi-
ger Absatzprognosen die Bestellung neuer Ware 
im Hinblick auf Verfügbarkeit gesteuert. Ziel ist 
es, kontinuierlich lieferfähig zu sein, um Produk-
te auch kurzfristig unseren Kunden zur Verfügung 
stellen zu können.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen werden regelmäßig anhand der Altersstruktur 
analysiert und auf Wertberichtigungsbedarf über-
prüft. Die Kunden werden üblicherweise durch in-
terne Limit-Vergaben einer entsprechenden Steue-
rung unterzogen. Überfällige Forderungen werden 
stringent nachverfolgt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen werden meist unter Ausnutzung von Skonto-
beträgen beglichen, sofern diese angeboten wer-
den.
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Grundlage der Steuerung sind für die Softing AG 
aufgrund des Geschäftsmodells im Wesentlichen 
die Ergebnisse aus Gewinnabführungsverträgen 
und Dividenden von Konzerngesellschaften. Durch 
die oben erläuterte Steuerung der Tochterunter-
nehmen bewirkt die Softing AG auch die Steue-
rung der Ergebnisse aus Gewinnabführungsverträ-
gen in der AG selbst.

Forschung und Entwicklung
Der Softing-Konzern investiert seit Jahren große 
Teile des Mittelzuflusses aus seinen Umsatzerlö-
sen in Forschung und Entwicklung. Insgesamt hat 
der Softing Konzern 20,6 Mio. EUR (Vj. 20,3 Mio. 
EUR) in die Entwicklung neuer sowie in die Weiter-
entwicklung bestehender Produkte im Zusammen-
hang mit Kundenprojekten investiert. Dies ent-
spricht einer Investitionsquote (Verhältnis der Ent-
wicklungskosten zu den Umsatzerlösen) in Höhe 
von 22,6 % (Vj. 24,2 %), davon hat der Softing Kon-
zern 26,7 % (Vj. 21,7 %) aktiviert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr ergaben sich Ab-
schreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in 
Höhe von 3,3 Mio. EUR (Vj. 2,1 Mio. EUR).

Zum Jahresende waren 226 (Vj. 232) Mitarbeiter 
in der Forschung und Entwicklung beschäftigt. Die 
Softing AG selbst betreibt keinerlei Forschung und 
Entwicklung. Diese findet ausschließlich in den 
operativen Gesellschaften statt, wie nachfolgend 
dargestellt. 

Grundlage des jahrelangen Geschäftserfolges der 
Softing Industrial Automation GmbH, ist das durch 
Software und Hardwareentwicklung geprägte Wis-
sen und die Kompetenz für exzellentes embedded 
Engineering/Systems Engineering. Die zunehmen-
de Verlagerung von Hardwareentwicklungsantei-
len in die Softwareentwicklung trägt grundsätzlich 
dazu bei, dass die Gesellschaft in deutlich zuneh-
mendem Maße technologisch gefragt ist. Der Me-
gatrend Digitalisierung / IoT / IIoT / Industrie 4.0 
bewirkt eine deutlich gestiegene Nachfrage nach 
jeglicher Technologie des Unternehmens aus allen 
Bedarfsbereichen industrieller Kommunikation.

Im Geschäftsjahr 2019 konnte Softing IT Networks 
im Bereich Zertifizierung und Qualifizierung der 
Verkabelung weitere Neuentwicklungen auf den 
Markt bringen. Zum einen wurde in Zusammen-
arbeit mit einem externen Entwicklungspartner 
eine neue Geräteserie NetXpert XG für die Quali-
fizierung von Verkabelungen bis 10G Ethernet vor-
gestellt. Mit dieser Serie konnte Softing eine Welt-
neuheit vorstellen, da bis dato nur Qualifizierer 
bis 1G Ethernet auf dem Markt erhältlich waren. 
Zum anderen wurde die WireXpert-Serie mit einer 
Cloud-Anbindung ausgestattet, um für größere In-
stallationsunternehmen das verteilte Arbeiten mit 
mehreren Teams zu erleichtern.

Im Bereich Wireless LAN hat Softing IT Networks 
2019 mit dem WaveXpert das erste Wireless-Pro-
dukt unter der Marke Softing fertiggestellt. Der 
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WaveXpert ermöglicht die detaillierte Paketanaly-
se in drahtlosen Netzwerken. Im Bereich Kabelve-
rifizierer wurde ein Entwicklungspartner mit der 
Neuentwicklung einer kompletten Geräteserie be-
stehend aus 4 Geräten beauftragt, um die beste-
hende Cablemaster-Serie im Jahr 2020 ablösen zu 
können. Auch diese Produktfamilie wird unter der 
Softing Marke auf den Markt gebracht werden, 
was wiederum den Anteil der Softing-Eigenpro-
dukte im Produktportfolio steigern wird.

Durch die Arbeiten in internationalen Normungs-
gremien arbeitet Softing aktiv an der Messtech-
nik für neue Ethernet Technologien, hauptsächlich 
für industrielle Anwendungen, mit. Softing hat in 
diesem Bereich Ende 2019 den Verein „SPE Part-
ner Netzwerk“ mitbegründet, um die Technologie 
 Single Pair Ethernet (SPE) mitzugestalten und aktiv 
zu vermarkten.  

Die Softing Automotive Electronics GmbH (SAE) 
hat im Jahr 2019 die neue Produktgeneration ihres 
Diagnose Tool Sets DTS9 erfolgreich beim Pilotkun-
den Daimler im Rahmen eines 3-Jahresvertrages 
platziert. Hierbei ist insbesondere relevant, dass 
es sich um ein reines Software-Mietmodell han-
delt und damit die Jahresumsätze der Folgejahre 
planbar sind. Der weltweite Rollout bei Daimler hat 
bereits 2019 begonnen und führt nun zu Nachfra-
ge im Bereich der Tier 1/2 Lieferanten. Daher wird 
2020 die Migration der Tier 1/2 Lieferanten auf 
DTS9 große Bedeutung haben. Auch hier wird – 
vor alledem bei größeren Tier 1 Lieferanten – ange-
strebt, auf Mietmodelle umzustellen. Mit der Stan-
dardproduktvariante DTS9 werden ab dem zwei-
ten Quartal 2020 OEM und Tier 1/2 Lieferanten 
im Marktsegment, „Passenger Car“ weltweit ange-
sprochen. Entsprechende Gespräche mit strategi-
schen Zielkunden laufen bereits. Im dritten Quartal 
2020 werden schrittweise neue Funktionalitäten, 
insbesondere im Anwendungsfeld „remote“ sowie 
rund um Security-Aspekte eingeführt. Die DTS9 Di-
agnose-Middleware „SDE“ (Smart Diagnostic En-
gine, ehem. „COS“) ist hierfür treibend. Sie ist als 
eigenständiges Produkt seit 2019 ebenfalls an die 
Hauptkunden Cummins und Daimler verkauft wor-
den und bei Cummins bereits weltweit erfolgreich 

im Einsatz. Im Jahr 2020 sollen weitere Kunden 
gewonnen werden. Ebenfalls im Jahr 2019 wur-
de die neue Produktgeneration des Servicetesters 
TDX erfolgreich im Markt eingeführt. Mit den Fir-
men BoschRexroth und ABT verlassen sich gleich 
zwei neue Kunden auf die Softing-Lösung. 2020 
steht der Gewinn weiterer Kunden im Fokus. Paral-
lel werden auf der Entwicklungsseite insbesondere 
der Ausbau von mobilen Plattformen, die flexible 
Integration mit Datenbanksystemen sowie der Ein-
satz von skalierbaren Cloud-Technologien im Vor-
dergrund stehen. Im Produktsegment Vehicle Com-
munication Interfaces (VCI) konnte im Jahr 2019 
das VIN|ING 2000 beim Leadkunden Porsche er-
folgreich platziert werden. Dort löst es schrittweise 
das Vorgängerprodukt HSC in der Fahrzeugproduk-
tion ab. Für 2020 ist das Hauptziel, die Produktver-
sion erfolgreich bei weiteren internationalen Kun-
den zu verkaufen. Diverse – z.T. fortgeschrittene 
Gespräche – mit Kunden weltweit laufen bereits. 
Auf Entwicklungsseite bilden der Ausbau von Me-
chanismen zum performanten, sicheren und flexi-
blen Konfigurieren sowie das weitere Optimieren 
der Verfügbarkeit der Geräte die Schwerpunkte im 
Jahr 2020. Nachdem 2019 das VIN|ING 6000 beim 
Pilotkunden FPT erfolgreich gelauncht wurde, ste-
hen für die Geräte der VIN|ING 3000- & VIN|ING 
6000-Reihe im Jahr 2020 entwicklungsseitig die 
Fertigstellung der Marktversion und darin insbe-
sondere der Test-Middleware „VCF“ (Vehicle Com-
munication Framework) im Vordergrund. Die Sof-
ting Messtechnik (SMT) wird seit 2019 nur noch 
im Auftrag der Porsche AG weiterentwickelt. Diese 
Entwicklungsleistungen werden auch von Porsche 
bezahlt. Bei Porsche wird die SMT in den nächsten 
10 Jahren im mobilen Bereich abgelöst, im statio-
nären Bereich (Prüfstände) in den nächsten 20 Jah-
ren. Es werden daher immer wieder neue Techno-
logien entwickelt, z.B. im Jahr 2019/2020 ein neuer 
RGC-PC.3, welcher das Herzstück der SMT-Syste-
matik darstellt.

Nach Abschluss des ersten Vertrages mit einem 
großen Automobilhersteller aus Deutschland zur 
Mitte des Jahres konnte GlobalmatiX den gemein-
samen Markteintritt vorbereiten. Der Automo-
bilhersteller plant Anfang 2020 als neuer Telema-
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tikanbieter zunächst in den europäischen Markt 
einzusteigen und hat dafür eine eigene Flotten-
steuerung für kommerziell genutzte Fahrzeuge al-
ler Marken entwickelt. Die Innovation liegt dabei 
auf Fern-Diagnosedaten und Wartungsdaten in 
Echtzeit für markengemischte Fahrzeuge. Die Lö-
sung (Platform-as-a-Service) GlobalmatiX wurde 
nach ausführlichen Feldtests ausgewählt. Die ein-
zigartige Sicherheit in der „Connected Car2Cloud“ 
der GlobalmatiX, also die Absicherung jeder Trans-
aktion vom „Car“ über den Hardware-basierenden 
eSIM „Chip“ in die „Cloud“, ermöglicht dem Auto-
mobilhersteller damit auch sicherheitsrelevante 
Flottenbetreiber zu akquirieren.

Diese besondere Sicherheitsanforderung wurde 
von GlobalmatiX entwickelt, als Patent beantragt 
und vom Automobilhersteller in intensiven Pene-
trations- und Hacking-Tests überprüft, als bestan-
den erklärt und schließlich vom TÜV Nord bestä-
tigt.

WIRTSCHAFTSBERICHT

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE UND BRAN-
CHENBEZOGENE RAHMENBEDINGUNGEN
Weitere Abschwächung der Weltkonjunktur 2019
Die Expansion der Weltwirtschaft hat nach Mei-
nung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) 
im Jahr 2019 weiter an Fahrt verloren. Die Welt-
konjunktur hat sich im zu Ende gehenden Jahr in 
der Grundtendenz weiter abgeschwächt. Im drit-
ten Quartal legte die globale Produktion ledig-
lich mit einer Rate von 0,8 % zu, und für das letz-
te Vierteljahr signalisiert der IfW-Indikator für die 
weltwirtschaftliche Aktivität, der auf der Basis von 
Stimmungsindikatoren aus 42 Ländern berechnet 
wird, eine weitere Verlangsamung. Dabei hat sich 
die Konjunktur insbesondere in den fortgeschrit-
tenen Volkswirtschaften weiter verschlechtert, 
während sich die wirtschaftliche Dynamik in vielen 
Schwellenländern stabilisiert hat und zuletzt sogar 
wieder etwas nach oben zeigte. Für das Jahr 2019 
insgesamt rechnet das IfW nun mit einem Anstieg 
der Weltproduktion um nur noch 3,0 %, nach 3,7 % 
im Jahr 2018. Dies bedeutet eine Abwärtsrevision 

um 0,1 Prozentpunkte von der Septemberprogno-
se und ist um 0,4 Prozentpunkte weniger, als vor 
einem Jahr erwartet. Prägend ist nach wie vor die 
Schwäche in der Industrie und im Welthandel. Die 
Expansion der Industrieproduktion verlor ab dem 
Jahreswechsel 2017/18 zunehmend an Schwung 
und ist nach den Zahlen des CPB World Trade Mo-
nitor im Verlauf dieses Jahres vollständig zum Still-
stand gekommen. In den fortgeschrittenen Volks-
wirtschaften schrumpfte die industrielle Erzeu-
gung zuletzt sogar; in den Schwellenländern stieg 
sie noch leicht, vor allem weil die Produktion in 
China trotz einer deutlichen Verlangsamung noch 
aufwärts gerichtet war. Diese Entwicklung ging ein-
her mit einer ausgesprochen schwachen Entwick-
lung des Welthandels, der ab dem vierten Quartal 
2018 drei Quartale in Folge rückläufig war. Zuletzt 
wurde zwar wieder ein leichter Anstieg im Vor-
quartalsvergleich verzeichnet, das Niveau von ein 
Jahr zuvor wurde aber immer noch deutlich unter-
schritten. (Quelle: IfW, Kieler Konjunkturberichte 
Nr. 61, 2019|Q4, www.ifw-kiel.de)

Maschinenbau muss sich in schwierigem Umfeld 
behaupten
Die Maschinenbauer aus Deutschland müssen sich 
laut dem Verband Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau (VDMA) in einem zunehmend schwie-
rigeren wirtschaftlichen Umfeld behaupten. Das 
Jahr 2019 war geprägt von einer schwachen Welt-
konjunktur, immer härteren Drohungen und Sank-
tionen in den globalen Handelsstreitigkeiten, sowie 
einem tiefgreifenden Strukturwandel in der Auto-
industrie. Diese drei Entwicklungen waren maß-
geblich dafür verantwortlich, dass Auftragseingän-
ge und Produktion im Jahr 2019 deutlich unter das 
Vorjahresniveau gerutscht sind. Die Produktion im 
deutschen Maschinenbau sank in den ersten zehn 
Monaten des Jahres um real 1,8 % zum Vorjahr, die 
Auftragseingänge gingen im selben Zeitraum um 
9,0 % zurück. Die Kapazitätsauslastung lag im Ok-
tober mit 83,9 % unter dem langjährigen Durch-
schnitt von 86,2 %. Für das kommende Jahr rech-
nen die VDMA-Volkswirte nach wie vor mit einem 
weiteren Produktionsrückgang von real 25 %. Eine 
schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Die Auftrags-
bücher werden sich, positivere Geschäftsklimada-
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ten vorausgesetzt, erst im Laufe des Jahres wieder 
füllen. Aufgrund technisch bedingter Durchlauf-
zeiten werden diese Aufträge nicht vor dem zwei-
ten Halbjahr wieder zu Produktionswachstum füh-
ren. Voraussetzung dafür ist, dass sich insbesonde-
re der Handelskrieg zwischen den USA und China 
nicht weiter verschärft. Die aktuell zu beobach-
tende konjunkturelle Entspannung in Deutschland 
und auf wichtigen Auslandsmärkten ist nicht viel 
mehr als ein Ende des Abwärtsprozesses. Sie kann 
eine leichte Belebung im Jahresverlauf 2020 einlei-
ten, für eine Entwarnung ist es aber zu früh, denn 
die weltwirtschaftliche Entwicklung wird nach wie 
vor durch ein hohes Maß an Unsicherheit belas-
tet. (Quelle: VDMA, Maschinenbau muss sich in 
schwierigem Umfeld behaupten, www.vdma.org)

Weiter schwächerer Auftragseingang in der  
Elektroindustrie
Im Gesamtzeitraum von Januar bis einschließlich 
November 2019 verfehlten die Bestellungen ihren 
entsprechenden Vorjahreswert um 3,4 %, berich-
tet der Zentralverband Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie e.V. (ZVEI). Dabei fielen die Inlands-
aufträge um 4,4 %, und die Auslandsbestellungen 
sanken um 2,8 %. Die Nachfrage von Kunden aus 
der Eurozone war in den ersten elf Monaten um 
4,3 % geringer als im Vorjahr. Geschäftspartner 
aus Drittländern orderten 1,9 % weniger. Von Ja-
nuar bis November 2019 steht somit eine Reduk-
tion des aggregierten Branchenoutputs um 4,2 % 
gegenüber Vorjahr zu Buche. Die Produktionsplä-
ne der Elektrounternehmen haben sich im Dezem-
ber erholt, bleiben per Saldo aber negativ. 14 % der 
Firmen wollen ihren Output in den nächsten drei 
Monaten erhöhen, 22 % drosseln. Der Rest plant 
mit einem unveränderten Produktionsniveau. Von 
Januar bis November 2019 kamen die aggregier-
ten Branchenerlöse auf 175,2 Mrd. EUR. Das wa-
ren 1,4 % weniger als im gleichen Zeitraum des Jah-
res 2018. Der Inlandsumsatz gab um 2,1 % auf 82,7 
Mrd. EUR nach und der Auslandsumsatz um 0,7 % 
auf 92,5 Mrd. EUR. Die Erlöse mit der Eurozone fie-
len zwischen Januar und November 2019 leicht um 
0,7 % (auf 34,1 Mrd. EUR). Auch das Geschäft mit 

Drittländern ging um 0,8 % (auf 58,4 Mrd. EUR) zu-
rück. Das Geschäftsklima in der deutschen Elekt-
roindustrie hat sich im Dezember 2019 weiter ver-
bessert und befindet sich jetzt auf dem höchsten 
Stand seit einem halben Jahr. Sowohl die Beurtei-
lung der aktuellen Lage als auch die allgemeinen 
Geschäftserwartungen zogen im Dezember an, 
letztere dabei stärker als erstere. Dennoch bleiben 
beide Merkmale immer noch unterhalb der Null-
Linie und das Klima insgesamt damit negativ. 18 % 
der Branchenunternehmen bewerten ihre derzei-
tige wirtschaftliche Situation als gut, 63 % als sta-
bil und 19 % als schlecht. Mit Blick auf die nächs-
ten sechs Monate erwarten 22 % der Firmen anzie-
hende, 54 % gleichbleibende und 24 % rückläufige 
Geschäfte. Der Saldo aus positiven und negativen 
Exporterwartungen hat im Dezember 2019 erst-
mals seit einem halben Jahr wieder in den Plusbe-
reich gedreht und liegt jetzt bei +6 Punkten. (Quel-
le: ZVEI, Konjunkturbarometer Januar 2020, www.
zvei.org)

Herausforderndes Jahr 2019 für die  
Automobilmärkte
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) berich-
tet von einem herausfordernden Jahr für die inter-
nationalen Automobilmärkte. Während der euro-
päische Pkw-Markt sein Vorjahresniveau übertref-
fen konnte und die Nachfrage auch in Brasilien 
anzog, wurden in den USA weniger Light Vehicles 
verkauft als 2018. Die asiatischen Märkte entwi-
ckelten sich ebenfalls schwach: China, Japan und 
Indien lagen jeweils unter Vorjahresniveau. Auch 
der russische Markt war rückläufig. In Europa wur-
den im Jahr 2019 insgesamt 15,8 Mio. Pkw neu zu-
gelassen, rund 1 % mehr als im Vorjahr. Die gro-
ßen Volumenmärkte entwickelten sich dabei un-
terschiedlich. Deutschland (+5 %) und Frankreich 
(+2 %) konnten ihr Marktvolumen ausbauen. In Ita-
lien blieben die Neuzulassungen auf Vorjahresni-
veau. Das Vereinigte Königreich (–2 %) und Spanien 
(–5 %) mussten hingegen Rückgänge verzeichnen. 
Von den rund 30 europäischen Märkten konnten 
20 Länder das Jahr mit einer positiven Bilanz ab-
schließen. Im Dezember lag der Pkw-Absatz in Eu-
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ropa mit knapp 1,3 Mio. Einheiten um 21 % über 
dem Niveau des Vorjahresmonats. In den USA 
schloss der Light-Vehicle-Markt (Pkw und Light 
Trucks) das Jahr 2019 mit knapp 17,0 Mio. verkauf-
ten Fahrzeugen ab (–1 %). Erstmals seit 2014 über-
schritt der US-Markt damit nicht mehr die 17-Mil-
lionen-Marke. Dabei ging der Absatz von Pkw um 
11 % zurück, während im Light-Truck-Segment, das 
mittlerweile 72 % des Gesamtmarktes ausmacht, 
die Verkäufe um 3 % stiegen. Im Dezember wur-
den 1,5 Mio. Light Vehicles verkauft (–6 %). In Chi-
na sank das Volumen des Pkw-Marktes im Jahr 
2019 um fast 10 % auf 21,0 Mio. Neufahrzeuge. 
Dies war, nach 2018, der zweite Rückgang in den 
vergangenen Jahrzehnten. Im Dezember lag das 
Absatzvolumen mit knapp 2,2 Mio. Einheiten 1 % 
unter Vorjahresniveau. Das schwächere gesamt-
wirtschaftliche Wachstum Chinas spiegelt sich da-
mit überproportional im Pkw-Markt wider. Der in-
dische Pkw-Markt konnte 2019 nicht an das gute 
Vorjahr anknüpfen. Es wurden insgesamt 3,0 Mio. 
Einheiten verkauft, 13 % weniger als 2018. Im De-
zember lag die Nachfrage 1 % unter Vorjahresni-
veau (235.800 Einheiten). Der japanische Neuwa-
genmarkt blieb 2019 mit 4,3 Mio. verkauften Pkw 
um 2 % unter dem Vorjahresergebnis. Insbesonde-
re seit der Erhöhung der Mehrwertsteuer im Ok-
tober 2019 ging der Neuwagenabsatz zurück. Im 
Dezember lag das Verkaufsniveau bei 284.300 
Einheiten, 11 % weniger als im Vorjahresmonat. 
Nach zwei starken Wachstumsjahren hat der rus-
sische Light-Vehicle-Markt im vergangenen Jahr an 
Schwung verloren. Im Jahresverlauf lag das Absatz-
volumen mit knapp 1,8 Mio. verkauften Neufahr-

zeugen 2 % unter dem des Vorjahres. Mit 179.200 
verkauften Light Vehicles stieg der Absatz im De-
zember um 2 %. Der brasilianische Markt für Light 
Vehicles verbuchte im Gesamtjahr 2019 ein statt-
liches Wachstum. Der Absatz von Neuwagen stieg 
um 8 % auf 2,7 Mio. Fahrzeuge. Dies war das drit-
te Wachstumsjahr in Folge – nach einer langen 
Schwächephase. Im Dezember betrug das Plus 
12 % (252.000 Einheiten).(Quelle: VDA, Pressemit-
teilung vom 16.01.2020, www.vda.de)

GESCHÄFTSVERLAUF
Der Softing-Konzern hat 2019 weiter zur alten 
Umsatzstärke zurückgefunden, in allen Märkten 
und in den Segmenten Industrial und Automotive 
konnten Umsatzsteigerungen verzeichnet werden. 
2019 lag der Umsatz mit 91,1 Mio. EUR (Vj. 83,9 
Mio. EUR) um 7,2 Mio. EUR (8,6 %) über dem Vor-
jahresniveau, die Prognose von 88,0 Mio. EUR wur-
de um 3,1 Mio. EUR übertroffen. Das EBITDA be-
trug im Geschäftsjahr 12,1 Mio. EUR (Vj. 9,0 Mio. 
EUR), dies entspricht einer EBITDA-Marge von 
13,3 % (Vj. 10,8 %). Das operative EBIT (dem EBIT 
bereinigt um aktivierte Entwicklungsleistungen 
von 5,5 Mio. EUR und deren Abschreibungen von 
3,3 Mio. EUR sowie Auswirkungen aus der Kauf-
preisverteilung von 2,0 Mio. EUR) beträgt 2019 4,1 
Mio. EUR (Vj. 3,6 Mio. EUR), die Prognose von 3,7 
Mio. EUR wurde somit um 0,4 Mio. EUR übertrof-
fen. Das EBIT 2019 übertraf mit 4,3 Mio. EUR (Vj. 
4,1 Mio. EUR) die Prognose von 4,0 Mio. EUR, trotz 
Belastungen von rund 2,2 Mio. EUR aus dem Ge-
schäftsaufbau der GlobalmatiX.

Die Aufwandspositionen im Konzern entwickelten sich folgendermaßen:

2019 
TEUR

2018 
TEUR

Materialaufwand� 39.311 36.471

Zuwendungen�an�Arbeitnehmer 35.441 33.440

Abschreibungen�und�Wertminderungen�auf�
immaterielle�Vermögenswerte�und�Sachanlagen 7.820 4.937

Sonstige�betriebliche�Aufwendungen 10.474 10.830

Betriebliche Aufwendungen 93.046 85.678
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Das Segment Industrial erzielte einen Umsatz von 
58,3 Mio. EUR (Vj. 52,8 Mio. EUR). Das EBITDA be-
trug 7,3 Mio. EUR (Vj. 5,3 Mio. EUR). Das EBIT stieg 
aufgrund des erhöhten Umsatzes von im Vorjahr 
3,2 Mio. EUR auf 4,4 Mio. EUR.

Der Umsatz von Automotive steigerte sich um 21 % 
von 18,2 Mio. EUR auf 22,0 Mio. EUR, daraus resul-
tierte ein EBITDA von 3,5 Mio. EUR nach 2,7 Mio. 
EUR im Vorjahr. Das EBIT sank leicht aufgrund der 
Belastungen für den Geschäftsaufbau der Global-
matiX von 0,6 Mio. EUR auf 0,4 Mio. EUR. 

Im Segment IT Networks sank der Umsatz um 16 % 
von 12,9 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR und es wurde 
ein EBITDA von 0,4 Mio. EUR (Vj. 0,7 Mio. EUR) so-
wie ein EBIT von –0,5 Mio. EUR (Vj. 0,2 Mio. EUR) 
erzielt. 

Daraus resultierte ein Konzernergebnis nach Zin-
sen und Steuern von 2,9 Mio. EUR nach 3,3 Mio. 
EUR im Vorjahr.

Geschäftsverlauf der Softing AG
Der Gewinn der Konzernmutter, Softing AG, stieg 
aufgrund gestiegener Ergebnisabführung von –1,4 
Mio. EUR im Jahr 2018 um 4,2 Mio. EUR auf 2,8 
Mio. EUR im Jahr 2019.

ERTRAGSLAGE
Ertragslage Softing-Konzern
Die finanziellen Leistungsindikatoren im Konzern 
sind die Umsatzerlöse, das erzielte operative EBIT 
und das EBIT. 

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der Konzern-
umsatz um 8,6 % auf 91,1 Mio. EUR. Allein das Seg-
ment Industrial trug zur Umsatzsteigerung mit 5,5 
Mio. EUR bei. Die aktivierten Eigenleistungen (Pro-
duktentwicklungen) betrugen 5,5 Mio. EUR und 
lagen um 1,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (4,4 
Mio. EUR), der Anteil der aktivierten Eigenleistun-
gen im Verhältnis zum Gesamtumsatz stieg im Ge-
schäftsjahr 2019 leicht von 5,3 % auf 6,1 %. Die 
sonstigen betrieblichen Erträge von 0,8 Mio. EUR 

wurden stark durch Erträge aus Währungsdifferen-
zen in Höhe von 0,4 Mio. EUR geprägt. Im Vorjahr 
betrugen die sonstigen betrieblichen Erträge 1,4 
Mio. EUR. 

Der Materialaufwand erhöhte sich um 2,8 Mio. 
EUR oder 7,8 %. Der Grund dafür liegt hauptsäch-
lich in der starken Umsatzsteigerung in den Seg-
menten mit dementsprechenden Wareneinstän-
den für Eigen- und Fremdprodukte im Vergleich 
zum Vorjahr. Insgesamt betrug die Materialauf-
wandsquote (Materialaufwand im Verhältnis zu 
den Umsatzerlösen) 43,2 % (Vj. 43,5 %) und der 
Rohertrag (Umsatzerlöse abzüglich Materialauf-
wand) stieg daher proportional von 47,4 Mio. EUR 
auf 51,8 Mio. EUR.

Der Personalaufwand stieg um 6,0 % auf 35,4 Mio. 
EUR aufgrund von erhöhten variablen Vergütun-
gen und Gehaltssteigerungen. Zum Stichtag waren 
407 Mitarbeiter im Softing-Konzern beschäftigt (Vj. 
402).

Die Abschreibungen und Wertminderungen auf 
immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen/
Nutzungsrechte stiegen von 4,9 Mio. EUR auf 7,8 
Mio. EUR, bedingt durch die Erhöhung der Ab-
schreibung aus der Kaufpreisallokation der Global-
matiX und der erstmaligen Bilanzierung des neuen 
Leasingstandards IFRS 16.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen san-
ken leicht um 0,4 Mio. EUR auf 10,5 Mio. EUR. Zum 
großen Teil aufgrund von verminderten externen 
Leistungen bei der Produktentwicklung.

Eine zentrale Größe für die Beurteilung und die 
Steuerung der Ertragslage ist das Ergebnis vor Zin-
sen und Steuern (EBIT) von 4,3 Mio. EUR (Vj. 4,1 
Mio. EUR) und dem davon abgeleiteten operativen 
EBIT von 4,1 Mio. EUR (Vj. 3,5 Mio. EUR).

Das Zinsergebnis fiel von –0,2 Mio. EUR auf –0,4     
Mio. EUR zum einen bedingt aufgrund der Bilan-
zierung nach IFRS 16 und Zinsänderungen in den 
Pensionsrückstellungen. 
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Nach Berücksichtigung der Steuern vom Einkom-
men und vom Ertrag resultierte daraus ein Konzer-
nergebnis von 2,9 Mio. EUR (Vj. 3,3 Mio. EUR).

Ertragslage Softing AG
Als Management-Holding erzielte die Softing AG 
Erlöse nur durch die Leistungserbringung an die 
Tochtergesellschaften. Im Wesentlichen bestan-
den diese Leistungen in der aktiven Geschäftsfüh-
rung in den Gesellschaften sowie in der Unterstüt-
zung in Rechtsfragen und im Qualitätsmanage-
ment. Die hierfür anfallenden Kosten wurden zu 
festgelegten Teilen an die Tochtergesellschaften 
belastet; nicht belastet wurden die Kosten für all-
gemeine Kontrollleistungen.

Die Softing AG tritt nicht direkt am Markt auf, son-
dern erhält Erträge aus Beteiligungen und Ergeb-
nisabführungsverträgen. Ergebnisabführungsver-
träge bestehen mit folgenden Tochtergesellschaf-
ten:

Unmittelbar:

• Softing Industrial Automation GmbH
• Softing Automotive Electronics GmbH
• Softing Services GmbH
• Softing IT Networks GmbH

Mittelbar (via Softing Automotive Electronics GmbH):

• Softing Engineering & Solutions GmbH

Die Ergebnisse aus Ergebnisabführungen sind die 
wesentlichen Steuerungsgrößen für die Softing AG 
und stellen den finanziellen Leistungsindikator dar. 
Im vergangenen Geschäftsjahr veränderten sich 
diese von –1,3 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR. Die Pro-
gnose der Ergebnisse aus Ergebnisabführungen für 
das Geschäftsjahr 2019 lag bei 1,0 Mio. EUR bis 1,4 
Mio. EUR. und wurde somit übertroffen.

Der Personalaufwand stieg von 2,3 Mio. EUR auf 
3,1 Mio. EUR aufgrund erhöhter Aufwendungen 
für Altersversorgung und erhöhter variabler Ge-
haltskomponenten. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stie-
gen insgesamt von 0,8 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR.

Aufgrund gestiegener Kosten im Zusammenhang 
mit der Steuerung der Tochtergesellschaften ergab 
sich für 2019 eine Erhöhung der Erlöse mit ver-
bundenen Unternehmen von 2,9 Mio. EUR auf 3,3 
Mio. EUR.

Für Verpflichtungen aus Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer abgelaufener Geschäftsjahre (Be-
triebsprüfung der Jahre 2013 bis 2016) wurden 
im Vorjahr Steuerrückstellungen in Höhe von 0,1 
Mio. EUR gebildet, die im aktuellen Geschäftsjahr 
ausgeglichen wurden. Es besteht jedoch auch eine 
Rückforderung für das Jahr 2017 in den sonstigen 
Vermögensgegenständen in Höhe von 0,4 Mio. 
EUR. Diese Rückforderung entstand durch Ergebni-
sanpassungen in den handelsrechtlichen und steu-
errechtlichen Jahresabschlüssen von Tochterge-
sellschaften mit Projektgeschäft sowie einem kör-
perschaftssteuerlichen Verlustrücktrag. 

Der Jahresüberschuss beträgt 2,8 Mio. EUR (im Vj. 
Jahresfehlbetrag –1,4 Mio. EUR).

FINANZLAGE
Finanzlage Softing-Konzern
Finanzmanagement
Im Rahmen des Konzern-Finanzmanagements sind 
die deutschen Tochtergesellschaften in ein Cash 
Pooling einbezogen, das die Softing AG führt. Falls 
notwendig werden die Cashflows der Fremdwäh-
rungsgesellschaften durch klassische Terminge-
schäfte abgesichert. Im vergangenen Geschäfts-
jahr wurden keine Termingeschäfte abgeschlossen.

Kapitalstruktur
Zum Jahresende 2019 belief sich das Eigenkapital 
des Softing-Konzerns auf 69,6 Mio. EUR (Vj. 68,4 
Mio. EUR). 

Die Eigenkapitalquote erreichte 59,6 %, im Vorjahr 
68,5 %.
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Die langfristigen Schulden beliefen sich auf 25,5 
Mio. EUR (Vj. 9,4 Mio. EUR). Die Steigerung re-
sultiert aus der Aufnahme langfristiger Darlehen, 
der Erhöhung der Pensionsrückstellungen und der 
erstmaligen Bilanzierung von langfristigen Leasing-
verbindlichkeiten. 

Die kurzfristigen Schulden sanken um 0,3 Mio. EUR 
auf 21,7 Mio. EUR, im Wesentlichen bedingt durch 
die Rückzahlung kurzfristiger Darlehen.

Investitionen
Im vergangenen Geschäftsjahr investierte der Sof-
ting-Konzern 7,7 Mio. EUR (Vj. 6,4 Mio. EUR) in 
selbsterstellte und fremderstellte immaterielle 
Vermögensgegenstände. Der Konzern ist weiter-
hin zum Ende des Jahres eine Beteiligung <10 % an 
einem Startup im Segment Automotive eingegan-
gen. Die in diesem Zusammenhang erwachsene 
Zuzahlungsverpflichtung in die Kapitalrücklage der 
Beteiligungsgesellschaft i.H.v. 1,5 Mio. EUR wur-
de am 2. Januar 2020 geleistet. Die Investitionen 
in das übrige Anlagevermögen betrugen im Jahr 
2019 1,2 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR). Hinsichtlich 
der segmentbezogenen Angaben zu Investitionen 
verweisen wir auf den Abschnitt Forschung und 
Entwicklung.

Liquidität
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätig-
keit stieg ergebnisbedingt um 1,0 Mio. EUR von 9,4 
Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit be-
trug 8,5 Mio. EUR (Vj. 7,7 Mio. EUR), größtenteils 
geprägt durch die Investitionen in Neuentwicklun-
gen und Ersatzbeschaffungen.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit betrug 
3,4 Mio. EUR und war geprägt durch die Rückzah-
lung von Darlehen in Höhe von 7,5 Mio. EUR, die 
Aufnahme von langfristigen Darlehen in Höhe von 
14,0 Mio. EUR sowie die Dividendenzahlung von 
1,2 Mio. EUR.

Die dem Konzern zur Verfügung stehenden Zah-
lungsmittel standen zum Jahresende bei 14,9 Mio. 
EUR (Vj. 9,7 Mio. EUR).

Finanzlage Softing AG
Kapitalstruktur
Das Eigenkapital stieg zum 31. Dezember 2019 von 
48,3 Mio. EUR auf 49,9 Mio. EUR. Die Veränderun-
gen begründen sich in der Auszahlung der Dividen-
de von –1,2 Mio. EUR und dem Jahresüberschuss 
von 2,8 Mio. EUR.

Die Eigenkapitalquote betrug 68,8 % (Vj. 76,7 %).

Die Erhöhung der Rückstellungen von 2,2 Mio. EUR 
auf 3,2 Mio. EUR basiert größtenteils auf Verände-
rungen in der Rückstellung für Pensionen und in 
den Personalrückstellungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten stiegen von 2,4 
Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR aufgrund der Auszah-
lung von variablen Vergütungsansprüchen, einer 
Kaufpreisverbindlichkeit für eine Beteiligung, er-
höhter Lohnsteuerzahllast und gesunkener Um-
satzsteuerzahllast.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
erhöhten sich um 6,9 Mio. EUR aufgrund der kom-
pletten Rückführung der bestehenden Darlehen 
(sowohl lang- als auch kurzfristige) von 7,1 Mio. 
EUR und der gegenläufigen Neuaufnahme von 
langfristigen Betriebsmitteln von 14,0 Mio. EUR.

Liquidität
Die Finanzierung der Tochtergesellschaften erfolg-
te fast ausschließlich durch das Cash-Pooling-Sys-
tem der Softing AG und eigene, operative Geld-
zuflüsse für Tochtergesellschaften, die nicht am 
Cash-Pooling-System teilnehmen. In geringem 
Umfang wurden separate Bankfinanzierungen 
von Tochtergesellschaften genutzt. Zur Finanzie-
rung des festen Kaufpreises von OLDI hat die Sof-
ting AG insgesamt Darlehen in Höhe von 11,0 Mio. 
EUR von zwei deutschen Geschäftsbanken aufge-
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nommen. Diese valutierten zum 31.12.2019 noch 
mit 0,0 Mio. EUR. Zur Rückführung dieser Darle-
hen, der Finanzierung der GlobalmatiX AG und von 
Produktinnovationen hat die Softing AG 2019 ins-
gesamt Darlehen in Höhe von 14,0 Mio. EUR von 
zwei deutschen Geschäftsbanken aufgenommen, 
die am 31.12.2019 mit 14,0 Mio. EUR valutieren.

Die Finanzmittel betrugen zum Jahresende 12,6 
Mio. EUR (Vj. 5,1 Mio. EUR). Es bestehen nicht aus-
genutzte Kreditlinien in Höhe von 7,4 Mio. EUR (Vj. 
4,0 Mio. EUR).

VERMÖGENSLAGE
Vermögenslage Softing-Konzern
Die langfristigen Vermögenswerte beinhalten un-
ter anderem immaterielle Vermögenswerte, Ge-
schäfts- oder Firmenwerte, das Sachanlagever-
mögen und latente Steueransprüche und reprä-
sentierten Ende 2019 einen Anteil von 60,5 % der 
Bilanzsumme (Vj. 63,1 %). Dem gegenüber standen 
Eigenkapital und langfristige Schulden in Höhe von 
81,4 % (Vj. 77,9 %).

Die langfristigen Vermögenswerte stiegen um 7,7 
Mio. EUR auf 70,7 Mio. EUR. Die Gründe lagen zum 
größten Teil in der Erstbilanzierung von Vermö-
genswerten aufgrund des neuen IFRS 16 Leasing-
standards und der Konzern ist weiterhin zum Ende 
des Jahres eine Beteiligung <10 % an einem Startup 
im Segment Automotive eingegangen.

Die kurzfristigen Vermögenswerte umfassen Vor-
räte, Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen sowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläqui-
valente. Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen 
von 36,8 Mio. EUR auf 46,1 Mio. EUR und sind im 
Wesentlichen auf einen Anstieg von Zahlungsmit-
teln von 5,2 Mio. EUR, Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen und Vorräten um 3,7 Mio. EUR 
zurückzuführen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 
auf 116,8 Mio. EUR (Vj. 99,8 Mio. EUR).

Vermögenslage Softing AG
Die Bilanzsumme der Softing AG erhöhte sich ge-
genüber dem Vorjahr um 8,0 Mio. EUR auf 72,5 
Mio. EUR (Vj. 63,0 Mio. EUR).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen verän-
derten sich aufgrund einer Sonderabschreibung 
um 0,1 Mio. EUR auf 31,1 Mio. EUR (Vj. 31,2 Mio. 
EUR)

Im Geschäftsjahr 2019 wurden die kurzfristigen 
Darlehen vollständig zurückgeführt. 

Im Jahr 2019 wurden die langfristigen Darlehen 
neu mit den Hausbanken verhandelt, die Altschul-
den in Höhe von 1,7 Mio. EUR wurden komplett 
getilgt und Darlehen in Höhe von 14 Mio. EUR neu 
aufgenommen, diese Darlehen wurden für 2 Jah-
re tilgungsfrei gestellt, die Rückzahlung erfolgt da-
nach innerhalb von 5 Jahren linear/quartalsweise. 
Die Softing AG hat sich im Zuge der Darlehensge-
währung zur Einhaltung von Financial Covenants 
(Verpflichtung zur Einhaltung von Finanzkennzah-
len) verpflichtet. Die Financial Covenants sind be-
zogen auf die Einhaltung einer bestimmten Eigen-
kapitalquote und eines maximalen Verschuldungs-
grades bezogen auf den Konzern. Im Geschäftsjahr 
hat die Softing AG das Kriterium der Eigenkapital-
quote und des maximalen Verschuldungsgrad pro-
blemlos erfüllt.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
stiegen um 1,1 Mio. EUR auf 15,5 Mio. EUR auf-
grund von Auszahlungen. Der Bestand an flüssigen 
Mitteln stieg auf 12,6 Mio. EUR.

Die Forderungen gegen verbundene Unterneh-
men sanken von 11,8 Mio. EUR auf 11,3 Mio. EUR 
aufgrund gesunkener Forderungen aus dem Cash-
pooling.
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GESAMTAUSSAGE ZUR LAGE DES SOFTING-
KONZERNS UND DER SOFTING AG
Die Finanz- und Vermögenslage sowohl des Sof-
ting-Konzerns als auch der Softing AG ist weiterhin 
sehr solide, die Ertragslage hat sich im vergange-
nen Geschäftsjahr aufgrund der verbesserten Er-
tragssituation und geringerer Verlustsituation ei-
niger Tochtergesellschaften, im Vergleich zum Vor-
jahr, verbessert.

NACHTRAGSBERICHT
Der Softing-Konzern ist zum Ende des Jahres eine 
Beteiligung <10 % an einem Startup im Segment 
Automotive eingegangen. Daraus erwächst zum 
Jahresanfang eine Agio Zahlung von 1,5 Mio. EUR.

BERICHTE ZU CHANCEN, RISIKEN UND  
PROGNOSEN 

CHANCENBERICHT
Die dargelegten Ausführungen gelten gleicherma-
ßen für den Softing-Konzern als auch für die Sof-
ting AG. Die Chancen und Risiken entstehen in den 
einzelnen Tochterunternehmen der Softing AG. 
Über die abgeschlossenen Ergebnisabführungs-
verträge bzw. Beteiligungserträge wirken sie sich 
direkt, gegebenenfalls mit einem zeitlichen Verzug 
zur IFRS-Rechnungslegung auch auf den Einzelab-
schluss der Softing AG aus.

Softing Industrial Automation GmbH
Die Gesellschaft bietet ein ausgesprochen breites 
Produktportfolio für alle Lösungsszenarien indus-
trieller Kommunikation an. Dies bewirkt das Ent-
stehen vielfältiger Geschäftschancen in allen Be-
reichen von denkbaren Brownfield/Greenfield Lö-
sungsszenarien sowie generell die Nutzung dieser 
Kompetenzen und des Wissens in allen Bereichen 
allgemeiner industrieller Automatisierungstech-
nik. Die allgemein bekannte IT-Pyramide in Indus-
trieunternehmen unterliegt seit Jahren einem ste-
tigen Wandel. Die interaktive Vernetzung von Da-
tenpunkten wurde bislang durch verschiedenste 
Technologieschichten erfolgreich realisiert. Dies 
bewirkte bislang aber auch stetig steigende Inte-

grationskosten und eine stetig steigende Komplexi-
tät. SIA versteht es bereits heute exzellent, mit ge-
eigneten Technologien hier den allgemeinen Kun-
dennutzen deutlich zu erhöhen, aber auch durch 
den Einsatz von neuen Architekturelementen die 
Komplexität für Kunden und Lösungsnutzer deut-
lich zu reduzieren.

Das Zusammenwachsen und Syntegrieren von IT / 
IIoT Komponenten von den Cloud bis in die embed-
ded Firmware von Automatisierungskomponenten 
bewirkt eine stetig steigende Konvergenz dieser 
doch historisch weit voneinander getrennten Tech-
nologiebereiche. SIA ist hier ideal aufgestellt, diese 
Konvergenzentwicklung in Geschäftschancen und 
Markterfolge zu wandeln. Generell chancenver-
stärkend muss erwähnt und wertend berücksich-
tigt werden, dass valide Studien vielfältiger nam-
hafter Quellen eine deutlich steigende Anzahl ver-
netzter industrieller Kommunikationsknoten bzw. 
Kommunikationsteilnehmer glaubhaft ausweisen. 
Für SIA bedeutet dies deutlich steigende Bedarfe 
in Form von exzellenter Kundenberatung und dem 
Anstieg von absetzbaren Kommunikationsproduk-
ten. SIA ist generell sehr gut aufgestellt, Kunden al-
ler Marktbereiche bei Ihrer Aufgabe der digitalen 
Transformation wertsteigernd zu unterstützen und 
damit erfolgreicher zu machen.

Softing IT Networks GmbH, Softing Singapore 
Pte. Ltd.
Der weitere Ausbau der Softing ITN Networks Pro-
duktpalette mit Eigenprodukten, die Vorstellung 
von Marktneuheiten und die Mitarbeit in interna-
tionalen Normengremien festigt die Marke Softing 
als renommierter Messtechnik-Hersteller und stei-
gert weiterhin den Bekanntheitsgrad. Im Bereich 
Zertifizierer kam 2019 ein weiteres Konkurrenzpro-
dukt zur WireXpert-Serie auf den Markt, welches 
speziell in Europa ein ernstzunehmender Gegner 
ist. Im Jahr 2019 und 2020 laufende Neuentwick-
lungen in diesem Bereich werden ausschlagge-
bend sein, um im Bereich Zertifizierer weiterhin als 
Technologie- und Trendsetter erfolgreich zu blei-
ben. Im Bereich Qualifizierer konnte Softing bereits 
im Jahr 2019 mit der Weltneuheit NetXpert XG Ak-
zente setzen, was vertrieblich in 2020 weiter aus-
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gebaut werden kann. Die Softing Inc. in USA zeig-
te bereits in den letzten Jahren sehr gute Erfolge, 
welche weiterhin im Jahr 2020 ausgebaut werden 
können. Das Team von Softing Electronic  Science 
& Technology (Shanghai) Co., Ltd. zeigt ebenfalls 
im Jahr 2019 erste Erfolge bei der Etablierung im 
chinesischen Markt. Der Haupt-Fokus des europä-
ischen Teams in den letzten zwei Jahren war auf 
die Märkte DACH, Frankreich und Italien/Spanien 
gesetzt. Außerhalb dieser Märkte besteht weiteres 
Potential für Erweiterungen des Vertriebs. Neue 
Technologien für Ethernet in der Industrie ( Single 
Pair Ethernet, SPE) werden in den folgenden Jah-
ren komplett neue Anwendungsbereiche und 
Märkte für Messgeräte eröffnen.

Online Development Inc.
OLDI ist ein führender Auftragsfertiger (ODM), der 
mit seinem breiten Angebot von Hardware- und 
Software-Produkten zahlreiche Markenunterneh-
men und Marktsegmente in der Industrie unter-
stützt. Die Kunden nutzen OLDI’s weitreichende 
Kompetenzen in EDV und Kommunikation, um die 
Markteinführung für neue und bestehende Tech-
nologien zu beschleunigen. Durch das Wissen und 
die Erfahrung in der Sicherheit und Skalierbarkeit 
von EDV-Anlagen erweitert OLDI sein Geschäft 
auch zukünftig auf neue Kunden, Projekte und Pro-
dukte. 

Softing Automotive Electronics GmbH
Im Feld Diagnose-Software bestehen auf Basis 
der neuen Produktgenerationen und der aktuel-
len Roadmap-Planung gute bis sehr gute Chancen, 
weitere strategische Kunden zu gewinnen. Insbe-
sondere der von Softing verfolgte modulare und 
auf Standards basierende Ansatz ist ein wichtiges 
Entscheidungskriterium für eine Vielzahl von Kun-
den weltweit. Ein neues und strategisch enorm 
wichtiges Feld stellt die Integration von Softing 
Middleware-Komponenten auf leistungsstarke on-
board Steuergeräte dar. Bereits 2019 wurden ers-
te Proof-of-Concept-Projekte initiiert, die 2020 
gestartet werden. Hier erwartet die SAE wesent-
liche technologische Trends für die Weiterentwick-
lung seiner Toolchains. Entsprechend werden die 
Business Development- und Sales-Aktivitäten ins-

besondere die Vermarktung der neuen Software-
Produkte vorantreiben und Opportunities bei Be-
standskunden sowie auch bei strategischen Ziel-
kunden erschließen. Hierüber soll eine weitere 
Verbreiterung der Kundenstruktur erreicht wer-
den. Die Hardware ergänzt das Software-Portfolio 
und ist für Premiumkunden in den Bereichen „Ma-
nufacturing“ und „After Sales & Service“ ebenfalls 
attraktiv. Insbesondere im Produktsegment „VCI“ 
wird Softing verstärkt an weltweiten Ausschreibun-
gen teilnehmen und die Generierung der nächsten 
Leadkunden vorantreiben.

GlobalmatiX
Durch das Qualitätssiegel des TÜV Nord für die 
„Connected Car2CloudTM“ Sicherheit und die 
„Connected Car“-Lösung konnte GlobalmatiX wei-
tere Automobilhersteller gewinnen. Erste Feldtests 
sind angelaufen oder wurden bereits erfolgreich 
durchgeführt. Daraus resultieren erste Beauftra-
gungen in Europa und USA. So werden beispiels-
weise erste Großstadt-Busse in Bayern durch Ein-
satz der xTCU-Box der GlobalmatiX ausfallüber-
wacht und dies mittels intelligenter Analyse sogar 
vorausschauend.

SoftingROM s.r.l.
Softing entwickelt laufend neue Produkte und 
Technologien, um einerseits dem technologischen 
Umbruch, also dem Übergang auf neue Technolo-
gien zu begegnen, und andererseits neue Märkte 
und Wachstumschancen zu erschließen. Der rumä-
nischen Tochtergesellschaft SoftingROM kommt 
hierbei die Aufgabe zu, die nötigen Entwicklungs-
leistungen zu verstärken. Cluj in Rumänien ist für 
Softing ein idealer Standort, da er vergleichsweise 
schnell und kostengünstig von München aus zu er-
reichen ist. Vor Ort stehen gut ausgebildete Ingeni-
eure und Informatiker zur Verfügung.

RISIKOBERICHT
Die dargelegten Ausführungen gelten gleicherma-
ßen für den Softing-Konzern als auch für die Sof-
ting AG. Die Risiken entstehen in den einzelnen 
Tochterunternehmen der Softing AG. Über die ab-
geschlossenen Ergebnisabführungsverträge bzw. 
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Beteiligungserträge wirken sie sich direkt, gegebe-
nenfalls mit einem zeitlichen Verzug zur IFRS-Rech-
nungslegung auch auf den Einzelabschluss der Sof-
ting AG aus. Die aufgeführten Risiken betreffen alle 
Segmente. 

Softing ist ein international tätiges Unternehmen 
auf dem Gebiet der industriellen Automatisie-
rungstechnik, der Fahrzeugelektronik und Netz-
werkkommunikation. Es ist mit einer Reihe von Ri-
siken konfrontiert, die untrennbar mit dem unter-
nehmerischen Handeln verbunden sind. 

Dies betrifft insbesondere Risiken, die aus der 
Marktentwicklung, der Positionierung von Produk-
ten und Dienstleistungen, aus vertraglicher und 
außervertraglicher Haftung sowie aus kaufmänni-
schen Vorgängen resultieren. Die Geschäftspoli-
tik besteht darin, vorhandene Geschäftschancen 
bestmöglich zu nutzen. Aufgabe der Risikopolitik 
ist es, die damit verbundenen Risiken sorgfältig ab-
zuwägen. Risikomanagement ist daher fester Be-
standteil aller Geschäftsprozesse und Unterneh-
mensentscheidungen. Das Risikomanagement-
System des Softing-Konzerns bzw. der Softing AG 
umfasst Risiken und Chancen gleichermaßen.

Die Risikogrundsätze werden vom Vorstand formu-
liert. Sie beinhalten Aussagen zu Risikostrategie, Ri-
sikobereitschaft und Geltungsbereich.

Bei der Risikoanalyse erfolgt eine Beurteilung der 
identifizierten Risiken hinsichtlich der Eintritts-
wahrscheinlichkeit (Quantitätsdimension) und der 
möglichen Schadenshöhe (Intensitätsdimension). 
Der Risikobewertung sind jedoch insbesondere im 
Bereich der operativen Risiken praktische Grenzen 
gesetzt, da die Anzahl der möglichen Risiken hoch 
ist, die Risikodaten häufig jedoch nur unvollständig 
vorliegen. Da der Aufwand für das Risikomanage-
ment im vertretbaren Rahmen liegen sollte, muss 
daher in vielen Risikobereichen auf eine subjektive 
Risikoeinschätzung zurückgegriffen werden.

Um die Risiken bewerten zu können, werden die 
Risiken in verschiedene Kategorien eingeteilt. Aus 
dem Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeit und 
dem Schadensmaß ergeben sich folgende Risiko-
stufen:

a. Kleine Risiken (relative Risikowirkung bis 25 %) 
sind für das Unternehmen unwesentlich und 
es sind keine Maßnahmen zur Risikoreduk-
tion zu vereinbaren. Dabei errechnet sich die 
relative Risikowirkung aus dem Verhältnis der 
Schadenshöhe multipliziert mit der Risiko-Ein-
trittswahrscheinlichkeit zum geplanten EBIT 
einer Konzerngesellschaft.

b. Mittlere Risiken (relative Risikowirkung 
bis 50 %) bestehen bei einem begrenzten 
Schadensausmaß und einer mittleren Eintritt-
swahrscheinlichkeit. Es besteht kein unmittel-
barer Handlungsbedarf. Effiziente und effek-
tive Maßnahmen reichen aus, um mittlere 
Risiken zu reduzieren oder im Ernstfall rasch 
zu bewältigen.

c. Große Risiken (relative Risikowirkung über 
50 %) haben im Vergleich zu mittleren Risiken 
ein höheres Ausmaß und/oder eine größere 
Eintrittswahrscheinlichkeit. Sie sollten durch 
geeignete Kontrollen oder Prozessoptimie-
rung reduziert werden. Wenn möglich, sollte 
das erhebliche Bruttorisiko durch geeignete 
Maßnahmen auf die mittlere oder kleine 
Risikostufe reduziert werden.

d. Bestandsgefährdende Risiken (relative 
Risikowirkung über 75 %) können den Fort-
bestand einer Organisationseinheit oder des 
Softing-Konzerns insgesamt gefährden. Maß-
nahmen zur Reduktion des Bruttorisikos sind 
zwingend und unmittelbar einzuleiten.

Die Risiken werden als Bruttorisiken vor Risikobe-
grenzungsmaßnahmen genannt.

Um die Risiken überwachen und steuern zu kön-
nen, nutzt der Konzern eine Reihe von Kontroll-
systemen. Dazu gehört auch ein unternehmens-
einheitlicher Planungsprozess. Die Erreichung der 
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Geschäftsziele und die damit verbundenen Risiken 
werden regelmäßig überwacht, ebenso die Prozes-
se der Rechnungslegung.

Im Berichtszeitraum wurden auch die Risiken in 
den einzelnen Geschäftsprozessen periodisch er-
fasst, analysiert und bewertet. Dabei wurde auch 
abgeschätzt, ob sich Einzelrisiken, die isoliert be-
trachtet von nachrangiger Bedeutung sind, in ih-
rem Zusammenwirken zu einem bestandsgefähr-
denden Risiko entwickeln können.

Die im Folgenden genannten Risikofaktoren könn-
ten Geschäftsentwicklung, Finanzlage und Ergeb-
nis stark negativ beeinflussen. Unerwähnt bleiben 
Risiken, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt als we-
nig geschäftsrelevant erachtet werden.

Umfeldrisiken
Die Beurteilung des Wechselkursrisikos gewinnt 
mit der stetigen Ausweitung des Geschäfts mit den 
USA und anderen Staaten des Dollarraums eine 
höhere Bedeutung. Jährlich wird überprüft, ob die 
Wechselkursrisiken aus den laufenden Geschäften 
mit den Tochtergesellschaften in den USA und Sin-
gapur abgesichert werden sollten. Falls es notwen-
dig erscheint, sichert sich Softing mit Hilfe von klas-
sischen Devisentermingeschäften ab. Insgesamt 
wird dieses Risiko als mittleres Risiko eingeschätzt.

Die Gesellschaft hat in den letzten Jahren ihre Ab-
hängigkeit vom britischen Markt im Hinblick auf 
den Brexit untersucht. Folgende Risikopositionen 
wurden ermittelt und Maßnahmen zur Risikore-
duzierung getroffen: eine Konzerngesellschaft be-
zieht aus dem britischen Markt Handelswaren in 
Höhe von rund 4,5 Mio. EUR, dieser Einkauf un-
terliegt wie in der Vergangenheit dem Währungs-
risiko. Bei sich stark abzeichnenden Währungsab-
weichungen vom Plankurs werden Sicherungs-
maßnahmen getroffen. Zum anderen ist bei einem 
Scheitern der Verhandlungen zu einem geregelten 
Brexit mit nicht unerheblichen Zollschranken zu 
rechnen, diesem Risiko begegnet die Gesellschaft 
mit alternativen Lieferanten aus der europäischen 
Union und Asien.

Verschiedene Konzerngesellschaften aus der euro-
päischen Union liefern Produkte in den britischen 
Markt, im Jahr 2018 rund 1,0 Mio. EUR bei 83,9 
Mio. EUR Konzernumsatz (1,2 % vom Konzernum-
satz) und 2019 rund 2,0 Mio. EUR bei 91,1 Mio. 
EUR Konzernumsatz (2,2 % vom Konzernumsatz). 
Diese Lieferungen sind keinem Währungsrisiko un-
terworfen, da die Rechnungslegung in Euro erfolgt. 
Das Zollrisiko bei einem Scheitern der Brexit Ver-
handlungen bleibt bestehen und kann aber durch 
eine teilweise Erhöhung der Verkaufspreise kom-
pensiert werden.
 
Insgesamt ist das Risiko eines ungeregelten Brexits 
auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns als eher ge-
ring einzuschätzen, zumal bereits Maßnahmen zur 
Risikoreduzierung im Vorfeld getroffen wurden.

Die Administration informiert sich laufend über et-
waige Änderungen in den Zollregularien und kann 
kurzfristige Maßnahmen bei Änderungen treffen.

Das Thema „Corona-Virus“ kann sich auf die Sof-
ting AG und den Softing Konzern im Bereich der 
Hardware-Produkte auswirken, z.B. durch Liefer-
engpässe bei Elektronik- und Zubehörteilen aus 
den stark betroffenen asiatischen Ländern. Dies 
würde temporär zu Verzögerungen in der Produk-
tion und in Folge bei der Umsatzrealisierung füh-
ren, allerdings gehen wir von einer Erholung im 
Jahresverlauf aus, analog zur ähnlichen Situation 
bei der Versorgung mit Microchips im Jahr 2018. 
Im Bereich der Software-Produkte besteht eine 
Gefahr von Lieferengpässen in dieser Form nicht, 
da die Programmierung durch eigene Mitarbeiter 
an den Standorten erfolgt. 

Als risikomindernde Maßnahmen zur Aufrechter-
haltung der Gesundheit der Mitarbeiter wurden 
– zusätzlich zu den in den Medien veröffentlich-
ten Ratschlägen – an den Gebäudeeingangstüren 
Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt so-
wie die Sanitärräume und Küchen mit viruziden 
Handwaschlotionen ausgestattet. Mitarbeitern 
in Schlüsselpositionen werden Notebooks und 
VPN-Zugänge zur Verfügung gestellt, um im Qua-
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rantänefall von zuhause aus arbeiten zu können. 
Dienstreisen in besonders betroffene Gebiete wer-
den möglichst durch Web- und Videokonferenzen 
ersetzt und die Teilnahme an Messen und ähnli-
chen Veranstaltungen kritisch geprüft.

Leistungswirtschaftliche Risiken
Der Umsatz ist 2019 im Vergleich zu 2018 um 8,6 % 
gestiegen. Grundsätzlich besteht immer das Risiko 
der Unterauslastung und des Drucks auf die zu er-
zielenden Erlöse. Softing begegnet diesen Risiken 
mit einem konsequenten Kostenmanagement so-
wie flexiblen Arbeitszeitmodellen, um sich schnell 
an Nachfrageänderungen anpassen zu können. 
Insgesamt wird dieses Risiko als großes Risiko ein-
geschätzt.

Das Marktgeschehen ist geprägt von einem ra-
schen Wandel der eingesetzten Technologien. Da-
mit verbunden ist die Gefahr, dass erworbenes 
Know-how durch eine unvorhergesehene Markt-
entwicklung wertlos wird. Softing reagiert auf die-
ses Risiko, indem es in einer Vielzahl von natio-
nalen und internationalen Arbeitsgruppen aktiv 
mitarbeitet. So lassen sich Technologietrends früh-
zeitig erkennen und mitgestalten. Insgesamt wird 
dieses Risiko als großes Risiko eingeschätzt.

In Teilen des Geschäfts, sowohl im Segment In-
dustrial als auch bei Automotive, ist der Konzern 
in komplexe Entwicklungsprojekte der Kunden ein-
gebunden. Diese Projekte beinhalten ein Realisie-
rungsrisiko bezüglich des geplanten Kosten- und 
Zeitrahmens. Überschreitungen können zu einer 
Verschlechterung der Ertragslage sowie zu Scha-
denersatzansprüchen führen. Softing begegnet 
diesem Risiko dadurch, dass derartige Projekte 
nach einem im Qualitätsmanagement-System defi-
nierten Verfahrensmodell geplant und der Projekt-
fortschritt sorgfältig überwacht wird. Der Konzern 
investiert kontinuierlich, um den bereits hohen 
Qualitätsstandard bei Softing weiter zu verbes-
sern. Insgesamt wird dieses Risiko als mittleres Ri-
siko eingeschätzt.

Bei der Herstellung von Produkten, insbesonde-
re von Hardwareprodukten, bedient sich der Kon-

zern in erheblichem Umfang der Zulieferung durch 
Fremdfirmen. Die Einbeziehung von Dritten in die 
Wertschöpfungskette reduziert naturgemäß die ei-
genen Einflussmöglichkeiten auf Qualität, Termin-
treue und Kosten. Unerwartete Preiserhöhungen 
können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Sof-
ting begegnet diesem Risiko durch möglichst lang-
fristige Lieferverträge. Der Ausfall von Lieferan-
ten kann zu Lieferengpässen führen. Der Konzern 
senkt das Risiko dadurch, dass die Lieferpartner 
mittels Audits regelmäßig überprüft und die Lie-
feranteile eines einzelnen Lieferanten konsequent 
begrenzt werden. Insgesamt wird dieses Risiko als 
mittleres Risiko eingeschätzt.

Die Produkte und Dienstleistungen des Konzerns 
finden Verwendung in der Produktion von indu-
striellen Gütern. Ausfall oder Fehlfunktion könnte 
zu erheblichen Schäden an Personen und Sachen 
führen. Softing senkt dieses Risiko durch einen 
sorgfältigen, auf den jeweiligen Anwendungszweck 
abgestimmten Entwicklungsprozess. Die wesentli-
chen verbleibenden Restrisiken werden durch Ver-
sicherungsverträge gedeckt. Insgesamt wird dieses 
Risiko als mittleres Risiko eingeschätzt.

Finanzwirtschaftliche Risiken
Kreditrisiken haben in der Vergangenheit keine we-
sentliche Rolle gespielt. Durch den restriktiven Kre-
ditmanagement-Prozess erkennt der Konzern dro-
hende Insolvenzfälle schneller und könnte recht-
zeitig gegensteuern. Als Ergebnis der gesamten 
Maßnahmen waren auch 2019 keine wesentlichen 
Forderungsausfälle zu verzeichnen. Insgesamt wird 
dieses Risiko als kleineres Risiko eingeschätzt.

Sonstige Risiken
Wie bei allen Unternehmen hängt das reibungs-
lose Funktionieren der Geschäftsprozesse von der 
Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur ab. Angriffe aus 
dem Internet oder sonstige Ausfälle und Schä-
den in der IT-Infrastruktur stellen eine ernste Be-
drohung für die Funktionsfähigkeit des Unterneh-
mens dar. Softing hat IT-Sicherheitsmaßnahmen 
realisiert, die Schäden durch Computer-Viren und 
durch Sabotage bisher verhindert haben. Aus die-
sen Gründen wird die Wahrscheinlichkeit einer Ge-
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fährdung der Sicherheit der Datenbestände oder 
der Informationssysteme als beherrschbar einge-
schätzt. Insgesamt wird dieses Risiko als mittleres 
Risiko eingeschätzt. 

Der wirtschaftliche Erfolg des Softing-Konzerns be-
ruht zu einem wesentlichen Teil auf den Fähigkei-
ten und Qualifikationen der Mitarbeiter. Aus die-
sem Grund werden alle Mitarbeiter permanent ge-
schult, um zu gewährleisten, dass die Qualität der 
Leistungen den Anforderungen der Kunden ent-
spricht.

Auf dem Arbeitsmarkt herrscht derzeit ein inten-
siver Wettbewerb um hochqualifizierte Fach- und 
Führungskräfte. Für eine wertsteigernde Entwick-
lung des Unternehmens sind qualifizierte Mitar-
beiter eine wesentliche Voraussetzung. Deshalb ist 
Softing bestrebt, neue, sehr gut ausgebildete Mit-
arbeiter zu gewinnen, diese optimal zu integrieren, 
zu fördern und eine langfristige Zusammenarbeit 
aufzubauen. Den Mitarbeitern werden neben at-
traktiven Anstellungsbedingungen gezielte Schu-
lungen und Fortbildungen angeboten. Dennoch 
besteht das latente Risiko, dass geeignete Fach- 
oder Führungskräfte nicht rechtzeitig am Markt ak-
quiriert werden können und dies negative Auswir-
kungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögensla-
ge haben könnte. Insgesamt wird dieses Risiko als 
großes Risiko eingeschätzt.

Bisher ist kein Compliance-Fall bei Softing aufge-
treten. Trotzdem nehmen Vorstand und Rechtsab-
teilung den Themenkomplex Compliance unverän-
dert sehr ernst. Durch Teilnahme an Workshops 
und Vortragsserien stellt der Konzern sicher, die je-
weils aktuellen Trends und Themen aufzunehmen 
und diese auf die Verhältnisse bei Softing abzubil-
den. Insgesamt wird dieses Risiko als geringes Risi-
ko eingeschätzt.

Akute Risiken, die den Bestand des Konzerns ge-
fährden oder seine Entwicklung beeinträchtigen, 
liegen nach Einschätzung des Managements nicht 
vor. 

Basierend auf der Risikopolitik und der aktuellen 
Einschätzung der Risiken wird die Risikogefährdung 
sowohl für den Konzern als auch für die Softing AG 
als beherrschbar erachtet. Aufgrund der guten Fi-
nanz- und Vermögenslage und sich einer wieder 
verbessernden Ertragslage im Jahre 2019 ist der 
Vorstand der Auffassung, dass die nicht durch Ver-
sicherungen gedeckten Restrisiken auch bei un-
günstiger Entwicklung durch den Konzern getra-
gen werden können.

PROGNOSEBERICHT
Aufschwung frühestens 2021 in Sicht
Der Abschwung der deutschen Wirtschaft verlang-
samt sich, mit einer spürbaren Belebung ist aber 
frühestens 2021 zu rechnen. Die Konjunkturfor-
scher des IfW Kiel rechnen in ihrer jüngsten Pro-
gnose mit einem Zuwachs des Bruttoinlandspro-
duktes von 1,1 % im Jahr 2020 und 1,5 % im Jahr 
2021. Damit revidieren sie ihre Erwartungen leicht 
um jeweils 0,1 Prozentpunkte nach oben. Durch 
eine hohe Anzahl an Werktagen ist die Zuwachsra-
te 2020 um 0,4 Prozentpunkte überzeichnet. 2021 
dürfte der staatliche Haushaltssaldo erstmals wie-
der negativ sein.

Getrieben wird der Konjunkturabschwung in 
Deutschland durch die Rezession in der Industrie, 
die Normalauslastung wird dort mittlerweile un-
terschritten, dies belastet inzwischen auch die un-
ternehmensnahen Dienstleistungen. Der Abwärts-
sog wird schwächer, im Auslandsgeschäft ist schon 
eine leichte Aufwärtstendenz erkennbar. Erfah-
rungsgemäß dauert es aber im Schnitt etwa fünf 
Quartale, bis die Industrie eine Rezession überwin-
det und die Kapazitätsauslastung wieder spürbar 
zulegt. Damit ist frühestens in der zweiten Jahres-
hälfte 2020 zu rechnen.

Die Weltwirtschaft dürfte allmählich wieder Tritt 
fassen, in den Schwellenländern scheinen sich die 
Erwartungen bereits etwas aufzuhellen. Der An-
stieg der Weltproduktion auf Basis von Kaufkraft-
paritäten dürfte 3,1 % in 2020 und 3,4 % im Jahr 
2021 betragen. Eine ungünstigere Konjunktur-
entwicklung könnte eintreten, wenn sich die Rah-
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menbedingungen für den internationalen Handel 
weiter verschlechtern und das Investitionsklima 
zusätzlich belastet wird, etwa durch eine Verschär-
fung der Krise bei der WTO. (Quelle: IfW, Konjunk-
turprognose, 12.12.2019)

Segment Industrial
Die 2019 festgestellte Abschwächung der Welt-
konjunktur wirkt im Jahr 2020 nach. Nichts desto 
trotz kann die Gesellschaft mit einem leichten so-
liden Wachstum rechnen. 2020 ist unterstützend 
sicherlich zu prognostizieren, dass die angespro-
chene und beschriebene Marktentwicklung in den 
genannten Bereichen industrieller digitaler Kom-
munikation positiv unterstützend den Jahresge-
schäftsverlauf der Gesellschaft erfolgreich beglei-
ten wird.

Segment Automotive
Trotz des verstärkten Kostendrucks in der Auto-
motive-Industrie werden die von Softing ange-
botenen Produkte und Leistungen weiterhin be-
nötigt. Einige Kunden versuchen, Produktzyklen 
von Tools und Geräten aus Kostengründen länger 
zu strecken, doch aufgrund des sehr starken und 
schnellen technologischen Wandels ist dies nur 
eingeschränkt möglich. Allein aus funktionalen und 
technologischen Gründen ergibt sich die Notwen-
digkeit, auf neue Tools und Geräte zu migrieren. 
Insbesondere rund um die Diagnose und Wartung 
von Fahrzeugen werden in den kommenden Jah-
ren eine Vielzahl neuer Technologien und Vorge-
hensweisen Einzug halten, so dass die SAE mit ih-
rem Produktportfolio gut positioniert ist. In dieser 
Situation wird bei vielen Kunden sogar verstärkt 
und systematisch nach „Buy“ Optionen gesucht. 
Dies liegt insbesondere in dem Bedürfnis nach be-
herrschter und am Markt bewährter Technologie 
sowie an der time-to-market begründet. Hieraus 
ergeben sich auch in Zukunft weitere Chancen für 
die SAE, so dass wir mittel- und langfristig weiteres 
Wachstum erwarten.

GlobalmatiX
GlobalmatiX bewegt sich im aktuell am größten 
wachsenden Markt „Connected Car“ und „Internet 
of Things“ (IoT) mit disruptiver Technologie. Als Pi-

onier für Ferndiagnose über CAN Daten adressie-
ren wir Flottenkunden über Automobilhersteller, 
ihrer Zulieferer und die Bereiche Service, Trans-
port, Leasing, Versicherung. Die Versorgung dieser 
Flotten mit unserer Telematik Lösung stehen im 
Zentrum der Vertriebsaktivitäten. Zudem erlaubt 
unsere Lösung aus Diagnose Fern-Diagnose zu ma-
chen und mittels Big Data Analytics daraus vor-
ausschaubare und vorhersehbare Wartung zu er-
möglichen, wie dies in der Luftfahrtindustrie schon 
möglich ist. Mit unserem Zugang zur 4G- und 5G- 
Mobilfunktechnologie als Mobilfunkbetreiber in 
unseren Softing Kernmärkten Nordamerika, Euro-
pa und Asien sind wir dafür gut vorbereitet, das 
digitalisierte Geschäftsfeld der Softing Gruppe als 
Disruptor aufzubauen.

Segment IT Networks
Die veränderte Konkurrenz-Situation im Bereich 
Zertifizierer wird 2020 speziell in Europa zu spüren 
sein, bis Softing einen Nachfolger der WireXpert-
Serie vorstellen kann. Dieser Effekt wird teilweise 
durch vertriebliche Maßnahmen kompensierbar 
sein. Die Märkte Nordamerika und Asien werden 
voraussichtlich weniger durch diese Konkurrenzsi-
tuation beeinflusst werden, da dieser Konkurrent 
in diesen Regionen wesentlich schwächer ist. In 
den Bereichen Qualifizierer und Verifizierer wird 
Softing durch weiteren Ausbau der NetXpert-Serie 
und Produktneuvorstellungen seinen Anspruch als 
Technologieführer ausbauen können. Neue Tech-
nologien wie SPE werden 2020 zwar als Technolo-
gie Trend sichtbar werden, aber erst in den Folge-
jahren zu wesentlichem Geschäft beitragen.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 der Softing AG
Erklärtes Ziel der Softing AG ist, durch Verstärkung 
der eigenen Aktivitäten, sowie durch gezielte Part-
nerschaften die Präsenz weltweit systematisch 
auszubauen.

Softing ist aufgrund der Kombination aus moder-
nem Produktportfolio, großer Nähe zum Kunden 
und guter finanzieller Reserven besser als viele 
Wettbewerber aufgestellt und damit in der Lage, 
Chancen am Markt auch kurzfristig wahrzuneh-
men. 
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Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft ist im 
Wesentlichen von einer weiteren positiven Ent-
wicklung der Weltwirtschaft abhängig. Deshalb 
kann die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft 
von den Erwartungen der Geschäftsführung ab-
weichen.

Für das Geschäftsjahr 2020 geht die Softing AG 
aufgrund der geplanten Ergebnisse von Erträgen 
aus Ergebnisabführungsverträgen in Höhe von 1,3 
Mio. EUR bis 1,6 Mio. EUR aus.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 des 
Softing-Konzerns
Erklärtes Ziel bleibt es, die operative Exzellenz des 
Konzerns durch die Optimierung einer regional ba-
lancierten und einer inhaltlich fokussierten Markt-
durchdringung weiter zu steigern. Dieser Weg wird 
auch im Geschäftsjahr 2020 konsequent weiter-
verfolgt. Aufgrund der Ausrichtung des Softing-
Konzerns und Rückmeldungen von Kunden sieht 
Softing für 2020 Chancen für eine Steigerung bei 
Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis. Dem ste-
hen auch im Jahr 2020 eine Reihe unvermeidbarer 
Unsicherheiten in der konjunkturellen Entwicklung 
sowohl in Europa als auch in Asien und in Nord-
amerika gegenüber. Anhaltenden Einbrüchen an 
den Nachfragemärkten würde sich auch Softing 
nicht entziehen können. Diese externen Risiken ha-
ben die Prognosen deutlich gedämpft.

Als Technologiekonzern mit Führungsanspruch 
muss und wird Softing den technischen Wandel 
aktiv mitgestalten. Die Geschwindigkeit des Wan-
dels nimmt dabei in allen Segmenten weiter deut-
lich zu. Daher sind auf Basis des durch Bestand und 
Zukäufe verfügbaren Know-hows auch für 2020 
umfangreiche Neu- und Weiterentwicklungen von 
Produkten geplant. 2020 wird in Summe tendenzi-
ell eine gleichbleibende Aktivierung von Entwick-
lungskosten, aufgrund hoher Investitionen in neue 
Produkte, erwartet. Einige Produktlinien werden 
aufgrund der Fertigstellung abnehmende Investiti-
onen erfahren, wo hingegen neue Zukunftstechno-
logien und -produkte angeschoben werden. Dem 

gegenüber stehen Chancen auf überproportiona-
le Erträge im Bestandsgeschäft z.B. in der Prozess- 
und Fertigungsindustrie, bei Softing gebündelt im 
Segment Industrial. Aufgrund neuer Produkte er-
warten wir weiter starkes Wachstum bei unseren 
hauseigenen Produkten im Segment IT Networks. 
Im Segment Automotive ist in erster Linie die Be-
auftragung von Neuprojekten durch Großkunden 
entscheidend, auch wenn diese im laufenden Jahr 
nur einen schwachen Einfluss auf den Umsatz ha-
ben werden. Es bleibt bei der Überlagerung durch 
die bereits erwähnten konjunkturellen Risiken und 
politischen Unsicherheiten. 

In Summe wird von einer leichten Steigerung der 
Umsätze und des Auftragseingangs ausgegangen. 
Aufgrund der globalen Unsicherheiten gehen wir 
mit etwas Vorsicht von einem EBIT und einem ope-
rativen EBIT in Höhe des Vorjahres aus. Auf Seg-
mentebene wird in allen Segmenten ein Anstieg 
von Umsatz und ein stabiles oder leicht steigendes 
EBIT und operatives EBIT erwartet. Aufgrund der 
guten Auftragssituation aus 2019 und einer Reihe 
bereits vorliegender aber im zweiten Halbjahr erst 
auslieferungsfähiger Aufträge, erwarten wir wie im 
Vorjahr, besonders beim EBIT, die größten Erfol-
ge im zweiten Halbjahr. Wir werden quartalsweise 
eine Präzisierung dieser Größen durchführen und 
dazu berichten.

INTERNES KONTROLLSYSTEM UND RISIKO-
MANAGEMENTSYSTEM BEZOGEN AUF DEN 
KONZERNRECHNUNGSLEGUNGSPROZESS

Begriffsbestimmungen und Elemente des inter-
nen Kontroll- und Risikomanagementsystems im 
Softing-Konzern
Das interne Kontrollsystem im Softing-Konzern um-
fasst alle Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen 
zur Sicherung der Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, so-
wie zur Sicherung der Einhaltung der maßgebli-
chen rechtlichen Vorschriften.
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Im Softing-Konzern besteht das interne Kontroll-
system aus dem internen Steuerungs- und dem in-
ternen Überwachungssystem. 

Prozessintegrierte und prozessunabhängige Über-
wachungsmaßnahmen bilden die Elemente des 
internen Überwachungssystems im Softing-Kon-
zern. Neben manuellen Prozesskontrollen (z. B. 
„Vier-Augen-Prinzip“) sind auch die maschinellen 
IT-Prozesskontrollen ein Teil der prozessintegrier-
ten Maßnahmen.

Das Risikomanagementsystem als Bestandteil des 
internen Kontrollsystems ist hinsichtlich der Kon-
zernrechnungslegung auf das Risiko der Falschaus-
sage in der Konzernbuchführung und der externen 
Berichterstattung ausgerichtet. Im Softing-Konzern 
umfasst das Risikomanagementsystem neben dem 
operativen Risikomanagement, das auch den Risi-
kotransfer auf Versicherungsgesellschaften durch 
die Absicherung von Schadens- oder Haftungsrisi-
ken sowie den Abschluss geeigneter Sicherungsge-
schäfte zur Begrenzung von Fremdwährungsrisiken 
beinhaltet, konzernweit auch die systematische Ri-
sikofrüherkennung, -steuerung und -überwachung. 
Zur Sicherstellung der konzernweiten systemati-
schen Risikofrüherkennung ist im Softing-Konzern 
ein „Überwachungssystem zur Früherkennung 
existenzgefährdender Risiken“ gemäß § 91 Absatz 
2 AktG eingerichtet. Weitere Erläuterungen zum 
Risikomanagementsystem sind im Abschnitt „Risi-
kobericht“ enthalten.

Im Rahmen der Risikoberichterstattung wird der 
Vorstand regelmäßig über Risiken informiert. Risi-
ken werden dabei frühzeitig identifiziert und be-
wertet. Die Berichterstattung erfolgt über alle Ge-
sellschaften, wobei die erfassten Risiken aufgelistet 
und bewertet werden. Der Vorstand verantwortet 
die Definition geeigneter Risikosteuerungsmaß-
nahmen. Wesentliche Einzelrisiken werden unab-
hängig vom Turnus aufgenommen und unverzüg-
lich berichtet.

Einsatz von IT-Systemen
Die Erfassung buchhalterischer Vorgänge erfolgt 
in den Einzelabschlüssen der Tochterunterneh-
men der deutschen Gesellschaften in dem Buch-
haltungssystem des Herstellers IFS. Unsere auslän-
dischen Tochtergesellschaften greifen auf lokale 
Anbieter von Buchhaltungssystemen zurück. Zur 
Aufstellung des Konzernabschlusses der Softing 
AG werden durch die Tochterunternehmen die je-
weiligen Einzelabschlüsse durch weitere Informati-
onen in standardisierten Berichtspaketen ergänzt, 
die dann zentral bei der Softing AG zunächst in 
das Konsolidierungssystem eingestellt werden. Als 
Konsolidierungssystem wird das System des Soft-
wareherstellers Lucanet verwendet. Im Konsolidie-
rungssystem werden sämtliche Konsolidierungs-
vorgänge zur Erstellung des Konzernabschlusses 
der Softing AG, z. B. die Kapitalkonsolidierung, die 
Vermögens- und Schuldenkonsolidierung oder die 
Aufwands- und Ertragseliminierung generiert und 
dokumentiert.

Spezifische konzernrechnungslegungsbezogene 
Risiken
Spezifische konzernrechnungslegungsbezogene Ri-
siken können z. B. aus dem Abschluss ungewöhn-
licher oder komplexer Geschäfte auftreten, die in 
den Buchhaltungssystemen fehlerhaft abgebildet 
werden können. Weiterhin sind Geschäftsvorfäl-
le, die nicht routinemäßig verarbeitet werden, mit 
 einem latenten Risiko behaftet. Aus den Ermes-
sensspielräumen, die Mitarbeitern notwendiger-
weise bei Ansatz und Bewertung von Vermögens-
gegenständen und Schulden eingeräumt werden, 
können weitere konzernrechnungslegungsbezoge-
ne Risiken resultieren.

Wesentliche Regelungs- und Kontrollaktivitäten 
zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und 
Verlässlichkeit der Konzernrechnungslegung 
Die auf die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlich-
keit der Konzernrechnungslegung ausgerichteten 
Maßnahmen des internen Kontrollsystems stellen 
sicher, dass Geschäftsvorfälle in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Vor-
schriften vollständig und zeitnah erfasst werden. 
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Weiterhin ist gewährleistet, dass Inventuren ord-
nungsgemäß durchgeführt werden, Vermögens-
gegenstände und Schulden im Konzernabschluss 
zutreffend angesetzt, bewertet und ausgewiesen 
werden. Die Regelungsaktivitäten stellen ebenfalls 
sicher, dass durch die Buchungsunterlagen verläss-
liche und nachvollziehbare Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden. Sollten dennoch Fehler 
auftreten und erkannt werden, werden diese zeit-
nah korrigiert.

Die Kontrollaktivitäten zur Sicherstellung der Ord-
nungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Rech-
nungslegung umfassen beispielhaft die Analyse von 
Sachverhalten und Entwicklungen anhand spezifi-
scher Kennzahlenanalysen. Die Trennung von Ver-
waltungs-, Ausführungs-, Abrechnungs- und Ge-
nehmigungsfunktionen und deren Wahrnehmung 
durch verschiedene Personen reduziert die Mög-
lichkeit zu vorsätzlichen Handlungen. Weiterhin ist 
z. B. sichergestellt, dass auch bei Veränderungen in 
den eingesetzten IT-Systemen der zugrundeliegen-
den Buchführungen in den Konzerngesellschaften 
eine periodengerechte und vollständige Erfassung 
buchhalterischer Vorgänge erfolgt. 

Das interne Kontrollsystem gewährleistet auch die 
Abbildung von Veränderungen im wirtschaftlichen 
oder rechtlichen Umfeld des Softing-Konzerns und 
stellt die Anwendung neuer oder geänderter ge-
setzlicher Vorschriften zur Konzernrechnungsle-
gung sicher. 

Die Bilanzierungsvorschriften zur Rechnungsle-
gung nach den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) bilden die einheitlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze für die in den 
Softing-Konzernabschluss einbezogenen inländi-
schen und ausländischen Unternehmen. Neben 
allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen und -me-
thoden sind vor allem Regelungen zu Bilanz, Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung, Anhang, Lagebericht, 
Kapitalflussrechnung, Gesamtergebnisrechnung, 
Eigenkapitalveränderungsrechnung und Segment-
berichterstattung bei Einhaltung der in der EU gel-
tenden Rechtslage getroffen worden.

Die Softing-Bilanzierungsvorschriften regeln auch 
konkrete formale Anforderungen an den Kon-
zernabschluss. Neben der Festlegung des Konso-
lidierungskreises sind auch die Bestandteile der 
durch die Konzerngesellschaften zu erstellenden 
Berichtspakete im Detail festgelegt. Die forma-
len Anforderungen regeln unter anderem die ver-
bindliche Verwendung eines standardisierten und 
vollständigen Formularsatzes. Die Softing-Bilanzie-
rungsvorschriften enthalten weiterhin z. B. kon-
krete Vorgaben zur Abbildung und Abwicklung des 
Konzern-Verrechnungsverkehrs und der darauf 
aufbauenden Saldenabstimmungen. 

Auf Konzernebene umfassen die spezifischen Kon-
trollaktivitäten zur Sicherstellung der Ordnungsmä-
ßigkeit und Verlässlichkeit der Konzernrechnungs-
legung die Analyse und gegebenenfalls Korrektur 
der durch die Konzerngesellschaften vorgeleg-
ten Einzelabschlüsse. Mit der zentralen Durchfüh-
rung sogenannter Werthaltigkeitstests für die aus 
Konzernsicht spezifischen Zahlungsmittel generie-
renden Geschäftseinheiten wird die Anwendung 
einheitlicher und standardisierter Bewertungs-
kriterien sichergestellt. Weiterhin erfolgt auf Kon-
zernebene die Aufbereitung und Aggregation wei-
terer Daten für die Erstellung externer Informati-
onen im Anhang und Lagebericht, einschließlich 
wesentlicher Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Einschränkende Hinweise
Das interne Kontroll- und Risikomanagement-
system ermöglicht durch die im Softing-Konzern 
festgelegten Organisations-, Kontroll- und Über-
wachungsstrukturen die vollständige Erfassung, 
Aufbereitung und Würdigung von unternehmens-
bezogenen Sachverhalten, sowie deren sachge-
rechte Darstellung in der Konzernrechnungsle-
gung.

Insbesondere persönliche Ermessensentscheidun-
gen, fehlerbehaftete Kontrollen, kriminelle Hand-
lungen oder sonstige Umstände können allerdings 
der Natur der Sache nach nicht ausgeschlossen 
werden und führen damit zur eingeschränkten 
Wirksamkeit und Verlässlichkeit des eingesetzten 
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internen Kontroll- und Risikomanagementsystems, 
so dass auch die konzernweite Anwendung der 
eingesetzten Systeme nicht die absolute Sicherheit 
hinsichtlich der richtigen, vollständigen und zeitna-
hen Erfassung von Sachverhalten in der Konzern-
rechnungslegung gewährleisten kann.

ANGABEN NACH §§ 289A HGB SOWIE  
ERLÄUTERNDER BERICHT

1. Das Grundkapital der Softing AG im Jahr 2019 
betrug 9.105.381 EUR, eingeteilt in ebenso 
viele Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag), 
die jeweils die gleichen Rechte – insbesondere 
gleiche Stimmrechte – gewähren. Keinem 
Aktionär und keiner Aktionärsgruppe stehen 
Sonderrechte zu.

2. Das Stimmrecht der Aktionäre unterliegt 
weder durch Gesetz noch durch die Sat-
zung der Gesellschaft Beschränkungen. Die 
Stimmrechte sind nicht auf eine bestimmte 
Anzahl von Aktien oder eine bestimmte Stim-
menzahl begrenzt. Auch sonstige Beschrän-
kungen, die Stimmrechte betreffen, sind dem 
Vorstand nicht bekannt.

Die Aktionäre der Softing AG sind in ihrer Ent-
scheidung, Aktien zu erwerben oder zu veräu-
ßern, weder durch Gesetz noch durch die Sat-
zung der Gesellschaft beschränkt. Der Erwerb 
und die Veräußerung von Aktien bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit nicht der Zustimmung der 
Organe der Gesellschaft. Auch sonstige Be-
schränkungen, die die Übertragbarkeit von 
Aktien betreffen, sind dem Vorstand nicht be-
kannt.

3. Folgende direkte oder indirekte Beteiligungen 
am Kapital, die 10 % der Stimmrechte über-
schreiten, wurden uns gemeldet:

Die Helm Trust Company Limited, St. Helier, 
Jersey, Kanal Inseln hat uns nach § 33 Abs. 1 
WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil 
an unserer Gesellschaft am 28.03.2018 die 

Schwelle von 25 % unterschritten hat und zu 
diesem Tag 22,43 % (2.042.302 Stimmrechte) 
betrug.

Davon sind 22,43 % (2.042.302 Stimmrechte) 
nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zuzurechnen:

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei 
über folgende von ihren kontrollierten Unter-
nehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Sof-
ting AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehal-
ten:
- Trier Familienstiftung
- Trier Asset Management GmbH
- Trier Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Herr Alois Widmann Vaduz/Liechtenstein hat 
uns nach § 33 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass 
sein Stimmrechtsanteil an unserer Gesell-
schaft am 28.03.2018 die Schwelle von 15 % 
überschritten hat und zu diesem Tag 15,92 % 
(1.450.000 Stimmrechte) betrug.

Davon sind 15,92 % (1.450.000 Stimmrechte) 
nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Herrn Widmann 
zuzurechnen.

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbe-
fugnisse verleihen, hat die Gesellschaft nicht 
ausgegeben.

5. Es besteht keine Beteiligung von Arbeitnehmern 
am Kapital, aus der die Arbeitnehmer ihre Kon-
trollrechte unmittelbar ausüben können.

6. Der Vorstand der Softing AG besteht laut 
§ 7 der Satzung der Softing AG aus einer 
oder mehreren Personen. Auch bei einem 
Grundkapital der Gesellschaft von mehr als 
3.000.000 EUR kann der Vorstand aus einer 
Person bestehen. Es können stellvertretende 
Vorstandsmitglieder bestellt werden. Der Auf-
sichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands 
und bestimmt ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann 
einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands 
ernennen.
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Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der 
Satzung, die nur deren Fassung betreffen, zu 
beschließen. Bei weitergehenden Satzungsän-
derungen sind die §§ 133, 179 AktG einschlä-
gig.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 
9.105.381 Aktien im Umlauf. 

Der Vorstand der Softing AG wurde auf der 
Hauptversammlung im Mai 2018 ermächtigt, 
bis zum 8. Mai 2023 das Grundkapital der Ge-
sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 
4.552.690 EUR durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmig-
tes Kapital 2018). Das bestehende genehmigte 
Kapital (genehmigtes Kapital 2015) wurde mit 
Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Mai 
2018 aufgehoben.

Das voll eingezahlte Grundkapital beträgt zum 
Bilanzstichtag 9.105.381 EUR (Vj. 9.105.381 
EUR) und ist eingeteilt in 9.105.381 (Vj. 
9.105.381) Inhaber-Stückaktien mit rechneri-
schem Nennbetrag von 1 EUR. Im Geschäfts-
jahr waren durchschnittlich 9.105.381 Aktien 
im Umlauf. 

Das genehmigte Kapital 2018 betrug zum 31. 
Dezember 2019 4.552.690 EUR.

7. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates, das Grundkapital 
um bis zu 4.552.690,00 EUR durch Ausgabe 
von bis zu 4.552.690 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien bedingt zu erhöhen 
(Bedingtes Kapital 2018). Die be dingte 
Ka pitalerhöhung dient der Gewährung von 
Options rechten bzw. Optionspflichten nach 
Maßgabe der Optionsbedingungen an die 
Inhaber von Optionsscheinen aus Options-
anleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungs pflichten nach Maßgabe der 
Wandelanleihebedingungen an die Inhaber 
von Wandelschuldverschreibungen, die 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversamm lung vom 9. Mai 2018 bis 
zum 8. Mai 2023 von der Gesellschaft aus-
gegeben werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des 
vorstehend bezeichneten Ermächtigungs-
beschlusses jeweils zum bestimmenden 
Options- bzw. Wandlungs preis. Die bedingte 
Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung 
der Options- bzw. Wandelschuldverschreibun-
gen und nur insoweit durchzuführen, wie die 
Inhaber der Optionsscheine bzw. der Wan-
delschuldverschreibungen von ihren Options- 
bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen 
bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausübung ver-
pflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflich-
tung zur Wandlung/Optionsausübung erfül-
len und das bedingte Kapital nach Maßgabe 
der Options- bzw. Wandelanleihebedingun-
gen benötigt wird. Die aufgrund der Ausübung 
des Options- bzw. Wandlungsrechts oder der 
Erfüllung der Wandlungs- bzw. Optionspflicht 
ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie ent-
stehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die wei teren Einzelheiten der Durchführung 
der be dingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
Von dieser Ermächtigung wurde bisher kein 
Gebrauch gemacht. Das bestehende bedingte 
Kapital (bedingtes Kapital 2013) wurde mit 
Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Mai 
2018 aufgehoben.

8. Der Vorstand wurde auf der Hauptversamm-
lung vom 4. Mai 2016 ermächtigt, bis zum 
3. Mai 2021 außer zum Zweck des Handels 
in eigenen Aktien zu Preisen, die den 
durchschnitt lichen Schlusskurs der Aktie an 
der Frankfurter Wertpapierbörse während 
der letzten zehn Tage vor dem Erwerb nicht 
um mehr als 10 % über- bzw. unterschrei-
ten, eigene Aktien zu erwerben (Aktienrück-
kauf). Maßgeblicher Kurs ist der Schlusskurs 
der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauk-
tion im elektronischen Handel der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Xetra-Handel) oder eines 



Nachfolgesystems. Die Ermächtigung kann 
einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen 
ausgeübt werden. Sie ist auf den Erwerb von 
eigenen Aktien mit einem Anteil am Grundkap-
ital der Gesellschaft von insgesamt bis zu 10 % 
beschränkt. Die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien dürfen zusam-
men mit anderen eigenen Aktien, welche die 
Gesellschaft bereits erworben hat und noch 
besitzt, 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht übersteigen.

9. Der Rückkauf dient dem Aufbau einer mittel-
fristig benötigten Akquisewährung zu Kursen, 
die aus Sicht der Gesellschaft deutlich unter 
dem Fair Value liegen. Zum 31. Dezember 
2019 waren keine eigenen Aktien im Bestand.

10. Es existieren keine wesentlichen Vereinba-
rungen des Mutterunternehmens, die unter 
der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge 
eines Übernahmeangebots stehen.

11. Mit einem Vorstand besteht eine Vereinba-
rung, die ihm, wenn mindestens ein frem-
der Aktionär oder eine abgestimmt agie-
rende Aktionärsgruppe durch Eigenbesitz 
oder Zurechnung 1,4 Millionen Stimmrechte 
erreicht, ein Sonderkündigungsrecht einräumt. 
Bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts 
steht dem Vorstand eine Entschädigungsleis-
tung in Höhe von ca. zwei Jahresgehältern zu.

GRUNDZÜGE DES VERGÜTUNGSSYSTEMS 
DER ORGANE

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe und er-
folgsabhängige, also variable Gehaltsbestandtei-
le auf. Die erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteile 
sind abhängig vom Konzernergebnis. Ebenso ist die 
Entwicklung des Aktienkurses der Softing AG ein 
Bemessungsfaktor der erfolgsabhängigen Gehalts-
bestandteile. Darüber hinaus besteht für die Vor-
stände der Softing AG Anspruch auf eine Dienst-
wagenregelung. Ein Aktienoptionsprogramm liegt 
nicht vor. Weitere Angaben zu den Vorstandsbezü-
gen erfolgen im Konzernanhang.

Für ehemalige Mitglieder und ein aktives Mitglied 
des Vorstands sind zum 31. Dezember 2019 Pen-
sionsrückstellungen gebildet worden. Für Details 
verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zur 
Pensionsrückstellung. 

Die Verträge der Mitglieder des Vorstands laufen 
bis 2021 bzw. 2023. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für je-
des volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von 
10.000 EUR. Darüber hinaus erhalten sie eine va-
riable Vergütung. Diese beträgt 0,5 % des Konzern-
EBIT vor Belastung mit der variablen Vergütung 
des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende erhält das Dop-
pelte, der stellvertretende Vorsitzende das Einein-
halbfache sowohl der festen als auch der varia-
blen Vergütung. Die Aufsichtsratsvergütung ist für 
den gesamten Aufsichtsrat auf insgesamt maximal 
200.000 EUR je Geschäftsjahr begrenzt.

KONZERNLAGEBERICHT
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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Der Vorstand der Softing AG berichtet in dieser Er-
klärung – zugleich für den Aufsichtsrat – gemäß 
Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex sowie gemäß §§ 289f Abs. 1 und 315d HGB 
über die Unternehmensführung. Die Erklärung ist 
gleichermaßen für die Softing AG als Muttergesell-
schaft als auch für den Softing-Konzern gültig. Zu 
den Inhalten der Erklärung verweisen wir auf den 
Link https://investor.softing.com/de/corporate-
governance/erklaerung-289-a-hgb.html auf unse-
rer Homepage www.softing.com.

VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN  
VERTRETER

„Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß 
den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsät-
zen der Konzernabschluss und der Jahresabschluss 
der Softing AG ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz- und 
Vermögenslage des Softing-Konzerns und der Sof-
ting AG vermittelt und im zusammengefassten La-
gebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses sowie die Lage des Softing-
Konzerns und der Softing AG so dargestellt sind, 
dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentli-
chen Chancen und Risiken der voraussichtlichen 
Entwicklung des Softing-Konzerns und der Softing 
AG beschrieben sind.“

Haar, den 18. März 2020
Softing AG

Der Vorstand

Dr. Wolfgang Trier Ernst Homolka



Konzerngewinn-und-Verlust-Rechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

KONZERN-JAHRESABSCHLUSS

Anhang
01.01.19�–�31.12.19 

TEUR
01.01.18�–�31.12.18

TEUR

Umsatzerlöse D1 91.068 83.890

Andere�aktivierte�Eigenleistungen D2 5.526 4.425

Sonstige�betriebliche�Erträge D3 755 1.443

Betriebliche Erträge 97.349 89.758

Materialaufwand�/�Aufwand�für�bezogene�Leistungen D4 –39.311 –36.471

Personalaufwand D5 –35.441 –33.440

Abschreibungen�auf�Sachanlagen,�Nutzungsrechte�und�immaterielle�Vermögenswerte D6 –7.820 –4.938

�����davon�Abschreibungen�aus�Kaufpreisverteilung –2.034 –1.769

�����davon�Abschreibungen�aus�Bilanzierung�von�Nutzungsrechten –1.416 –

Sonstige�betriebliche�Aufwendungen D7 –10.474 –10.829

Betriebliche Aufwendungen –93.046 –85.678

Betriebsergebnis (EBIT) 4.303 4.080

Zinserträge� D8 57 70

Zinsaufwendungen D8 –273 –230

Zinsaufwendungen�aus�der�Leasingbilanzierung –163

Übrige�Finanzerträge/Finanzaufwendungen D8 322 689

Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag 4.246 4.609

Steuern�vom�Einkommen�und�Ertrag D9 –1.317 –1.277

Konzernergebnis 2.929 3.332

Zurechnung�Konzernergebnis

Aktionäre�der�Softing�AG 2.809 3.347

Nicht�beherrschende�Anteile 120 –15

Konzernergebnis 2.929 3.332

Ergebnis�je�Aktie�(verwässert�=�unverwässert) 0,31 0,38

Durchschnittliche�im�Umlauf�befindliche�Aktien�(unverwässert) 9.105.381 8.771.682
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Konzern-Gesamtergebnisrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Anhang
01.01.19�–�31.12.19

TEUR
01.01.18�–�31.12.18

TEUR

Konzernergebnis 2.929 3.332

Posten, die künftig nicht in das Konzerngesamtergebnis umgeliedert werden:

Neubewertungen�Pensionen –994 32

Steuereffekt 279 –9

Neubewertungen aus Pensionen gesamt –715 23

Posten, die künftig in das Konzerngesamtergebnis umgegliedert werden:

Unterschiede aus der Währungsumrechnung   

Veränderung�der�unrealisierten�Gewinne/Verluste 148 336

Steuereffekt 22 –82

Unterschiede aus der Währungsumrechnung gesamt 170 254

Sonstiges Ergebnis –545 277

Konzerngesamtergebnis der Periode 2.384 3.609

Zurechnung Konzerngesamtergebnis der Periode

Aktionäre�der�Softing�AG 2.264 3.624

Nich�beherrschende�Anteile 120 –15

Konzerngesamtergebnis der Periode 2.384 3.609
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Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2019

 

Aktiva Anhang
31.12.2019

TEUR
31.12.2018

TEUR

Langfristige Vermögenswerte

Geschäfts-�oder�Firmenwert C1/C2 18.124 17.985

Übrige�Immaterielle�Vermögenswerte C3/C4 44.291 41.882

Beteiligungen C1/C2 1.500 0

Sachanlagevermögen C5 5.949 2.348

Latente�Steueransprüche D9 787 765

Langfristige Vermögenswerte, gesamt 70.651 62.980

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte C6 12.596 10.557

Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen C7 15.380 13.682

Vertragsvermögenswerte C8 533 568

Steuererstattungsansprüche�aus�Ertragsteuern C9 1.864 1.652

Zahlungsmittel�und�Zahlungsmitteläquivalente C10 14.917 9.682

Kurzfristige�Vermögenswerte C11 855 703

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 46.145 36.844

Aktiva, gesamt 116.796 99.824
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Passiva Anhang
31.12.2019

TEUR
31.12.2018

TEUR

Eigenkapital

Gezeichnetes�Kapital C12 9.105 9.105

Kapitalrücklage C12 31.111 31.111

Gewinnrücklagen C12 29.119 28.039

Eigenkapital,�der�Aktionäre�der�Softing�AG  69.335 68.255

Nicht�beherrschende�Anteile C12 269 145

Eigenkapital, gesamt 69.604 68.400

Langfristige Schulden

Pensionen C13 3.085 2.141

Langfristige�Finanzschulden C14 14.006 1.976

Sonstige�langfristige�finanzielle�Schulden C14 2.259 57

Latente�Steuerschulden D�9 6.160 5.227

Langfristige Schulden, gesamt 25.510 9.401

Kurzfristige Schulden

Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen C15 6.476 6.086

Vertragsschulden C8 2.641 2.069

Rückstellungen C16 101 175

Schulden�aus�Ertragsteuern C17 1.255 1.407

Kurzfristige�Finanzschulden� C18 1.581 6.215

Sonstige�kurzfristige�finanzielle�Schulden C19 7.691 4.522

Kurzfristige�nicht�finanzielle�Schulden C20 1.937 1.549

Kurzfristige Schulden, gesamt 21.682 22.023

Passiva, gesamt 116.796 99.824
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Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Gezeichnetes� 
Kapital 

Kapital�rücklage 
 

Gewinnrücklagen 
 

Eigenkapital�der�
Aktionäre�der�

Softing�AG

Nicht�beherr-
schende�Anteile 

Eigenkapital�
insgesamt 

Bilanzgewinn�und�
Andere

Neubewertungen Währungsum-
rechnung

Gesamt 

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 01. Januar 2019 9.105 31.111 27.054 –1.298 2.282 28.039 68.255 145 68.400

Konzernergebnis�2019 2.809 2.809 2.809 120 2.929

Sonstiges�Ergebnis�2019 –715 170 –545 –545 –545

davon�aus�Neubewertungen –994 –994 –994 –994

davon�Währungsumrechnungen 148 148 148 148

davon�Steuereffekt 279 22 301 301 301

Konzerngesamtergebnis�der�Periode 2.809 –715 170 2.264 2.264 120 2.384

Dividendenausschüttung� –1.184 –1.184 –1.184 –1.184

Änderung�Minderheiten   4 4

Transaktionen mit Eigentümern in ihrer 
Eigenschaft als Eigentümer –1.184 –1.184 –1.184 4 –1.180

Stand am 31. Dezember 2019 9.105 31.111 28.679 –2.013 2.452 29.119 69.335 269 69.604

Gezeichnetes� 
Kapital 

Kapital�rücklage 
 

Gewinnrücklagen 
 

Eigenkapital�der�
Aktionäre�der�

Softing�AG

Nicht�beherr-
schende�Anteile 

Eigenkapital�
insgesamt 

Bilanzgewinn�und�
Andere

Neubewertungen Währungsum-
rechnung

Gesamt 

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 31. Dezember 2017 7.655 19.214 24.728 –1.312 2.028 26.436 52.305 –33 52.272

Änderung�von�Rechnungslegungsmethoden –26 –26 –26 –26

Stand am 01. Januar 2018 7.655 19.214 24.702 –1.321 2.028 25.410 52.279 –33 52.246

Konzernergebnis�2018 3.347 3.347 3.347 –15 3.332

Sonstiges�Ergebnis�2018 23 254 277 277 0 277

davon�aus�Neubewertungen 32 32 32  32

davon�Währungsumrechnungen  336 336 336 336

davon�Steuereffekt –9 –82 –91 –91 –91

Konzerngesamtergebnis der Periode   3.347 23 254 3.624 3.624 –15 3.609

Dividendenausschüttung� –995 –995 –995 –995

Kapitalerhöhung 1.450 11.897  0 13.347 13.347

Entkonsolidierungseffekt   0 0 67 67

Kapitalerhöhung�Minderheiten   0 0 126 126

Transaktionen mit Eigentümern in ihrer 
Eigenschaft als Eigentümer 1.450 11.897 –995 0 0 –995 12.352 193 12.545

Stand am 31. Dezember 2018 9.105 31.111 27.054 –1.298 2.282 28.039 68.255 145 68.400
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Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

01.01.19�–�31.12.19 
TEUR

01.01.18�–�31.12.18
TEUR

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis (vor Steuern) 4.245 4.609

Abschreibungen�auf�Gegenstände�des�Anlagevermögens 7.820 4.937

Sonstige�nicht�zahlungswirksame�Transaktionen 194 74

Perioden Cashflow 12.259 9.620

Zinserträge –57 –70

Zinsaufwendungen 436 231

Änderung�sonstige�Rückstellungen�und�abgegrenzte�Schulden –879 –6

Änderung�der�Vorräte –2.039 –1.490

Änderung�Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen –1.663 –1.424

Änderung�finanzielle�Forderungen�und�sonstige�Vermögenswerte –386 –1.561

Änderung�Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen 390 1.381

Änderung�der�finanziellen�und�nicht�finanziellen�und�sonstige�Schulden 2.713 2.442

Erhaltene�Zinsen 57 70

Erhaltene�Ertragsteuern 352 741

Gezahlte�Ertragsteuern –816 –506

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 10.367 9.428

Auszahlungen�für�Investitionen�in�Anlagevermögen –1.118 –1.357

Auszahlung�für�Investitionen�in�Produktneuentwicklungen�intern/extern –7.364 –6.365

Erworbene�liquide�Mittel�aus�der�Akquisition 0 6

Cashflow aus Investitionstätigkeit –8.482 –7.716

Auszahlung�aus�Dividenden –1.184 –995

Tilgung�Leasingverbindlichkeiten –1.554 0

Einzahlung�aus�der�Aufnahme�kurzfristiger�Banklinie 0 1.500

Einzahlung�aus�der�Aufnahme�langfristiger�Darlehen 14.000 0

Auszahlungen�für�die�Tilgung�Bankdarlehen –7.547 –2.504

Zinsen�Leasingbilanzierung –163 0

Übrige�gezahlte�Zinsen –180 –231

Summe�gezahlte�Zinsen –343 –231

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 3.372 –2.230

Zahlungswirksame�Veränderungen�des�Finanzmittelfonds 5.257 –517

Auswirkungen�von�Wechselkursänderungen�auf�den�Finanzmittelfonds –22 –77

Finanzmittelfonds�am�Anfang�der�Periode 9.682 10.276

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 14.917 9.682

Zu�weiteren�Erläuterungen�wird�auf�Anhangsziffer�E3�verwiesen.



KONZERN-JAHRESABSCHLUSS

Entwicklung�der�immateriellen�
Vermögenswerte�und�Sachanlagen
im Geschäftsjahr 2019

Anschaffungs-�und�Herstellungskosten

01.01.2019

Erstanwendung�IFRS�16�
Leasingbilanzierung�

01.01.2019 Zugänge�
Währungs-
differenzen Anpassungen Abgänge 31.12.2019

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Immaterielle�Vermögenswerte

Geschäfts-�oder�Firmenwert 18.281 139 18.420

Selbsterstellte�immaterielle�Vermögenswerte 27.041 3.275 30.316

In�der�Entwicklung�befindliche�selbsterstellte� 
immaterielle�Vermögenswerte 6.028 1.837 –871 –1 6.994

Sonstige�immaterielle�Vermögenswerte 34.313 2.640 359 871 –8 38.175

85.663 7.752 498 –8 93.905

Beteiligungen� 1.500 1.500

1.500 1.500

Sachanlagen

Nutzungsrechte�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 56 2 54

Nutzungsrechte�Gebäude 4.318 120 26 –121 12 4.331

Nutzungsrechte�Kraftfahrzeuge 321 141 –10 37 415

Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 4.960 985 12 88 5.869

4.960 4.695 1.246 38 –131 139 10.669

90.623 4.695 10.498 536 –131 147 106.074

im Geschäftsjahr 2018

Anschaffungs-�und�Herstellungskosten

01.01.2018

Erwerbe�aus�Unter-
nehmenszusammen-

schlüssen Zugänge�
Währungs-
differenzen Anpassungen Abgänge 31.12.2018

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Immaterielle�Vermögenswerte

Geschäfts-�oder�Firmenwert 14.836 3.117 328 18.281

Selbsterstellte�immaterielle�Vermögenswerte 23.850 4.509 1.318 27.041

In�der�Entwicklung�befindliche�selbsterstellte� 
immaterielle�Vermögenswerte 5.044 1.117 21 154 6.028

Sonstige�immaterielle�Vermögenswerte 20.301 12.313 896 865 62 34.313

64.031 15.430 6.522 1.214 1.534 85.663

Sachanlagen

Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 4.136 25 1.200 37 438 4.960

68.167 15.455 7.722 1.251 1.972 90.623
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Kumulierte�Abschreibungen Buchwerte

01.01.2018
Währungs-� 
differenzen

Abschreibungen
des�Geschäftsjahrs Abgänge 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

296 296 17.985 14.540

16.369 2.107 838 17.638 9.403 7.480

6.028 5.044

5.557 242 2.109 46 7.862 26.451 14.744

22.222 242 4.216 884 25.796 59.867 41.808

2.114 13 722 237 2.612 2.348 2.022

24.336 255 4.938 1.121 28.408 62.215 43.830

Kumulierte�Abschreibungen Buchwerte

01.01.2019
Währungs-� 
differenzen

Abschreibungen
des�Geschäftsjahrs Abgänge 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

296 296 18.124 17.985

17.638 3.106 20.744 9.572 9.403

6.994 6.028

7.862 100 2.488 10.450 27.725 26.451

25.796 100 5.594 31.490 62.415 59.867

1.500

1.500

25 2 23 31

–2 1.186 11 1.173 3.158

205 37 168 247

2.612 810 66 3.356 2.513 2.348

2.612 –2 2.226 116 4.720 5.949 2.348

28.408 98 7.820 116 36.210 69.864 62.215



Konzernanhang�für�das�Geschäftsjahr�2019

A. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. GRUNDLAGEN

Der Konzernabschluss der Softing AG wurde in 
Übereinstimmung mit den am Abschlussstichtag 
gültigen International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) des International Accounting Stan-
dards Board (IASB) und aller für das abgelaufene 
Geschäftsjahr verbindlichen Interpretationen des 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) erstellt, 
wie sie gemäß der Verordnung Nr. 1.606/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Anwendung internationaler Rechnungslegungs-
standards in der Europäischen Union verpflich-
tend anzuwenden sind. Die Bezeichnung IFRS um-
fasst auch die noch gültigen International Accoun-
ting Standards (IAS). Ergänzend wurden die gemäß 
§ 315e Abs. 1 HGB zu beachtenden handelsrechtli-
chen Vorschriften berücksichtigt.

Die Konzerngewinn-und-Verlust-Rechnung wird 
nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Der 
Konzernabschluss entspricht den Gliederungsvor-
schriften des IAS 1. Die Darstellung der Konzern-
bilanz unterscheidet zwischen kurz- und langfristi-
gen Vermögenswerten. Vermögenswerte werden 
als kurzfristig klassifiziert, wenn sie innerhalb  eines 
Jahres fällig werden. Weiterhin unterscheidet die 

Konzernbilanz zwischen kurz- und langfristigen 
Schulden. Schulden werden als kurzfristig klassi-
fiziert, wenn sie innerhalb eines Jahres fällig wer-
den.

Berichtswährung ist der Euro (EUR). Alle Beträge 
werden in Tausend Euro (TEUR) angegeben, so-
weit nichts anderes vermerkt ist. Der vorliegende 
Abschluss umfasst das Geschäftsjahr 2019 auf der 
Basis der Berichtsperiode vom 1. Januar bis 31. De-
zember des Jahres. Aufgrund von Rundungen ist es 
möglich, dass sich einzelne Beträge und Prozentan-
gaben nicht genau zu den angegebenen Summen 
addieren.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht 
werden im elektronischen Bundesanzeiger be-
kannt gemacht.

Der Vorstand der Softing AG hat den Konzernab-
schluss am 18. März 2020 zur Weitergabe an den 
Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die 
Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu 
erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

KONZERNANHANG

2. GEGENSTAND DES KONZERNS

Muttergesellschaft des Konzerns ist die Softing 
AG mit Sitz in Haar bei München. Die Softing AG 
ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. 
Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Mün-
chen unter der Adresse „Richard-Reitzner-Allee 6, 
85540 Haar“ eingetragen. 

Gegenstand der Softing AG und ihrer Tochterge-
sellschaften ist die Analyse, Beratung, Entwick-
lung und Durchführung von EDV-Projekten sowie 
betriebswirtschaftlicher Studien, Gutachten und 
Schulungen, insbesondere für die Bereiche Pro-
zessautomatisierung und Betriebsdatenerfassung, 
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3. NEUE UND GEÄNDERTE STANDARDS

Zum 1. Januar 2019 wendete der Konzern folgende 
neue und überarbeitete Standards und Interpreta-
tionen an:

IFRS 16 „Leasingverhältnisse“
Am 13. Januar 2016 hat der IASB den finalen neu-
en Leasingstandard als IFRS 16 veröffentlicht. IFRS 
16 ersetzt die Standards und Interpretationen IAS 
17, IFRIC 4, SIC- 15 und SIC- 27. Die neuen Regelun-
gen sind auch auf bereits bestehende Leasingver-
hältnisse anzuwenden. Die Änderungen betreffen 
die Bilanzierung für (nahezu sämtliche) Leasing-
verhältnisse, die beim Leasingnehmer nach dem 
sog. „Right of Use“ Ansatz (Nutzungsrechtsansatz) 
zu erfolgen hat. Nach diesem Modell bilanziert der 
Leasingnehmer für das Recht zur Nutzung des Lea-
singgegenstandes während des Leasingzeitraums 
einen Vermögenswert, welcher über die Lauf-
zeit des Leasingvertrages abgeschrieben wird und 
setzt korrespondierend dazu eine Schuld in Höhe 
des Barwerts der künftigen Leasingzahlungen an, 
die mittels der Effektivzinsmethode fortzuführen 
ist. Die bisherige Unterscheidung zwischen Finan-

zierungs-Leasing und Operating-Leasing wird nicht 
mehr beibehalten, vielmehr werden (von wenigen 
Ausnahmen abgesehen) sämtliche wesentliche 
Leasingverhältnisse in der Bilanz des Leasingneh-
mers erfasst. Erleichterungswahlrechte bestehen 
für kurz laufende Leasingvereinbarungen mit einer 
Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten und Lea-
singvereinbarungen, bei denen der dem Leasing-
vertrag zu Grunde liegende Vermögenswert von 
geringem Wert ist.

Aufgrund der Erstanwendung des IFRS 16 seit dem 
1. Januar 2019 haben sich für den Konzern in den 
nachfolgend dargestellten Bereichen Umstellungs-
effekte ergeben, die zu einer Änderung der Rech-
nungslegungsmethode geführt haben. Softing hat 
für den Übergang auf IFRS 16 den modifizierten, 
retrospektiven Ansatz angewendet.

Die folgende Tabelle stellt die Veränderungen der 
Abschlussposten vom 31. Dezember 2018 zum 
1. Januar 2019 aufgrund der erstmaligen Anwen-
dung von IFRS 16 dar.

System- und Anwendersoftware für Mikro- und 
Minirechnersysteme, Datenfernübertragung und 
Rechnerverbundsysteme sowie kommerzielle EDV-

Anwendungen. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten 
fließen in Produkte ein, die durch den Softing-Kon-
zern vertrieben werden.



Aufgrund der im Folgenden dargestellten Wahl-
rechtsausübung der Softing AG ergab sich kein Ef-
fekt auf das Eigenkapital zum 1. Januar 2019.

Für Verträge, die zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung in Kraft waren, hat sich der Konzern 
dazu entschieden, die bisherige Definition eines 
Leasingverhältnisses aus IAS 17 und IFRIC 4 anzu-
wenden und IFRS 16 insofern nicht auf Vereinba-
rungen anzuwenden, die gemäß IAS 17 und IFRIC 4 
bisher nicht als Leasingverhältnis identifiziert wur-
den.

Die Erstanwendung des IFRS 16 hat dazu geführt, 
dass der Konzern zum 1. Januar 2019 für vormals 
als operative Leasingverhältnisse klassifizierte Lea-
singnehmerverhältnisse Nutzungsrechte an den 
Leasinggegenständen in Höhe von 4.695 TEUR so-
wie damit verbundene Leasingverbindlichkeiten in 
Höhe von 4.695 TEUR in der Bilanz erfasst hat. Im 
Voraus geleistete oder abgegrenzte Leasingzahlun-
gen bestanden zum Übergang auf die neue Rege-
lung nicht. Die Leasingverbindlichkeit entspricht 
hierbei den mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz 
zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS 16 diskon-
tierten verbleibenden Leasingzahlungen.

In diesem Zusammenhang hat sich der Konzern 
dazu entschieden, die Überprüfung der Werthal-
tigkeit dieser Nutzungsrechte auf seine Einschät-

zung, ob Leasingverträge unmittelbar vor dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 
als belastende Verträge anzusehen waren, zu stüt-
zen. Zum 31. Dezember 2018 bestehen keine Rück-
stellungen für belastende vormals als Operating-
Leasingverhältnis klassifizierte Leasingverträge.

Der Konzern hat für die Bestimmung der Laufzeit 
von Leasingverhältnissen den praktischen Behelf 
zur Möglichkeit der rückwirkenden Bestimmung 
der Vertragslaufzeit genutzt. Leasingverhältnisse 
mit einer Restlaufzeit von 12 Monaten oder weni-
ger wurden als kurzfristige Leasingverhältnisse be-
handelt. 

Der Konzern hatte keine als Finanzierungsleasing 
klassifizierten Leasingverhältnisse. 

Der zur Diskontierung der Leasingverbindlichkei-
ten herangezogene durchschnittliche gewichtete 
Grenzfremdkapitalzinssatz im Übergangszeitpunkt 
betrug 4,22 %. Dieser wurde aufgrund marktüb-
licher Konditionen unter länderspezifischen und 
laufzeitspezifischen äquivalenten Annahmen ge-
troffen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung der ge-
samten Verpflichtungen aus Operating-Leasingver-
trägen zum 31. Dezember 2018 zu den zum 1. Ja-
nuar 2019 bilanzierten Leasingverbindlichkeiten:

KONZERNANHANG

01.01.2019
TEUR

Effekte�IFRS�16�
TEUR�

31.12.2018
TEUR

Aktiva

�����Sachanlagevermögen 7.043 4.695 2.348

Langfristige�Vermögenswerte 67.675 4.695 62.980

Kurzfristige�Vermögenswerte 36.844 36.844

Aktiva, gesamt 104.519 4.695 99.824

Passiva

Eigenkapital 68.400 68.400

�����Sonstige�langfristige�finanzielle�Schulden 3.436 3.379 57

Langfristige�Schulden 12.780 3.379 9.401

�����Kurzfristige�finanzielle�Schulden 5.838 1.316 4.522

Kurzfristige�Schulden 23.339 1.316 22.023

Passiva, gesamt 104.519 4.695 99.824
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Im Hinblick auf weitere Wahlrechtsausübungen so-
wie die getroffenen Annahmen und Schätzungen 
insbesondere zur Bestimmung der Leasinglaufzeit 
sowie des Grenzfremdkapitalzinssatzes verweisen 
wir auf das separate Kapitel „A. 10. Leasingverträ-
ge“ sowie das Kapitel „A. 21 Ermessensausübun-
gen und Schätzungsunsicherheiten“.

IFRIC 23 – 
„Bilanzierung von Steuerrisikopositionen“
Die Interpretation erläutert, wie latente und lau-
fende Ertragssteueransprüche und -verpflichtun-
gen zu bilanzieren und zu bewerten sind, wenn 
Unsicherheiten über eine steuerliche Behandlung 
bestehen. Insbesondere wird diskutiert:

• wie die geeignete Rechnungseinheit (unit of 
 account) zu bestimmen ist und dass jede un-
klare steuerliche Behandlung einzeln oder ge-
meinsam als Gruppe betrachtet werden sollte, 
je nachdem, welcher Ansatz die Lösung der Un-
sicherheit besser vorhersagt.

• dass das Unternehmen davon ausgehen muss, 
dass eine Steuerbehörde die ungewisse steuerli-
che Behandlung prüft und alle damit zusammen-
hängenden Informationen vollständig kennt.

• dass das Unternehmen die Auswirkungen der 
Unsicherheit in seiner Ertragssteuerbilanz wider-

spiegeln muss, wenn es nicht wahrscheinlich ist, 
dass die Steuerbehörden die Behandlung akzep-
tieren werden.

• dass die Auswirkungen der Unsicherheit ent-
weder mit dem wahrscheinlichsten Betrag oder 
mit der Erwartungswertmethode zu bestimmen 
sind, je nachdem, welche Methode die Auflö-
sung der Unsicherheit besser vorhersagt.

• dass die getroffenen Urteile und Schätzungen 
immer neu bewertet werden müssen, wenn sich 
die Umstände geändert haben oder neue Infor-
mationen vorliegen, die sich auf die Urteile aus-
wirken.

Obwohl es keine neuen Angabepflichten gibt, wer-
den Unternehmen an die allgemeine Verpflich-
tung erinnert, Informationen über Beurteilung und 
Schätzungen bei der Erstellung des Abschlusses zu 
geben. 

IFRIC 23 wurde im Juni 2017 veröffentlicht und 
ist erstmals auf Geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2019 beginnen, verpflichtend anzu-
wenden. Das EU-Endorsement erfolgte am 23. Ok-
tober 2018.

Die Auswirkungen auf den Konzernabschluss der 
Softing AG wurden geprüft. Für den Konzern erge-
ben sich aus dieser Anpassung keine Auswirkun-
gen.

01.01.2019
TEUR

Leasingverpflichtungen aus Operating-Leasingverhältnissen zum 31. Dezember 2018 5.418

Anwendungserleichterungen�für�kurzfristige�Leasingverhältnisse –3

Anwendungserleichterungen�für�Leasingverhältnisse�über�geringwertige�Vermögenswerte –1

Zahlungsverpflichtungen�zum�31.�Dezember�2018�aus�Verträgen,�bei�denen�die�Bereitstellung�des�
Leasinggegenstandes�am�oder�nach�dem�1.�Januar�2019�erfolgt 0

Mietnahe�Verpflichtungen�(Service-Komponenten) 0

Anpassungen�aufgrund�von�unterschiedlicher�Einschätzung�von�Verlängerungs-�und�Kündigungsoptionen 0

Anpassungen�aus�der�Neueinschätzung�von�Verträgen –247

Sonstige�Effekte 0

Effekt�aus�der�Diskontierung –472

Leasingverbindlichkeiten aus vormals als Operating-Lease klassifizierten Leasingverhältnissen durch 
Erstanwendung von IFRS 16 zum 1. Januar 2019 4.695

Leasingverbindlichkeiten�aus�bisher�als�Finanzierungsleasing�klassifizierten�Leasingverhältnissen�zum�1.�Januar�2019 0

bilanzierte Leasingverbindlichkeiten zum 1. Januar 2019 4.695
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Vorfälligkeitsregelungen mit negativer 
Ausgleichsleistung – Änderungen an IFRS 9
Die am 12. Oktober 2017 veröffentlichten Ände-
rungen an IFRS 9 ermöglichen es Unternehmen, 
bestimmte finanzielle Vermögenswerte mit nega-
tiver Ausgleichsleistung bei vorzeitiger Rückzah-
lung zu fortgeführten Anschaffungskosten zu be-
werten. Diese Vermögenswerte, zu denen einige 
Kredit- und Schuldtitel gehören, wären ansonsten 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu be-
werten.

Um für die Bewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten in Frage zu kommen, muss die nega-
tive Ausgleichsleistung ein angemessenes Entgelt 
für die vorzeitige Beendigung des Vertrags darstel-
len und der finanzielle Vermögenswert dem Ge-
schäftsmodell „Halten“ zugeordnet sein.

Ebenfalls klargestellt wurde, dass der Buchwert 
 einer finanziellen Verbindlichkeit nach einer Modi-
fikation unmittelbar erfolgswirksam anzupassen ist.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die ab dem 1. Januar 2019 beginnen. Das EU-
Endorsement erfolgte am 22. März 2018. 

Für den Konzern ergeben sich aus dieser Anpas-
sung keine Auswirkungen.

IAS 28, „Langfristige Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“
Die am 12. Oktober 2017 herausgegebenen Än-
derungen an IAS 28 stellen die Bilanzierung lang-
fristiger Anteile (long-term investments), die dem 
wirtschaftlichen Gehalt nach der Nettoinvestition 
(net investment) in ein nach der Equity-Methode 
bilanziertes Unternehmen zuzuordnen sind, die je-
doch nicht nach der „at Equity-Methode“ bewer-
tet werden, klar. Diese Anteile sind nach IFRS 9 zu 
bilanzieren und zu bewerten. Damit erfolgt die Er-
mittlung etwaiger Wertminderungen dieser Antei-
le nach den Regeln des IFRS 9. Es verbleibt jedoch 
bei der Regelung des IAS 28.8, derartige Anteile bei 
der Verlustzuordnung im Rahmen der Anwendung 
der Equity-Methode auf den Wert von Beteiligun-
gen mit zu berücksichtigen.

Die Änderung ist auf Geschäftsjahre, die nach dem 
1. Januar 2019 beginnen, verpflichtend anzuwen-
den. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Das 
 EU-Endorsement erfolgte am 8. Februar 2019.

Der Konzern hat keine nach der at Equity-Metho-
de bilanzierten langfristigen Anteile an assoziierten 
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen.

Jährliche Verbesserungen der IFRS 
(Zyklus 2015–2017)
Nachfolgende Verbesserungen wurden am 12. De-
zember 2017 veröffentlicht:

IFRS 3, sofern ein Unternehmen durch den Erwerb 
weiterer Anteile Beherrschung i. S. d. IFRS 10 über 
eine vormals gemeinschaftliche Tätigkeit erlangt, 
die einen Geschäftsbetrieb (business) darstellt, 
handelt es sich um einen sukzessiven Unterneh-
menszusammenschluss. Der zuvor gehaltene An-
teil an der gemeinschaftlichen Tätigkeit ist daher 
neu zu bewerten.

IFRS 11 erlangt ein Unternehmen durch den Er-
werb weiterer Anteile gemeinschaftliche Führung 
über eine vormals gemeinschaftliche Tätigkeit, 
die einen Geschäftsbetrieb darstellt, erfolgt keine 
Neubewertung des zuvor gehaltenen Anteils. 

IAS 12 Klarstellung, dass die ertragsteuerlichen 
Konsequenzen von Dividendenzahlungen auf als 
Eigenkapital klassifizierte Finanzinstrumente ent-
sprechend der Behandlung der für die Steuerwir-
kung ursächlichen Transaktion(en) zu behandeln 
sind. 

IAS 23 Klarstellung, dass noch nicht zurückbezahlte 
Fremdmittel, die ursprünglich konkret zur Beschaf-
fung eines qualifizierten Vermögenswerts aufge-
nommen wurden, ab dem Zeitpunkt, ab dem die-
ser qualifizierte Vermögenswert im Wesentlichen 
für seinen beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf 
hergerichtet ist, mit in die Bestimmung des allge-
meinen Fremdkapitalkostensatzes für andere qua-
lifizierte Vermögenswerte, für die keine speziellen 
Fremdmittel aufgenommen wurden, einzubezie-
hen sind.
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Die Erstanwendung erfolgt ab dem 1. Januar 2019. 
Das EU-Endorsement erfolgte am 14. März 2019. 
Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Sof-
ting AG haben sich nicht ergeben.

Plananpassung, -kürzung oder -abgeltung – 
Änderungen an IAS 19
Die Änderungen an IAS 19 beinhalten Vorgaben 
zur Bilanzierung von Plananpassungen, -kürzun-
gen und -abgeltungen. Hiernach müssen Unter-
nehmen:

• aktualisierte versicherungsmathematische An-
nahmen und die Nettoschuld (bzw. den Netto-
vermögenswert) im Zeitpunkt des Eingriffs ver-
wenden, um den laufenden Dienstzeitaufwand 
und die Nettozinsen für den restlichen Zeitraum 
der Berichtsperiode nach einer Plananpassung, 
-kürzung oder -abgeltung zu bestimmen. 

• etwaige Änderungen einer Überdeckung als Teil 
des nachzuberechnenden Dienstzeitaufwands 
oder als Gewinn bzw. Verlust aus Abgeltun-
gen erfolgswirksam erfassen, selbst wenn diese 
Überdeckung infolge des Effekts der Vermögen-
sobergrenze („asset ceiling“) zuvor nicht ausge-
wiesen wurde.

• die Auswirkungen von Veränderungen der Ver-
mögensobergrenze im sonstigen Ergebnis erfas-
sen.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die am oder nach dem 1. Januar 2019 begin-
nen. Das EU-Endorsement erfolgte am 13. März 
2019. Auswirkungen auf den Konzernabschluss der 
Softing AG haben sich nicht ergeben, da in 2019 
keine Plananpassungen, -kürzungen und -abgeltun-
gen stattgefunden haben.

Künftige Regelungen
Folgende neue Standards und Interpretationen 
wurden veröffentlicht, die jedoch noch nicht ver-
pflichtend in Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 
2019 angewendet werden müssen. 

IFRS 17 „Versicherungsverträge“
IFRS 17 wurde im Mai 2017 als Ersatz für IFRS 4 
„Versicherungsverträge“ veröffentlicht. Das Be-
wertungsmodell des IFRS 17 basiert auf der Er-
mittlung der aktuellen Erfüllungswerte der Versi-
cherungsverträge, so dass deren Wertansätze in 
jeder Berichtsperiode aufgrund von Schätzungsän-
derungen anzupassen sind. Versicherungsverträge 
werden grundsätzlich nach einem „Building Block 
Approach“ bewertet. Hiernach fließen in die Be-
wertung folgende Bausteine ein:

• diskontierte wahrscheinlichkeitsgewichtete er-
wartete Zahlungsströme

• eine explizite Risikoanpassung und 
• eine vertragliche Servicemarge, die den noch 

nicht verdienten Gewinn aus dem Vertrag dar-
stellt und die über den Zeitraum, über die das 
Unternehmen Versicherungsschutz gewährt, als 
Ertrag erfasst wird.

Der Standard räumt ein Wahlrecht ein, wonach 
die Auswirkungen von Änderungen der Diskontie-
rungssätze entweder im Gewinn und Verlust oder 
direkt im sonstigen Ergebnis erfasst werden dür-
fen. Die Ausübung dieses Wahlrechts wird vor-
aussichtlich die Art und Weise widerspiegeln, wie 
die Versicherer ihre finanziellen Vermögenswerte 
nach IFRS 9 bilanzieren.

Für bestimmte Versicherungsverträge mit einer 
kurzen Laufzeit darf wahlweise ein vereinfachtes 
Verfahren (sog. Premium Allocation Approach) für 
die Ermittlung der Rückstellung für den zukünfti-
gen Versicherungsschutz angewendet werden. 
Diese kurzfristigen Verträge werden häufig von 
Schaden- und Unfallversicherern abgeschlossen.

Für bestimmte Verträge von Lebensversicherern, 
bei denen die Versicherungsnehmer an den Ren-
diten der zugrundeliegenden Vermögenswerte be-
teiligt sind, kommt das allgemeine Bewertungs-
modell des Standards in Form des „Variable Fee 



Approach“ zur Anwendung. Bei der Anwendung 
dieses Verfahrens wird der Anteil des Unterneh-
mens an den Fair-Value-Änderungen der zugrun-
deliegenden Vermögenswerte in die vertragliche 
Servicemarge einbezogen. Die Ergebnisse der Ver-
sicherer, die dieses Modell verwenden, dürften da-
her weniger volatil sein, als bei Anwendung des all-
gemeinen Modells.

Die neuen Regeln werden sich auf die Abschlüsse 
und Kennzahlen aller Unternehmen auswirken, die 
Versicherungsverträge oder Investmentverträge 
mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung 
ausgeben.

IFRS 17 wurde am 18. Mai 2017 veröffentlicht und 
ist erstmals auf Geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2021 beginnen, verpflichtend anzu-
wenden. Der Zeitpunkt des EU-Endorsements ist 
noch offen.

Die Auswirkungen auf den Konzernabschluss der 
Softing AG werden derzeit geprüft. Es werden kei-
ne wesentlichen Änderungen erwartet. 

Überarbeitung des Rahmenkonzepts und 
Änderungen von Querverweisen zum Rahmen-
konzept in verschiedenen IFRS
Am 29. März 2018 hat das IASB eine überarbei-
tete Fassung des Rahmenkonzepts veröffentlicht. 
Darin enthalten sind überarbeitete Definitionen 
von Vermögenswerten und Schulden sowie neue 
Leitlinien zu Bewertung und Ausbuchung, Ausweis 
und Angaben. Das neue Rahmenkonzept stellt al-
lerdings keine grundlegende Überarbeitung dar. 
Der Regelungsbereich erstreckt sich vielmehr auf 
jene Themengebiete, die bisher ungeregelt waren 
oder die erkennbare Defizite aufwiesen. Zusätzlich 
hat das IASB verschiedene Querverweise zum Rah-
menkonzept in einzelnen IFRS aktualisiert. 

Die Aktualisierungen der Querverweise in den ein-
zelnen Standards sind ab dem 1. Januar 2020 anzu-
wenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Das 
EU-Endorsement erfolgte am 29. November 2019. 
Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Sof-
ting AG werden sich nicht ergeben.

Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlus-
ses“ und IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, 
Änderungen von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen und Fehler“: Definition von 
Wesentlichkeit
Am 31. Oktober 2018 hat das IASB Änderungen be-
züglich der Definition von Wesentlichkeit von Ab-
schlussinformationen veröffentlicht, die die Stan-
dards IAS 1 und IAS 8 betreffen. Zusammen mit 
zusätzlichen Anwendungserläuterungen sollen die 
Änderungen insbesondere Erstellern von IFRS-Ab-
schlüssen die Beurteilung von Wesentlichkeit er-
leichtern. Zudem wird mit den Änderungen sicher-
gestellt, dass die Definition von Wesentlichkeit ein-
heitlich im IFRS-Regelwerk erfolgt.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre ab dem 
1. Januar 2020 anzuwenden. Das EU-Endorse-
ment erfolgte am 29. November 2019. Eine vor-
zeitige Anwendung ist zulässig. Auswirkungen auf 
den Konzernabschluss der Softing AG werden sich 
nicht ergeben.

Änderungen an IAS 39 „Finanzinstrumente: An-
satz und Bewertung“, IFRS 9 „Finanzinstrumente 
– Ansatz und Bewertung“ und IFRS 7 „Finanzin-
strumente – Angaben“: Interest Rate Benchmark 
Reform
Am 26. September 2019 hat das IASB die Änderun-
gen an IAS 39, IFRS 9 und IFRS 7 veröffentlicht. Das 
ISAB reagiert auf die bestehende Unsicherheit in 
Bezug auf die IBOR Reform. Die Änderungen be-
treffen Sicherungsbeziehungen nach IFRS. The-
matisiert wird die prospektive Effektivitätsbeurtei-
lung von Sicherungsbeziehungen, die Anpassung 
des Kriteriums „highly probable“ in Bezug auf Cash 
Flow Hedges sowie die IBOR Risikokomponente.

KONZERNANHANG
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Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die ab dem 1. Januar 2020 beginnen. Das EU-
Endorsement erfolgte am 16. Januar 2020. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig. Auswirkungen auf 
den Konzernabschluss der Softing AG werden nicht 
erwartet.

Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusam-
menschlüsse“: Definition eines Geschäftsbe-
triebs 
Am 22. Oktober 2018 hat das IASB Änderungen an 
IFRS 3 betreffend die Definition eines Geschäfts-
betriebs veröffentlicht. Mithilfe der Änderung soll 
künftig besser abgrenzbar sein, ob ein Geschäfts-
betrieb oder eine Gruppe von Vermögenswerten 
erworben wurde. Durch die Änderungen werden 
Textziffern im Anhang und den Anwendungsleitli-
nien sowie Beispiele ergänzt, welche die drei Ele-
mente eines Geschäftsbetriebs klarstellen.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwen-
den, die ab dem 1. Januar 2020 beginnen. Das EU-
Endorsement steht noch aus und wird im ersten 
Quartal 2020 erwartet. Eine frühere Anwendung 
ist zulässig. Auswirkungen auf den Konzernab-
schluss der Softing AG werden nicht erwartet.

Änderungen an IFRS 10 „Konzernabschlüsse“ 
und IAS 28 „Anteile an assoziierten Unterneh-
men und Gemeinschaftsunternehmen“: Veräu-
ßerung von Vermögenswerten eines Investors 
an bzw. Einbringung in sein assoziiertes Unter-
nehmen oder Gemeinschaftsunternehmen
Inhalt der Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 ist 
eine Klarstellung, wonach der Gewinn oder Verlust 
aus der Übertragung von Vermögenswerten auf 
ein assoziiertes Unternehmen oder ein Gemein-
schaftsunternehmen in vollem Umfang zu erfas-
sen ist, wenn ein Geschäftsbetrieb („business“) im 
Sinne des IFRS 3 übergeht. Dem gegenüber ist der 
Gewinn oder Verlust aus einer solchen Transakti-
on nur anteilig zu erfassen, wenn die übertragenen 
Vermögenswerte keinen Geschäftsbetrieb darstel-
len. Die Änderungen sollen prospektiv anwendbar 
sein.

Im Dezember 2015 wurde der verpflichtende Er-
stanwendungszeitpunkt der Änderungen auf einen 
noch zu bestimmenden Zeitpunkt nach Abschluss 
des Forschungsprojekts zur Equity-Methode ver-
schoben.
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Die Abschlüsse der Softing AG sowie der in- und 
ausländischen Tochterunternehmen werden nach 
einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätzen aufgestellt. Dabei wurden die Bilan-
zierungs- und Bewertungsgrundsätze für alle im 

1. ERFASSUNG VON ERTRÄGEN

Erträge werden zum beizulegenden Zeitwert der 
erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleis-
tung, abzüglich von Retouren sowie gewährten 
Preisnachlässen und Mengenrabatten erfasst. Für 
die Erfassung von Erträgen gilt im Einzelnen Fol-
gendes:

Umsatzerlöse aus Verkäufen
Umsatzerlöse aus Verkäufen von Produkten wer-
den mit dem Übergang der Verfügungsgewalt über 
abgrenzbare Güter an den Kunden erfasst. Der 
Kunde muss somit die Fähigkeit haben, über die 
Nutzung zu bestimmen und im Wesentlichen den 
verbleibenden Nutzen daraus ziehen. Grundlage 
hierfür ist ein Vertrag zwischen Softing und dem 
Kunden. Dem Vertrag und den darin enthaltenen 
Vereinbarungen müssen die Parteien zugestimmt 
haben, die einzelnen Verpflichtungen der Parteien 
und die Zahlungsbedingungen müssen feststellbar 
sein, der Vertrag muss wirtschaftliche Substanz ha-
ben und Softing die Gegenleistung für die erbrach-
te Leistung wahrscheinlich erhalten. Der Transakti-
onspreis entspricht in der Regel dem Umsatzerlös. 
Zur Bestimmung des Übergangs der Verfügungsge-
walt stellt Softing auf die vereinbarten Incoterms 
ab. Eine Forderung wird bei Versand der Güter aus-
gewiesen, weil zu diesem Zeitpunkt der Anspruch 
auf Gegenleistung unbedingt ist, d.h. dass die Fäl-
ligkeit ab diesem Zeitpunkt automatisch mit Zeit-
ablauf eintritt. Wenn der Vertrag mehr als eine ab-
grenzbare Leistungsverpflichtung beinhaltet, wird 
der Transaktionspreis auf Basis der relativen Ein-
zelveräußerungspreise auf die einzelnen Leistungs-
verpflichtungen aufgeteilt. Sind keine Einzelveräus-
serungspreise beobachtbar, schätzt Softing diese. 

Konzernabschluss dargestellten Perioden stetig an-
gewandt. Im Rahmen der Erstanwendung des IFRS 
16 wurde im Einklang mit den Übergangsregelun-
gen das Vorjahr nicht angepasst.

Die einzelnen identifizierten Leistungsverpflichtun-
gen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt rea-
lisiert. Die Zahlungen werden in der Regel spätes-
tens 30 Tage nach Versand an den Kunden fällig.

Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
Umsatzerlöse aus Dienstleistungen umfassen im 
Wesentlichen kundenspezifische Softwareentwick-
lungen. Wenn die Kundenentwicklungen aufgrund 
ihrer Spezifikationen keinen alternativen Nutzen 
haben und gegenüber dem Kunden ein durchsetz-
barer Zahlungsanspruch mindestens in Höhe  einer 
Erstattung der durch die bereits erbrachten Leis-
tungen entstandenen Kosten einschließlich  einer 
angemessenen Gewinnmarge besteht, erfolgt eine 
zeitraumbezogene Umsatzrealisierung. Der Leis-
tungsfortschritt wird mittels der cost-to-cost-Me-
thode bestimmt, da die angefallenen Kosten den 
besten Indikator für die bereits erfüllte Leistungs-
verpflichtung darstellen. Die tatsächlich am Ende 
der Berichtsperiode erbrachten Leistungen wer-
den im Verhältnis zu den insgesamt zu erbringen-
den Leistungen erfasst. Beinhalten Verträge die In-
stallation von Hardware, wird der Umsatzerlös für 
die Hardware zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem sie 
ausgeliefert wurde, das Eigentum übergegangen 
ist und der Kunde die Hardware abgenommen hat. 
Schätzungen hinsichtlich der Erlöse, Kosten oder 
des Auftragsfortschritts werden korrigiert, wenn 
sich Umstände ändern. Etwaige daraus resultie-
rende Erhöhungen oder Verminderungen der ge-
schätzten Erlöse oder Kosten werden in der Peri-
ode im Gewinn oder Verlust abgebildet, in der die 
Umstände, die Anlass zur Korrektur geben, der 
Geschäftsleitung zur Kenntnis gelangen. Bei Fest-

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
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preisverträgen zahlt der Kunde einen mittels Zah-
lungsplan festgelegten Betrag. Überschreiten die 
von der Softing erbrachten Dienstleistungen den 
Zahlungsbetrag, wird ein Vertragsvermögenswert 
erfasst. Sind die Zahlungen höher als die erbrach-
ten Dienstleistungen, wird eine Vertragsschuld 
ausgewiesen. 

Erlöse aus der Erbringung von sonstigen Dienst-
leistungen werden in der Berichtsperiode erfasst, 
in der die Dienstleistungen erbracht werden. Bein-
haltet der Vertrag einen festen Stundensatz, wer-
den die Erlöse in der Höhe erfasst, in der Softing 
 einen Anspruch auf Rechnungstellung hat. Die 

Rechnungstellung erfolgt in der Regel monatlich 
oder quartalsweise und die Gegenleistung ist in-
nerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu 
zahlen.

Erträge aus Zinsen
Zinsen werden unter Anwendung der Effektivzins-
methode erfasst. Zinserträge aus Guthaben bei 
Kreditinstituten und sonstigen finanziellen Vermö-
genswerten werden erst als Ertrag erfasst, wenn 
es wahrscheinlich ist, dass dem Unternehmen der 
wirtschaftliche Nutzen zufließt und die Höhe der 
Erträge verlässlich bestimmt werden kann.

2. KONSOLIDIERUNGSKREIS

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 
sind neben der Softing AG folgende Tochtergesell-

schaften einbezogen worden, bei denen die Sof-
ting AG unmittelbar bzw. mittelbar über die Kon-
trolle/Beherrschung verfügt:

Softing-Konzern�zum�31.12.2019 Kapitalanteil/Stimmrechtsanteil

2019
%

2018
%

Softing�AG,�Haar/Deutschland

Softing�Automotive�Electronics�GmbH,�Haar/Deutschland 100 100

Softing�Services�GmbH,�Haar/Deutschland 100 100

Softing�Engineering�&�Solutions�GmbH,�Kirchentellinsfurt,�Deutschland,�
vormals�Softing�Messen�und�Testen�GmbH

100 100

Softing�Industrial�Automation�GmbH,�Haar/Deutschland 100 100

Softing�Italia�s.r.l.,�Cesano�Boscone/Italien� 100 100

SoftingROM�s.r.l.,�Cluj-Napoca/Rumänien 100 100

Buxbaum�Automation�GmbH,�Eisenstadt/Österreich 65 65

Softing�Inc.,�Newburyport/USA� 100 100

Softing�North�America�Holding�Inc.,�Delaware/USA 100 100

OLDI�Online�Development�Inc.,�Knoxville/USA 100 100

Softing�IT�Networks�GmbH,�Haar/Deutschland 100 100

Softing�Singapore�Pte.�Ltd.,�Singapur 100 100

Softing�S.A.R.L.,�Paris/Frankreich 100 100

Softing�Electronic�Science�&�Technology�(Shanghai)�Co.,�Ltd,�Shanghai/China�
vormals�Shanghai�Softing�software�Co.,�Ltd.

50 50

Softing�Automotive�Electronics�(Kirchentellinsfurt)�GmbH,�Kirchentellinsfurt/
Deutschland�vormals�Softing�Automotive�Electronics�Services�GmbH

100 100

GlobalmatiX�AG�Vaduz/Liechtenstein� 100 100

GlobalmatiX�Inc.,�Knoxville/USA 100 100
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Der Ergebnisanteil der Minderheiten bei der Sof-
ting Electronic Science & Technology (Shanghai) 
Co., Ltd, Shanghai/China vormals Shanghai Softing 
software Co., Ltd. betrug im Geschäftsjahr TEUR 
110 (Vj. TEUR 17) und der Minderheitenanteil der 
Buxbaum Automation GmbH, Eisenstadt/Öster-
reich betrug TEUR 10 (Vj. TEUR –2).

Bis zum 31. Dezember 2019 haben sich keine Än-
derungen im Konsolidierungskreis der Softing AG 
im Vergleich zum 31. Dezember 2018 ergeben. 

Im Vorjahr ergaben sich folgende Änderungen: 

GlobalmatiX AG
Am 16. März 2018 hat die Softing AG 100 % der An-
teile an der GlobalmatiX AG in Vaduz/Liechtenstein 
erworben.

Die GlobalmatiX AG ist ein Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO) der in Europa und Nordame-
rika mobile Datenkommunikation für Fahrzeuge 
und Maschinen anbietet, wie diese in den Berei-
chen (teil-) autonomes Fahren wie auch bei ande-
ren „Connected Services“ von Fahrzeugen und Ma-
schinen benötigt werden.

Softing weitet mit dieser Akquisition ihre Kompe-
tenzen im Bereich der Megatrends Digitalisierung 
und Industrie 4.0 massiv aus und legt damit die Ba-
sis zu neuen serviceorientierten Umsätzen.

Die Finanzierung des Kaufpreises in Aktien der Sof-
ting AG, im Wert von 13,7 Mio. EUR, erfolgte auf 
der Grundlage der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung der Softing AG vom 6. Mai 2015 (Ge-
nehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand der Softing 
AG beschloss mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
am 16. März 2018, das Grundkapital der Gesell-
schaft von EUR 7.655.381 gegen Sacheinlagen um 
EUR 1.450.000 auf EUR 9.105.381 durch Ausgabe 
von 1.450.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien zum Ausgabebetrag von 9,43 EUR zu 
erhöhen. Zur Zeichnung und Übernahme der neu-
en Aktien wurde Herr Alois Widmann, Vaduz, Für-
stentum Liechtenstein, zugelassen. Herr Widmann 
bringt seine sämtlichen Aktien an der GlobalmatiX 

Aktiengesellschaft mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, 
in die Gesellschaft ein. Die Gesellschaft und Herr 
Widmann haben am 16. März 2018 den entspre-
chenden Einbringungsvertrag geschlossen.

GlobalmatiX Inc. 
Am 30. Oktober 2018 hat die Softing North Ameri-
ca Holding Inc. die GlobalmatiX Inc., Knoxville/USA 
gegründet. Die GlobalmatiX Inc. wird die Vermark-
tung der Produkte der GlobalmatiX AG in Nord-
amerika übernehmen.

Softing Electronic Science & Technology 
(Shanghai) Co., Ltd. (vormals Shanghai Softing 
software Co., Ltd.)
Am 10. Februar 2018 schloss die Softing Service 
GmbH einen Vertrag mit der Firma Beijing Windhill 
Technology Co., Ltd. über den Verkauf von 50 % der 
Anteile an der Softing Electronic Science & Techno-
logy (Shanghai) Co., Ltd. (vormals Shanghai Softing 
software Co., Ltd., Shanghai/China). Gleichzeitig 
beschlossen die Softing Service GmbH und die Bei-
jing Windhill Technology Co., Ltd. eine Vereinba-
rung über ein zukünftiges Joint Venture; der Kauf-
preis für die 50 % der Anteile betrug 1 TEUR.

Damit trägt Softing der hohen Bedeutung des chi-
nesischen Automotive-Marktes Rechnung, der sich 
durch einen stark wachsenden Bedarf an Produkt- 
und Projektlösungen im Umfeld der Softing-Kern-
kompetenz zur Entwicklung und in der Diagnose 
von Steuergeräten auszeichnet. Der Softing Elec-
tronic Science & Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
stehen in den Büros in Shanghai wie auch in Peking 
bis zu 50 erfahrene Mitarbeiter aus Vertrieb und 
Entwicklung zur Verfügung.

Die Softing Electronic Science & Technology 
(Shanghai) Co., Ltd. wird weiterhin in den Kreis 
der vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen 
einbezogen, weil die wirtschaftliche und finanziel-
le Führung der Gesellschaft durch Softing erfolgt. 
Softing besetzt zwei der drei Verwaltungsratsman-
date und die Softing Electronic Science & Techno-
logy (Shanghai) Co., Ltd. ist von der Vermarktung 
von Softwareprodukten aus den Tochterunterneh-
men von Softing abhängig. 
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Folgende Tochtergesellschaften machen von der 
Befreiung gemäß § 264 Abs. 3 HGB Gebrauch:

• Softing Industrial Automation GmbH (Haar)
• Softing Automotive Electronics GmbH (Haar)
• Softing Services GmbH (Haar)
• Softing Engineering & Solutions GmbH  

(Kirchentellinsfurt)
• Softing IT Networks GmbH (Haar) 

Softing Messen & Testen GmbH und Softing  
Projekt Services GmbH
Die Softing Project Services GmbH wurde mit Wir-
kung zum 1. August 2018 auf die Softing Messen 
& Testen GmbH verschmolzen. Gleichzeitig wurde 
die Softing Messen & Testen GmbH in Softing En-
gineering & Solutions GmbH mit Sitz in Kirchentel-
linsfurt umbenannt.

Softing Automotive Electronics Services GmbH
Die Softing Automotive Electronics Services GmbH 
wurde mit Wirkung zum 1. August 2018 in Softing 
Automotive Electronics (Kirchentellinsfurt) GmbH 
umbenannt.

3. KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE

Tochterunternehmen sind alle Unternehmen, bei 
denen der Konzern die Kontrolle über die Finanz- 
und Geschäftspolitik ausübt. Die Voraussetzung 
zur Konsolidierung eines Unternehmens ist die 
Möglichkeit der Beherrschung. Ein Beherrschungs-
verhältnis setzt nach IFRS 10 Verfügungsgewalt, 
Renditen sowie eine Verknüpfung von Verfügungs-
gewalt und Renditen voraus. Unter Verfügungsge-
walt versteht man die Möglichkeit, gegenwärtig 
die maßgeblichen Tätigkeiten des Beteiligungsun-
ternehmens zu lenken, die wesentlichen Einfluss 
auf die Renditen haben. Verfügungsgewalt kann 
mittels Stimmrechte oder sonstiger vertraglicher 
Rechte nachgewiesen werden. Auch eine Kombi-
nation aus beiden kann zu Verfügungsgewalt füh-
ren. Verfügungsgewalt liegt vor, wenn ein Unter-
nehmen mehr als 50 % der Stimmrechte an einem 
Beteiligungsunternehmen hält und keine sonsti-
gen Vereinbarungen oder Umstände vorliegen, die 
dagegensprechen. Bei der Beurteilung der Beherr-
schungseigenschaft sind so genannte potenzielle 
Stimmrechte, wirtschaftliche Abhängigkeiten und 
die Beteiligungsquote im Vergleich zu den übrigen 
Anteilseignern, zusammen mit dem auf Hauptver-
sammlungen praktizierten Abstimmungsverhalten, 
zu berücksichtigen.

Die Bilanzierung erworbener Tochterunternehmen 
erfolgt nach der Erwerbsmethode. Die übertrage-
ne Gegenleistung des Erwerbs entspricht den bei-
zulegenden Zeitwerten der hingegebenen Vermö-
genswerte, der durch den Konzern ausgegebenen 
Eigenkapitalinstrumente und der von den früheren 
Eigentümern des erworbenen Tochterunterneh-
mens übernommenen Schulden zum Erwerbszeit-
punkt. Außerdem beinhaltet die übertragene Ge-
genleistung die beizulegenden Zeitwerte jeglicher 
angesetzten Vermögenswerte oder Schulden, die 
aus vereinbarten, bedingten Gegenleistungen re-
sultieren. Im Rahmen eines Unternehmenszusam-
menschlusses identifizierbare erworbene Vermö-
genswerte, sowie übernommene Schulden und 
Eventualverbindlichkeiten werden bei Zugang mit 
ihren beizulegenden Zeitwerten zum Erwerbszeit-
punkt bewertet. Für jeden Unternehmenserwerb 
entscheidet der Konzern auf individueller Basis, ob 
die nicht beherrschenden Anteile am erworbenen 
Unternehmen zum beizulegenden Zeitwert oder 
anhand des proportionalen Anteils am Nettover-
mögen des erworbenen Unternehmens erfasst 
werden. Historisch gab es keine Anwendung der 
Full Goodwill Methode. 
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Etwaige durch den Konzern zu übertragende be-
dingte Gegenleistungen werden zum Erwerbszeit-
punkt mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt. 
Künftige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
einer als Vermögenswert oder als Verbindlichkeit 
eingestuften bedingten Gegenleistung werden 
nach IFRS 9 bewertet und im Gewinn oder Verlust 
erfasst. Eine bedingte Gegenleistung, die als Eigen-
kapital eingestuft ist, wird nicht neu bewertet und 
ihre spätere Abgeltung wird im Eigenkapital bilan-
ziert.

Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen 
ohne Verlust der Beherrschung werden als Trans-
aktionen mit den Eigentümern des Konzerns, die 
in ihrer Eigenschaft als Eigentümer handeln, bilan-
ziert. Ein aus dem Erwerb eines nicht beherrschen-
den Anteils entstehender Unterschiedsbetrag zwi-

schen dem beizuliegenden Zeitwert der gezahlten 
Leistung und dem erworbenen Anteil am Buch-
wert des Nettovermögens des Tochterunterneh-
mens wird im Eigenkapital erfasst. Gewinne und 
Verluste, die bei der Veräußerung an nicht beherr-
schende Anteilseigner entstehen, werden eben-
falls im Eigenkapital erfasst.

Die Abschlüsse von Tochterunternehmen sind im 
Konzernabschluss ab dem Zeitpunkt enthalten, 
an dem die Beherrschung beginnt und bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem die Beherrschung endet.

Konzerninterne Umsätze, Aufwendungen und Er-
träge, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie 
Ergebnisse aus konzerninternen Transaktionen 
(Zwischengewinne) werden im Rahmen der Kon-
solidierung eliminiert.

4. IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Die immateriellen Vermögenswerte umfassen den 
Geschäfts- oder Firmenwert aus der Kapitalkonso-
lidierung sowie sonstige immaterielle Vermögens-
werte und aktivierte Entwicklungskosten. Mit Aus-

nahme des Geschäfts- oder Firmenwerts aus der 
Kapitalkonsolidierung haben alle immateriellen 
Vermögenswerte eine bestimmte Nutzungsdauer.

5. ENTWICKLUNGSKOSTEN

Entwicklungsaufwendungen für Neuentwicklun-
gen und die wesentliche Weiterentwicklung eines 
Produkts oder Prozesses, werden aktiviert, wenn 
das Produkt oder der Prozess technisch und wirt-
schaftlich realisierbar ist, eine Absicht zur Fertig-
stellung besteht, die Entwicklung vermarktbar ist, 
die Aufwendungen zuverlässig bewertbar sind und 
der Konzern über ausreichende Ressourcen zur 
Fertigstellung des Entwicklungsprojekts verfügt. 
Alle übrigen Entwicklungsaufwendungen werden 
sofort ergebniswirksam erfasst. Aktivierte Ent-
wicklungsaufwendungen abgeschlossener Projek-
te werden zu Herstellungskosten abzüglich kumu-
lierter Abschreibungen und Wertminderung aus-
gewiesen. Dabei umfassen die Herstellungskosten 

neben Material- und Fertigungseinzelkosten auch 
zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkos-
ten. Verwaltungskosten werden nur aktiviert, so-
fern ein direkter Herstellungsbezug besteht. Der 
Softing-Konzern schreibt die Entwicklungskosten 
für neue Produktlinien und Produktversionen ent-
sprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer plan-
mäßig zwischen drei und fünf Jahren linear ab, wo-
bei im Jahr der Fertigstellung zeitanteilig die Ab-
schreibung erfolgt. Die Abschreibungen werden 
in der Konzern Gewinn- und Verlustrechnung in 
dem Posten „Abschreibung auf Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte“ ausgewiesen. For-
schungskosten sind gemäß IAS 38 nicht aktivie-
rungsfähig und werden unmittelbar als Aufwand in 
der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst.
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6. GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus 
dem Erwerb von Tochterunternehmen und ent-
spricht der Summe aus der übertragenen Gegen-
leistung, dem Betrag aller nicht beherrschenden 
Anteile an dem erworbenen Unternehmen und 
dem beizulegenden Zeitwert der zuvor gehalte-
nen Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Un-
ternehmen abzüglich des beizulegenden Zeitwerts 
des erworbenen Nettovermögens. Übersteigt der 
beizulegende Zeitwert des erworbenen Nettover-
mögens die Summe aus der übertragenen Gegen-
leistung, dem Betrag der nicht beherrschenden 
Anteile und dem beizulegenden Zeitwert der zuvor 
gehaltenen Eigenkapitalanteile, wird die Differenz 
unmittelbar im Gewinn oder Verlust erfasst.

Gemäß IFRS 3 werden Geschäfts- oder Firmen-
werte nicht planmäßig abgeschrieben, sondern 
jährlich, sowie bei Vorliegen von Anhaltspunkten 
für eine Wertminderung, einem Werthaltigkeits-
test gemäß IAS 36 unterzogen. Für Zwecke dieses 
Werthaltigkeitstests wird der Geschäfts- oder Fir-
menwert einer zahlungsmittelgenerierenden Ein-
heit (CGU) zugeordnet.

Die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ent-
sprechen bei Softing den einzelnen Gesellschaf-
ten, ausgenommen die Unternehmen, deren Ge-
schäftstätigkeit in mehrere Segmente fällt. Hier 
wird eine Aufteilung der jeweiligen Werte nach 
Segmenten herangezogen. Die relevanten zah-
lungsmittelgenerierenden Einheiten für die Ge-
schäfts- und Firmenwerte sind:

• Softing Engineering & Solutions GmbH,  
Kirchentellinsfurt/Deutschland

• Softing Industrial Automation GmbH,  
Haar/Deutschland

• OLDI Online Development Inc., Knoxville/USA
• Softing IT Networks GmbH, Haar/Deutschland & 

Softing Singapore Pte. Ltd., Singapore 
• GlobalmatiX AG Vaduz/Liechtenstein 
• GlobalmatiX Inc. Knoxville/USA

Eine Wertberichtigung wird dann vorgenommen, 
wenn der Buchwert der zahlungsmittelgenerie-
renden Einheit, welcher der Geschäfts- oder Fir-
menwert zugeordnet ist, den erzielbaren Betrag 
übersteigt. Der erzielbare Betrag entspricht dem 
höheren der beiden Werte aus beizulegendem 
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und Nut-
zungswert. Übersteigt der Buchwert der CGU ihren 
erzielbaren Betrag, wird die Differenz unmittelbar 
als Wertminderungsaufwand im Gewinn und Ver-
lust erfasst. Da der beizulegende Zeitwert abzüg-
lich Veräußerungskosten nicht mit angemessenem 
Aufwand ermittelt werden kann, wird der Nut-
zungswert zugrunde gelegt.

Der Nutzungswert der zahlungsmittelgenerieren-
den Einheit wurde wie folgt ermittelt: Aufgrund 
der Bottom-Up-Planung der nächsten vier Ge-
schäftsjahre, die vom Management der Softing 
AG genehmigt worden ist, wurden die zukünftigen 
Zahlungsströme (vor Zinsen und Steuern) der zah-
lungsmittelgenerierenden Einheit ermittelt. Den 
Planungen liegen Erfahrungswerte der Vergangen-
heit sowie bestmögliche Einschätzungen des Ma-
nagements über die zukünftige Entwicklung zu-
grunde. Um die Überprüfung der Werthaltigkeit 
durchzuführen, schätzte das Management die Zah-
lungsmittelrückflüsse über die Planungsperiode hi-
naus, indem ein Wachstum von 1,5 % (Vj. 1,5 %) für 
die Folgejahre angesetzt wurde. Unter Verwen-
dung eines Discounted-Cashflow-Verfahrens wur-
de der Nutzungswert für die zugrundeliegende 
zahlungsmittelgenerierende Einheit ermittelt. Der 
verwendete Diskontierungssatz ist ein Vorsteuer-
zinssatz, und basiert auf dem Konzept der durch-
schnittlichen gewichteten Kapitalkosten (Weigh-
ted Average Cost of Capital – WACC). Diese setzten 
sich zusammen aus den zu Marktwerten gewich-
teten Eigen- und Fremdkapitalkosten. Die Eigenka-
pitalkosten werden jeweils nach dem Capital As-
set Pricing Model (CAPM) ermittelt und setzen sich 
demnach aus dem risikolosen Zinssatz und einem 
Risikoaufschlag zusammen, der sich aus der Diffe-
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renz der durchschnittlichen Marktrendite und dem 
risikolosen Zinssatz multipliziert mit dem unter-
nehmensspezifischen Risiko (Beta-Faktor) ergibt. 
Der Beta-Faktor wird dafür von einer Gruppe ver-
gleichbarer Unternehmen abgeleitet. Die Fremd-
kapitalkosten setzten sich aus einem Basiszinssatz 
und einen spezifischen aus Kapitalmarktdaten ab-
geleiteten Bonitätsaufschlag zusammen. Bei der 

Nutzungswertermittlung werden je nach zahlungs-
mittelgenerierender Einheit Diskontierungszinssät-
ze vor Steuern zugrunde gelegt. 

Ein für den Geschäfts- oder Firmenwert erfasster 
Wertminderungsaufwand wird in den nachfolgen-
den Perioden nicht aufgeholt.

7. SONSTIGE IMMATERIELLE  
 VERMÖGENSWERTE

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögens-
werte wurden mit den fortgeführten Anschaf-
fungskosten angesetzt. Sie werden entsprechend 
ihrer jeweiligen Nutzungsdauer planmäßig line-
ar abgeschrieben. Software und Technologie wer-
den entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdau-
er planmäßig über drei bis sieben Jahre linear ab-

geschrieben. Rechte und Geschäftsbeziehungen 
werden über fünf bis zwanzig Jahre abgeschrie-
ben. Die Abschreibungen werden in der Konzern 
Gewinn- und Verlustrechnung in dem Posten „Ab-
schreibung auf Sachanlagen und immaterielle Ver-
mögenswerte“ ausgewiesen.

8. SACHANLAGEN

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 
um kumulierte Abschreibungen und kumulierte 
Wertminderungen, nutzungsbedingte Abschrei-
bungen und Wertminderungsaufwendungen. 

Die Abschreibung der Sachanlagen erfolgt entspre-
chend des Nutzungsverlaufs nach der linearen Me-
thode. Hardware wird über drei Jahre, Betriebsaus-
stattung über fünf bis sieben Jahre und Einbauten 
entsprechend der Restlaufzeit des Mietvertrags 
verteilt abgeschrieben. Die Abschreibungen wer-
den in der Konzerngewinn-und-Verlust-Rechnung 
in dem Posten „Abschreibung auf Sachanlagen 
und immaterielle Vermögenswerte“ ausgewiesen. 
Bei Anlageabgängen werden die Anschaffungs- 

und Herstellungskosten sowie die kumulierten Ab-
schreibungen ausgebucht, Ergebnisse aus Anlage-
abgängen werden in der Konzerngewinn-und-Ver-
lust-Rechnung unter den sonstigen betrieblichen 
Erträgen und Aufwendungen ausgewiesen.

Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen 
werden zum Zeitpunkt der Entstehung als Auf-
wand erfasst. Wesentliche Neuerungen und Ver-
besserungen werden nur dann dem Buchwert des 
ursprünglichen Vermögenswertes zugeschlagen 
bzw. als separater Vermögenswert aktiviert, wenn 
es wahrscheinlich ist, dass dem Konzern zukünftig 
ein wirtschaftlicher Nutzen in Verbindung mit dem 
Vermögenswert zufließen wird und dieser Nutzen 
verlässlich ermittelt werden kann.
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9. WERTMINDERUNGEN

Zu jedem Bilanzstichtag überprüft der Konzern die 
Buchwerte der immateriellen Vermögenswerte 
und Sachanlagen dahingehend, ob Anhaltspunk-
te vorliegen, dass eine Wertminderung eingetre-
ten sein könnte. In diesem Fall wird der erzielbare 
Betrag des betreffenden Vermögenswertes ermit-
telt, um den Umfang einer gegebenenfalls vorzu-
nehmenden Wertberichtigung zu bestimmen. Der 
erzielbare Betrag entspricht dem beizulegenden 
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten oder dem 
Nutzungswert; der höhere Wert ist maßgeblich. 
Der Nutzungswert entspricht dem Barwert der 
erwarteten Cashflows. Als Diskontierungszinssatz 
wird ein den Marktbedingungen entsprechender 
Zinssatz vor Steuern verwendet. Sofern kein erziel-
barer Betrag für einen einzelnen Vermögenswert 
ermittelt werden kann, wird der erzielbare Betrag 
für die kleinste identifizierbare Gruppe von Vermö-
genswerten (Cash Generating Unit) bestimmt, der 
der betreffende Vermögenswert zugeordnet wer-
den kann. Aus Unternehmenserwerben resultie-

rende Geschäfts- oder Firmenwerte werden den 
Gruppen von Vermögenswerten (CGU) zugeord-
net, die aus den Synergien des Erwerbs Nutzen zie-
hen sollen. Solche Gruppen stellen die niedrigste 
Berichtsebene im Konzern dar, auf der Geschäfts- 
oder Firmenwerte durch das Management für in-
terne Steuerungszwecke überwacht werden. Der 
erzielbare Betrag einer CGU, die einen Geschäfts- 
oder Firmenwert enthält, wird mindestens jähr-
lich auf Werthaltigkeit überprüft. Dies erfolgt auch 
für Entwicklungsprojekte, die sich in der Entwick-
lung befinden. Ist der erzielbare Betrag eines Ver-
mögenswertes niedriger als der Buchwert, erfolgt 
eine sofortige ergebniswirksame Wertberichtigung 
des Vermögenswertes. Ergibt sich nach einer vor-
genommenen Wertminderung zu einem späteren 
Zeitpunkt ein höherer erzielbarer Betrag des Ver-
mögenswertes oder der CGU, erfolgt bezogen auf 
den Geschäfts- oder Firmenwert keine Wertaufho-
lung.

10. LEASINGVERTRÄGE

Softing tritt ausschließlich als Leasingnehmer im 
Rahmen von Miet- und Leasingverträgen auf. Hier-
bei folgt die bilanzielle Abbildung von Leasingver-
hältnissen seit dem 1. Januar 2019 den Vorgaben 
des IFRS 16. Zu den Erläuterungen im Rahmen der 
Erstanwendung verweisen wir auf „A.3. Neue und 
geänderte Standards“.

Im Folgenden werden lediglich die für den Kon-
zern relevante Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden aus Sicht des Softing-Konzerns als Lea-
singnehmer dargestellt. Konzerninterne Leasing-
verhältnisse werden auch weiterhin der internen 
Berichterstattung folgend wie vormalige operative 
Mietverhältnisse gem. IAS 17 dargestellt und für 
Zwecke des Konzernabschlusses eliminiert.

Für alle neuen Verträge, die am oder nach dem 
1.  Januar 2019 wirksam werden, prüft Softing, ob 
ein Vertrag ein Leasingverhältnis ist oder enthält. 
Hierbei wendet der Konzern die Regelungen des 
IFRS 16 jedoch nicht auf Nutzungsrechte an imma-
teriellen Vermögenswerten an.

Ein Leasingverhältnis ist definiert als ein Vertrag 
oder Teil eines Vertrages, der das Recht einräumt, 
einen Vermögenswert für einen bestimmten Zeit-
raum gegen Entgelt zu nutzen. Zur Anwendung 
dieser Definition beurteilt der Konzern, ob der Ver-
trag die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt:

• Der Vertrag bezieht sich auf einen identifizierten 
Vermögenswert, der entweder im Vertrag aus-
drücklich gekennzeichnet oder implizit spezifi-
ziert wird und so als identifiziert gelten kann.
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• Der Konzern hat das Recht, im Wesentlichen den 
gesamten wirtschaftlichen Nutzen aus der Nut-
zung des identifizierten Vermögenswerts wäh-
rend der gesamten Nutzungsdauer unter Be-
rücksichtigung seiner Rechte im Rahmen des de-
finierten Vertragsumfangs zu ziehen.

• Der Konzern hat das Recht, die Nutzung des 
identifizierten Vermögenswertes während des 
gesamten Nutzungszeitraums zu bestimmen.

Bei Mehrkomponentenverträgen wird jede sepa-
rate Leasingkomponente grundsätzlich getrennt 
bilanziert. Hiervon ausgenommen sind Immobili-
enleasingverträge für einzelne Standorte. Hierbei 
werden, in Abhängigkeit von der jeweiligen Ver-
tragsausgestaltung, Nutzungsüberlassungen von 
Büro- und Lagerflächen sowie Parkplätzen je Stand-
ort zusammengefasst als eine Leasingkomponente 
bilanziert. Nicht-Leasingkomponenten wie Service 
und Wartung, werden periodengerecht direkt im 
Aufwand erfasst. 

Die Bestimmung der maßgeblichen Leasinglauf-
zeit beinhaltet die vertragliche Laufzeit, Verlänge-
rungsoptionen und Kündigungsoptionen. Die Be-
urteilung, ob es hinreichend sicher ist, dass eine 
Kündigungs-, Verlängerungs- oder Kaufoption ge-
zogen wird, obliegt im Softing-Konzern grundsätz-
lich der Geschäftsleitung der einzelnen Gesell-
schaft und wird umfassend unter Würdigung sämt-
licher ökonomischer Vor- und Nachteile festgelegt 
und regelmäßig überprüft.

Zum Bereitstellungsdatum des Leasinggegenstan-
des erfasst der Konzern ein Nutzungsrecht und 
eine Leasingverbindlichkeit in der Bilanz. Die An-
schaffungskosten des Nutzungsrechts entspre-
chen im Zugangszeitpunkt der Höhe der Leasing-
verbindlichkeit, berichtigt um die anfänglichen di-
rekten Kosten des Konzerns, einer Schätzung der 
Kosten für die Demontage und den Ausbau des 
Vermögenswertes am Ende des Leasingverhältnis-
ses sowie den vor Beginn des Leasingverhältnisses 
geleisteten Leasingzahlungen abzüglich  et waiger 
Leasing anreize. In den Folgeperioden wird das 
Nutzungsrecht zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten bewertet.

Die Leasingverbindlichkeit bemisst sich als der Bar-
wert der Leasingzahlungen, die während der Lauf-
zeit des Leasingverhältnisses gezahlt werden, un-
ter Anwendung des dem Leasingverhältnisses zu-
grunde liegenden Zinssatzes oder, wenn dieser 
nicht verfügbar ist, des Grenzfremdkapitalzins-
satzes. Im Rahmen der Folgebewertung wird der 
Buchwert der Leasingverbindlichkeit unter Anwen-
dung des zur Abzinsung verwendeten Zinssatzes 
aufgezinst und um die geleisteten Leasingzahlun-
gen reduziert.

Die in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit 
einbezogenen Leasingzahlungen setzen sich auf 
Basis des derzeitigen Vertragsbestandes bei Sof-
ting lediglich aus festen Zahlungen (einschließlich 
de facto festen Zahlungen) sowie variablen Zahlun-
gen, die an einen Index- oder Zinssatz gekoppelt 
sind, zusammen.

Änderungen der Leasingverhältnisse und Neube-
wertungen der Leasingverbindlichkeiten werden 
grundsätzlich erfolgsneutral gegen das Nutzungs-
recht erfasst. Eine erfolgswirksame Erfassung in 
der Konzerngewinn-und-Verlust-Rechnung erfolgt, 
wenn der Buchwert des Nutzungsrechts bereits 
auf null reduziert ist oder diese aufgrund einer teil-
weisen Beendigung des Leasingverhältnisses resul-
tiert.

Der Konzern schreibt die Nutzungsrechte i.d.R. 
vom Beginn des Leasingverhältnisses bis zu dem 
früheren Zeitpunkt aus dem Ende der Nutzungs-
dauer des Leasinggegenstands oder bis zum Ende 
der Vertragslaufzeit linear ab. Der Konzern führt 
bei Vorliegen entsprechender Indikatoren zudem 
Werthaltigkeitsprüfungen durch.

Bei kurzfristigen Leasingverhältnissen (short-term-
leases) und Leasingverhältnissen über Vermögens-
werte von geringem Wert (low-value-leases) wer-
den die zugehörigen Zahlungen linear über die 
Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand in 
der Gewinn-und-Verlust-Rechnung erfasst.
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In der Bilanz werden Nutzungsrechte sowie Lea-
singverbindlichkeiten unter den Sachanlagen bzw. 
den kurz- und langfristigen sonstigen finanziellen 
Schulden ausgewiesen.

Bis 2018 wendete die Gesellschaft die Vorschriften 
des IAS 17 zur Klassifizierung und Bewertung ihrer 
Leasingverhältnisse an. Es wurden ausschließlich 

Operating-Leasing-Verträge abgeschlossen. Die 
Leasingraten wurden als Aufwand linear über die 
Laufzeit erfasst. Finanzierungsleasingverträge la-
gen gem. IAS 17 nicht vor. 

11. VORRÄTE

Die Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder Net-
toveräußerungswert angesetzt. Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe sowie Handelswaren/Fertigerzeug-
nisse werden grundsätzlich zu dem gewichteten 
Durchschnitt bewertet.

Die Herstellungskosten umfassen die direkt dem 
Herstellungsprozess zurechenbaren Material- und 
Fertigungseinzelkosten sowie angemessene  Teile 
der produktionsbezogenen Gemeinkosten. Ver-
triebskosten und Kosten der allgemeinen Verwal-

tung sind nicht Bestandteil der Herstellungskosten. 
Liegt der am Abschlussstichtag erwartete Netto-
veräußerungswert unter den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, z. B. aufgrund von Lagerdauer, 
Beschädigungen oder verminderter Marktgängig-
keit, so wird eine Abwertung auf den niedrigeren 
Wert vorgenommen. Der Nettoveräußerungswert 
ist der geschätzte, im normalen Geschäftsgang er-
zielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten 
Kosten bis zur Fertigstellung und der geschätzten 
notwendigen Vertriebskosten.

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE IFRS 9 

Finanzielle Vermögenswerte umfassen insbeson-
dere:

• Eigenkapitalinstrumente an anderen Unterneh-
men, die durch den Konzern gehalten werden

• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• Sonstige finanzielle Vermögenswerte 
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Finanzielle Vermögenswerte mit einer Laufzeit von 
mehr als zwölf Monaten werden unter den lang-
fristigen finanziellen Vermögenswerten ausgewie-
sen.

Die Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte er-
folgt in Abhängigkeit des zugrundeliegenden Ge-
schäftsmodells und des Zahlungsstromkriteriums, 
wonach die vertraglichen Zahlungsströme eines fi-
nanziellen Vermögenswerts ausschließlich aus Zin-
sen und Tilgung auf den ausstehenden Kapitalbe-
trag des Finanzinstruments bestehen dürfen. Die 
Prüfung des Zahlungsstromkriteriums erfolgt da-
bei immer auf Ebene des einzelnen Finanzinstru-
ments. Die Beurteilung des Geschäftsmodells be-
zieht sich auf die Frage, wie finanzielle Vermö-
genswerte zur Generierung von Zahlungsströmen 
gesteuert werden. Die Steuerung kann entweder 
auf ein Halten, Verkaufen oder eine Kombination 
aus beidem abzielen. 
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Der Konzern teilt finanzielle Vermögenswerte in 
eine der folgenden Kategorien ein:

• Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet (Schuldinstru-
mente)

• Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral mit 
Recycling zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
(Schuldinstrumente)

• Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet

• Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral ohne 
Recycling zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
(Eigenkapitalinstrumente)

Finanzielle Vermögenswerte zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet  
(Schuldinstrumente)
Die für den Konzern bedeutendste Kategorie fi-
nanzieller Vermögenswerte ist die Kategorie der 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
Vermögenswerte in Bezug auf Schuldinstrumen-
te. Die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten erfolgt, wenn die folgenden beiden Kriteri-
en erfüllt sind:

• Das Geschäftsmodell zur Steuerung dieser Fi-
nanzinstrumente ist auf deren Halten ausge-
richtet, um die zugrundeliegenden vertraglichen 
Zahlungsströme zu erzielen und

• die hieraus erzielten vertraglichen Zahlungsströ-
me bestehen ausschließlich aus Zins und Tilgung 
auf den ausstehenden Kapitalbetrag. 

Die Folgewertung dieser finanziellen Vermögens-
werte erfolgt unter Anwendung der Effektivzins-
methode und unterliegt den Vorschriften für 
Wertminderungen gem. IFRS 9.5.5ff. Im Konzern 
unterliegen im Wesentlichen Forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen, sonstige finanzielle Ver-
mögenwerte und Bankguthaben dieser Kategorie.

Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral mit 
Recycling zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
(Schuldinstrumente)
Die Bewertung erfolgsneutral mit Recycling zum 
beizulegenden Zeitwert für Schuldinstrumente er-
folgt, wenn die folgenden beiden Kriterien erfüllt 
sind:

• Das Geschäftsmodell zur Steuerung dieser Fi-
nanzinstrumente ist auf deren Halten, um die 
zugrundeliegenden vertraglichen Zahlungsströ-
me zu erzielen und auch auf den Verkauf ausge-
richtet.

• Die hieraus erzielten vertraglichen Zahlungsströ-
me bestehen ausschließlich aus Zins und Tilgung 
auf den ausstehenden Kapitalbetrag. 

Für diese finanziellen Vermögenswerte werden 
Zinsen, Fremdwährungsbewertungseffekte und 
Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang 
mit Wertminderungen erfolgswirksam in der Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung erfasst. Die verblei-
benden Änderungen werden in Übereinstimmung 
mit den Vorgaben des IFRS 9 erfolgsneutral im 
sonstigen Ergebnis erfasst und bei Abgang in den 
Gewinn oder Verlust umgegliedert (Recycling).

Im Konzern unterliegt die Bewertung der neu er-
worbenen Beteiligung dieser Klassifizierung.

Finanzielle Vermögenswerte erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Die Kategorie umfasst finanzielle Vermögenswerte, 
die zu Handelszwecken gehalten werden, Finanzin-
strumente unter Anwendung der Fair Value-Opti-
on, finanzielle Vermögenswerte, für die eine ver-
pflichtende Bewertung zum beizulegenden Zeit-
wert vorgesehen ist und Eigenkapitalinstrumente, 
die nicht erfolgsneutral zum beizulegenden Zeit-
wert bewertet werden. Ein Handelszweck liegt vor, 
wenn ein kurzfristiger Kauf oder Verkauf vorgese-
hen ist. Derivate, die nicht Teil einer Sicherungsbe-
ziehung sind, werden immer zu Handelszwecken 
gehalten. Finanzielle Vermögenswerte, die nicht 
das Zahlungsstromkriterium erfüllen, werden im-
mer erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet, unabhängig vom zugrundeliegenden 
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Geschäftsmodell. Die gleiche Bewertung ergibt 
sich für Finanzinstrumente, die einem Geschäfts-
modell „Verkaufen“ unterliegen.

Die Fair-Value-Option für finanzielle Vermögens-
werte kommt im Konzern nicht zum Einsatz.

Jegliche Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
dieser Instrumente werden im Gewinn oder Ver-
lust erfasst.

Im Konzern unterliegen aktuell keine finanziellen 
Vermögenswerte dieser Bewertung.

Finanzielle Vermögenswerte erfolgsneutral ohne 
Recycling zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
(Eigenkapitalinstrumente)
Beim erstmaligen Ansatz eines Eigenkapitalinstru-
ments hat der Konzern das unwiderrufliche Wahl-
recht, erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten. Voraussetzung ist, dass es sich um 
ein Eigenkapitalinstrument gem. IAS 32 handelt, 
welches nicht zu Handelszwecken gehalten wird 
und es sich nicht um eine bedingte Gegenleistung 
i.S.v. IFRS 3 handelt. Das Wahlrecht wird für jedes 
Eigenkapitalinstrument gesondert ausgeübt.

Gewinne oder Verluste aus einem solchen finan-
ziellen Vermögenswert werden bei Abgang nicht 
in den Gewinn oder Verlust umgegliedert (kein 
Recycling). Dividenden aus solchen Instrumenten 
werden erfolgswirksam erfasst. Eigenkapitalin-
strumente, die erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden, unterliegen nicht den 
Regelungen für Wertminderungen.

Im Konzern unterliegen aktuell keine finanziellen 
Vermögenswerte dieser Bewertung.

Wertminderung von finanziellen Vermögens-
werten
Finanzielle Vermögenswerte, mit Ausnahme von 
zum beizulegenden Zeitwert erfolgswirksam be-
wertete finanzielle Vermögenswerte, Vertragsver-
mögenswerte gem. IFRS 15, Leasingforderungen, 
Kreditzusagen sowie finanzielle Garantien unterlie-
gen dem Wertminderungsmodell i.S.v. IFRS 9.5.5. 

Danach erfasst der Konzern für diese Vermögens-
werte eine Wertminderung auf Basis der erwarte-
ten Kreditverluste. Erwartete Kreditverluste erge-
ben sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen 
den vertraglich vereinbarten Zahlungsströmen und 
den erwarteten Zahlungsströmen, bewertet zum 
Barwert mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz. 
Die erwarteten Zahlungsströme beinhalten auch 
Erlöse aus Sicherungsverkäufen und sonstigen Kre-
ditsicherheiten, die integraler Bestandteil des je-
weiligen Vertrages sind.

Erwartete Kreditverluste werden in drei Stufen 
erfasst. Für finanzielle Vermögenswerte, für die 
sich keine signifikante Erhöhung des Ausfallri-
sikos seit dem erstmaligen Ansatz ergeben hat, 
wird die Wertberichtigung in Höhe des erwarte-
ten 12-Monats-Kreditverlusts bemessen (Stufe 1). 
Im Falle  einer signifikanten Erhöhung des Ausfallri-
sikos wird der erwartete Kreditverlust für die ver-
bleibende Laufzeit des Vermögenswerts ermittelt 
(Stufe 2). Der Konzern unterstellt grundsätzlich, 
dass eine signifikante Erhöhung des Kreditrisikos 
vorliegt, sofern eine Überfälligkeit von 30 Tagen 
vorliegt. Dieser Grundsatz kann widerlegt werden, 
wenn im jeweiligen Einzelfall belastbare und ver-
tretbare Informationen darauf hinweisen, sich das 
Kreditrisiko nicht erhöht hat. Sofern objektive Hin-
weise auf eine Wertminderung vorliegen, sind die 
zugrundeliegenden Vermögenswerte der Stufe 3 
zuzuordnen. Objektive Hinweise auf eine Wert-
minderung werden bei einer Überfälligkeit von 
länger 90 Tagen unterstellt, außer, es liegen im je-
weiligen Einzelfall belastbare und vertretbare In-
formationen vor, dass ein längerer Rückstand bes-
ser geeignet ist. Darüber hinaus werden eine Zah-
lungsverweigerung und Ähnliches als objektiver 
Hinweis angesehen.

Die für den Konzern relevante Klasse von Vermö-
genswerten für die Anwendung des vereinfachten 
Wertminderungsmodells sind Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsver-
mögenswerte. Für diese wendet die Gruppe den 
vereinfachten Ansatz gem. IFRS 9.5.15 an. Danach 
wird die Wertberichtigung stets in Höhe, der über 
die Laufzeit zu erwartender Kreditverluste bemes-
sen. 
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Für die übrigen Vermögenswerte, die im Anwen-
dungsbereich des geänderten Wertminderungs-
modells von IFRS 9 sind und die dem allgemeinen 
Ansatz unterliegen, werden zur Bemessung der er-
warteten Verluste finanzielle Vermögenswerte auf 
Basis gemeinsamer Kreditrisikomerkmale entspre-
chend zusammengefasst bzw. individuelle Ausfall-
informationen herangezogen. Berechnungsgrund-
lage sind in jedem Fall aktuelle Ausfallwahrschein-
lichkeiten zum jeweiligen Stichtag.

Softing unterstellt grundsätzlich einen Ausfall, 
wenn die vertraglichen Zahlungen um mehr als 
360 Tage überfällig sind. Zusätzlich werden in Ein-
zelfällen auch interne oder externe Informationen 
herangezogen, die darauf hindeuten, dass die ver-
traglichen Zahlungen nicht vollständig geleistet 
werden können. Finanzielle Vermögenswerte wer-
den ausgebucht, wenn keine begründbare Erwar-
tung über die zukünftige Zahlung besteht.

13. VERTRAGSVERMÖGENSWERTE UND 
 VERTRAGSSCHULDEN 

Vertragsvermögenswerte entstehen aus der An-
wendung der Umsatzrealisierung über einen Zeit-
raum. Dies ist bei Softing vor allem der Fall, wenn 
die Produkte aufgrund ihrer Spezifikationen keinen 
alternativen Nutzen haben und gegenüber dem 
Kunden ein durchsetzbarer Zahlungsanspruch 
mindestens in Höhe einer Erstattung der durch die 
bereits erbrachten Leistungen entstandenen Kos-
ten einschließlich einer angemessenen Gewinn-
marge besteht (Softwareentwicklungen im Kun-
denauftrag). In diesen Fällen realisiert Softing auf 
Basis der Inputorientierten Methode cost-to-cost 
Umsatzerlöse. Dabei werden die Umsätze entspre-
chend dem Fertigstellungsgrad realisiert. Der Fer-
tigstellungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der 
bis zum Stichtag angefallenen Auftragskosten zu 
den Gesamtkosten des Auftrags. 

Da die Umsatzrealisierung vor dem Zeitpunkt liegt, 
an dem Softing einen unbedingten Anspruch auf 
Erhalt der Gegenleistung hat, wird ein Vertragsver-
mögenswert aktiviert. 

Vertragsverbindlichkeiten resultieren im Wesent-
lichen aus erhaltenen Anzahlungen von Kunden, 
wenn diese im Zusammenhang mit einem Kunden-
auftrag stehen und die Produkte noch nicht aus-
geliefert bzw. die Leistung noch nicht erbracht ist.

Vertragsvermögenswerte und Vertragsverbindlich-
keiten werden auf Vertragsebene saldiert. Die Ver-
tragssalden bei Softing besitzen in der Regel eine 
kurzfristige Restlaufzeit.

Auf Vertragsvermögenswerte werden die Wert-
minderungsvorschriften des IFRS 9 angewendet.

14. KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Die kurzfristigen Vermögenswerte werden bei der 
erstmaligen Erfassung mit ihrem beizulegenden 
Zeitwert und danach zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bilanziert.
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15. LAUFENDE UND LATENTE STEUERN

Der Steueraufwand der Periode setzt sich aus lau-
fenden und latenten Steuern zusammen.

Steuern werden in der Konzerngewinn-und-Ver-
lust-Rechnung erfasst, es sei denn, sie beziehen 
sich auf Posten, die unmittelbar im Eigenkapital 
oder im sonstigen Ergebnis erfasst wurden. In die-
sem Fall werden die Steuern ebenfalls im Eigenka-
pital oder im sonstigen Ergebnis erfasst.

Der laufende Steueraufwand wird unter Anwen-
dung der am Bilanzstichtag geltenden (oder in Kür-
ze geltenden) Steuervorschriften der Länder, in 
denen Softing und ihre Tochtergesellschaften tä-
tig sind und zu versteuernde Einkommen erwirt-
schaften, berechnet. Das Management überprüft 
regelmäßig Steuerdeklarationen, vor allem in Be-
zug auf auslegungsfähige Sachverhalte, und bildet, 
wenn angemessen, Rückstellungen basierend auf 
den Beträgen, die an die Finanzverwaltung erwar-
tungsgemäß abzuführen sind. Die Ermittlung der 
Ertragsteuern erfolgt nach der bilanzorientierten 
Verbindlichkeiten-Methode. 

Latente Steuerforderungen und latente Steuerver-
bindlichkeiten werden grundsätzlich für alle tem-
porären Wertunterschiede zwischen dem Buch-
wert eines Vermögenswertes oder einer Schuld 
und dem für steuerliche Zwecke beizulegenden 
Wert bilanziert. Latente Steuerforderungen wer-
den auch für steuerliche Verlustvorträge und Steu-
ergutschriften bilanziert.

Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge sind in 
dem Maße zu bilden, in dem es wahrscheinlich 
ist, dass die steuerlichen Verlustvorträge in der 
Zukunft genutzt werden können. Daher wurden 

sämtliche aktiven latenten Steuern auf steuerliche 
Verluste unter Berücksichtigung ihrer Realisierbar-
keit angesetzt.

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuer-
sätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtsla-
ge in den einzelnen Ländern zum Realisationszeit-
punkt gelten bzw. erwartet werden. Die Wirkung 
von Steuersatzänderungen auf latente Steuern 
wird mit Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung 
ergebniswirksam bzw. ergebnisneutral erfasst.

Latente Steuerforderungen werden nur in dem 
Umfang angesetzt, in dem es wahrscheinlich ist, 
dass ein zu versteuerndes Einkommen verfügbar 
sein wird, gegen das die temporären Differenzen 
verwendet werden können.

Latente Steuerverbindlichkeiten bzw. Steuerforde-
rungen, die durch temporäre Differenzen im Zu-
sammenhang mit Anteilen an Tochterunterneh-
men entstehen, werden angesetzt, es sei denn, 
dass der Zeitpunkt der Umkehrung der temporä-
ren Differenzen vom Konzern bestimmt werden 
kann und es wahrscheinlich ist, dass sich die tem-
porären Differenzen in absehbarer Zeit aufgrund 
dieses Einflusses nicht umkehren werden.

Latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten 
werden saldiert, wenn ein einklagbarer entspre-
chender Rechtsanspruch auf Aufrechnung besteht 
und wenn die latenten Steuerforderungen und 
-verbindlichkeiten sich auf Ertragsteuern beziehen, 
die von der gleichen Steuerbehörde erhoben wer-
den für entweder dasselbe Steuersubjekt oder un-
terschiedliche Steuersubjekte, die beabsichtigen, 
den Ausgleich auf Nettobasis herbeizuführen.
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16. PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen für leistungsorientierte Pensions-
pläne werden gemäß IAS 19 nach dem Anwart-
schaftsbarwertverfahren bewertet. Bei diesem 
Verfahren werden nicht nur die am Bilanzstichtag 
bekannten Renten und erworbenen Anwartschaf-
ten, sondern auch künftig zu erwartenden Steige-
rungen von Renten bei vorsichtiger Einschätzung 
der relevanten Einflussgrößen berücksichtigt. Die 
Berechnung erfolgt auf Basis von versicherungs-
mathematischen Gutachten unter Berücksichti-
gung von biometrischen Annahmen sowie eines 
Rechnungszinses, der sich aus der Rendite hoch-

wertiger festverzinslicher Unternehmensanleihen 
gleicher Fristigkeit ableitet. Die in der Bilanz an-
gesetzte Rückstellung für leistungsorientierte Plä-
ne entspricht dem Barwert der leistungsorientier-
ten Verpflichtung am Bilanzstichtag abzüglich des 
beizulegenden Zeitwertes des Planvermögens. Der 
Barwert wird berechnet, indem die erwarteten 
zukünftigen Mittelabflüsse mit dem Zinssatz von 
hochwertigen Unternehmensanleihen abgezinst 
werden. Versicherungsmathematische Neubewer-
tungen werden ergebnisneutral im sonstigen Er-
gebnis erfasst.

17. RÜCKSTELLUNGEN 

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle üb-
rigen ungewissen Verpflichtungen und Risiken des 
Softing-Konzerns gegenüber Dritten gebildet. Vo-
raussetzung für den Ansatz ist, dass eine gegen-
wärtige Verpflichtung (rechtlich oder faktisch) aus 
 einem Ereignis in der Vergangenheit besteht, eine 
Inanspruchnahme wahrscheinlich und die Höhe 

der Verpflichtung zuverlässig schätzbar ist. Die an-
gesetzten Beträge stellen den Barwert der zu er-
wartenden Ausgaben, inkl. einer etwaigen Aufzin-
sung bei langfristigen Rückstellungen dar, die zur 
Erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung zum Bi-
lanzstichtag erforderlich ist.

18. KURZFRISTIGE UND LANGFRISTIGE 
 FINANZIELLE SCHULDEN

Finanzielle Schulden begründen regelmäßig eine 
Rückgabeverpflichtung in Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten oder einem sonstigen 
finanziellen Vermögenswert. Finanzielle Schulden 
werden immer nur dann in der Bilanz angesetzt, 
wenn Softing Vertragspartei der Regelungen der 
finanziellen Verbindlichkeit ist. Die Ausbuchung 
 einer finanziellen Verbindlichkeit erfolgt dann, 
wenn diese getilgt ist, d.h. wenn die im Vertrag ge-
nannten Verpflichtungen beglichen oder aufgeho-
ben sind oder auslaufen.

Finanzielle Schulden werden bei ihrem erstmaligen 
Ansatz zum beizulegenden Zeitwert und nach Ab-
zug von Transaktionskosten angesetzt. In den Fol-
geperioden werden sie zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertet; jede Differenz zwischen 
dem Auszahlungsbetrag (nach Abzug von Trans-
aktionskosten) und dem Rückzahlungsbetrag wird 
über die Laufzeit der Ausleihung unter Anwendung 
der Effektivzinsmethode in der Konzerngewinn-
und-Verlust-Rechnung erfasst. Unter die Kategorie 
der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
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bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten fallen 
alle finanziellen Verbindlichkeiten, die zu Handels-
zwecken gehalten werden. Hierunter fallen Deri-
vate, die nicht Teil einer Sicherungsbeziehung sind 
sowie Finanzinstrumente, für die die Fair-Value-
Option ausgeübt wurde. Aktuell verfügt Softing 
über keine solchen Finanzinstrumente.

Die Fair-Value-Option für Schuldinstrumente ge-
mäß IFRS 9 kommt nicht zum Einsatz.

Die finanziellen Schulden setzen sich aus folgen-
den Bilanzposten zusammen: „kurzfristige und 
langfristige Finanzschulden“, „Schulden aus Liefe-
rungen und Leistungen“ sowie „Sonstige kurzfristi-
ge finanzielle Schulden“.

19. KURZFRISTIGE UND LANGFRISTIGE 
 FINANZSCHULDEN

Kurzfristige Finanzschulden beinhalten Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer 
kurzfristigen Laufzeit bis zu einem Jahr. Langfris-
tige Finanzschulden beinhalten Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit über 
einem Jahr. Der erstmalige Ansatz von kurzfristigen 
und langfristigen Finanzschulden erfolgt zum bei-
zulegenden Zeitwert.

Finanzschulden werden als kurzfristig klassifiziert, 
sofern Softing nicht das unbedingte Recht hat, die 
Tilgung der Verbindlichkeit auf einen Zeitpunkt 
mindestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag 
zu verschieben.

20. KURZFRISTIGE NICHT FINANZIELLE 
 SCHULDEN 

Die nicht finanziellen Schulden sind mit dem Rück-
zahlungsbetrag angesetzt.

des Grenzfremdkapitalzinssatzes für Leasingver-
hältnisse, die Bilanzierung und Bewertung von 
Rückstellungen (insbesondere Pensionsrückstel-
lungen) sowie auf die Realisierbarkeit zukünftiger 
Steuerentlastungen und wesentliche Ermessens-
ausübung bzgl. des erwarteten Eintrittszeitpunkts, 
der Höhe des künftig zu versteuernden Einkom-
mens und der künftigen Steuerplanungsstrate gien 
(steuerliche Planungsrechnung). Grundsätzlich 
basieren die zukunftsbezogenen Annahmen und 
Schätzungen auf Erfahrungen und Erkenntnissen 

21. ERMESSENSAUSÜBUNG UND 
 SCHÄTZUNGSUNSICHERHEITEN

Die Aufstellung des Konzernabschlusses unter Be-
achtung der Vorschriften des IASB erfordert, dass 
zukunftsbezogene Annahmen getroffen und Schät-
zungen verwendet werden, die sich auf Höhe und 
Ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und 
Schulden, Erträge und Aufwendungen sowie der 
Eventualschulden auswirken. Die zukunftsbezoge-
nen Annahmen und Schätzungen beziehen sich 
im Wesentlichen auf die konzerneinheitliche Fest-
legung von Nutzungsdauern, die Bestimmung der 
Laufzeit von Leasingverhältnissen, die Bestimmung 
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aus der Vergangenheit, wobei auch verschiedene 
gesamtwirtschaftliche Faktoren, die als verlässli-
che Grundlage eingeschätzt werden, herangezo-
gen werden. Prognosen unterliegen einer natür-
lichen Unsicherheit und Schwierigkeit, besonders 
da sie in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächli-
chen Werte können in Einzelfällen von den getrof-
fenen Annahmen und Schätzungen abweichen. 
Die Annahmen und Schätzungen werden regelmä-
ßig überprüft. Änderungen werden zum Zeitpunkt 
einer besseren Erkenntnis erfolgswirksam berück-
sichtigt bzw. in der Periode der besseren Erkennt-
nis und in den zukünftigen Perioden, sofern die Än-
derungen mehrere Perioden umfassen.

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen so-
wie die sonstigen am Stichtag wesentlichen Quel-
len von Schätzungsunsicherheiten, durch die ein 
beträchtliches Risiko entstehen kann, dass inner-
halb des nächsten Geschäftsjahres eine wesent-
liche Anpassung der ausgewiesenen Vermögens-
werte und Schulden erforderlich wird, bestehen 
bei der Bewertung der Rückstellungen für Pensio-
nen sowie der Beurteilung der Werthaltigkeit der 
Geschäfts- oder Firmenwerte. Wesentliche Prä-
missen bei der Durchführung des jährlichen Wert-
haltigkeitstests zur Überprüfung des Geschäfts- 

oder Firmenwertes bilden die gewichteten durch-
schnittlichen Kapitalkosten sowie die Steuersätze.

Bei der zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung 
nach der cost-to-cost Inputmethode erfolgt die 
Erfassung der Umsatzerlöse in Abhängigkeit vom 
Leistungsfortschritt. Bei dieser Methode kommt 
es besonders auf die sorgfältige Einschätzung des 
Fertigstellungsgrads an. Die Auftragserlöse, die Ge-
samtauftragskosten, die noch bis zur Fertigstellung 
anfallenden Kosten und die Auftragsrisiken gehö-
ren zu den maßgeblichen Schätzgrößen. 

Bei der Einschätzung der für die Aktivierung von 
Entwicklungskosten relevanten Kriterien, sowie bei 
der Höhe der bei einer Aktivierung angewende-
ten Personalstundensätze, besteht ein Ermessens-
spielraum. Insbesondere die Beurteilung, ob eine 
technische und kommerzielle Nutzbarkeit des Ver-
mögenswertes zum Verkauf oder zur Eigennutzung 
gegeben ist, ob wir beabsichtigen und fähig sind, 
den immateriellen Vermögenswert fertig zu stel-
len und ihn entweder zu nutzen oder zu verkaufen, 
sowie ob der Vermögenswert künftig einen wirt-
schaftlichen Nutzenzufluss generieren wird, unter-
liegt unserem Ermessen.

22. WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Fremdwährungen werden gemäß IAS 21 nach der 
Methode der funktionalen Währung umgerech-
net. Die funktionale Währung aller ausländischen 
Gesellschaften ist die jeweilige Landeswährung, 
mit Ausnahme von Softing IT Networks in Singapur, 
hier ist die funktionale Währung der USD, da die in 
den Konzernabschluss einbezogenen wesentlichen 
Auslandsgesellschaften ihr Geschäft in finanziel-
ler, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht 
selbständig primär im jeweiligen Wirtschaftsum-
feld betreiben. Das Wechselkursrisiko im Softing-
Konzern ist im Wesentlichen auf die Währungen 
USD, RON und CHF beschränkt.

Bei Jahresabschlüssen von Konzernunternehmen, 
die nicht in EUR berichten, werden für Zwecke 
des Konzernabschlusses die Vermögenswerte und 
Schulden mit dem Kurs am Bilanzstichtag sowie die 
Aufwendungen und Erträge mit dem Jahresdurch-
schnittskurs umgerechnet. Das Eigenkapital wird 
mit historischen Kursen umgerechnet. Umrech-
nungsdifferenzen, auch soweit sie sich aus der Ka-
pitalkonsolidierung ergeben, werden ergebnisneu-
tral im sonstigen Ergebnis verrechnet.
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Ein Geschäfts- oder Firmenwert und Anpassungen 
des beizulegenden Zeitwertes, die beim Erwerb 
eines ausländischen Unternehmens entstanden 
sind, werden als Vermögenswerte und Schulden 
des ausländischen Unternehmens behandelt und 
zum Stichtagskurs umgerechnet. Alle sich erge-
benden Umrechnungsdifferenzen werden im sons-
tigen Ergebnis erfasst.

Die für die Währungsumrechnung zugrunde lie-
genden Wechselkurse haben sich im Verhältnis 
zum Euro wie folgt verändert:

USD�/�EUR RON�/�EUR CHF�/�EUR

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Stichtagskurs�(31.12.) 1,12 1,15 4,78 4,66 1,09 1,13

Durchschnittskurs 1,12 1,18 4,75 4,65 1,13 1,16

Kursgewinne bzw. -verluste aus Fremdwährungs-
geschäften (Geschäfte in einer anderen Währung 
als der funktionalen Währung der Gesellschaft) 
werden in den Einzelabschlüssen der Konzernun-
ternehmen als sonstige betriebliche Erträge bzw. 
sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen.
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C. ANGABEN ZUR KONZERNBILANZ

1. ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREIS

Bis zum 31. Dezember 2019 haben sich keine Än-
derungen im Konsolidierungskreis der Softing AG 
im Vergleich zum 31. Dezember 2018 ergeben. 

Bis zum 31. Dezember 2018 haben sich folgende 
Änderungen im Konsolidierungskreis der Softing 
AG im Vergleich zum 31. Dezember 2017 ergeben:

GlobalmatiX AG
Am 16. März 2018 hat die Softing AG 100 % der An-
teile an der GlobalmatiX AG in Vaduz/Liechtenstein 
erworben.

Die GlobalmatiX AG ist ein Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO) der in Europa und Nordame-
rika mobile Datenkommunikation für Fahrzeuge 

und Maschinen anbietet, wie diese in den Berei-
chen (teil-) autonomes Fahren wie auch bei ande-
ren „Connected Services“ von Fahrzeugen und Ma-
schinen benötigt werden.

Softing weitet mit dieser Akquisition ihre Kompe-
tenzen im Bereich der Megatrends Digitalisierung 
und Industrie 4.0 massiv aus und legt damit die Ba-
sis zu neuen service orientierten Umsätzen.

Die beizulegenden Zeitwerte der identifizierbaren 
konsolidierten Vermögenswerte und Schulden der 
erworbenen Gesellschaften und die entsprechen-
den konsolidierten Buchwerte unmittelbar vor 
dem Erwerbszeitpunkt stellen sich wie folgt dar:

TEUR
Buchwert�unmittelbar�vor�

Zusammenschluss
Fair�Value�zum�Erst-

konsolidierungszeitpunkt

Immaterielle�Vermögenswerte 0 12.313

Sachanlagen 25 25

Zahlungsmittel�und�Zahlungsmitteläquivalente 5 5

Kurzfristige�Finanzschulden 383 383

Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen 131 131

Rückstellungen�und�abgegrenzte�Schulden 18 18

Latente�Steuern 0 1.500

Nettovermögen�(100 %) –502 10.310

Gegenleistung�/�Kaufpreis�in�Aktien 13.427

Geschäfts-�oder�Firmenwert� 3.117

Den aus der Kaufpreisallokation entstandenen im-
materiellen Vermögenswert der Mobilfunklizenz 
schreibt der Konzern über einen Zeitraum von 15 
Jahren linear ab.

Zur Eingrenzung des Wertansatzes der Mobil-
funklizenz wurden das Cash-Flow-to-Equity- und 
das Rekonstruktionsverfahren mit unterschiedli-

chen Bewertungsannahmen angewendet: Cash-
Flow-to-Equity auf Basis des vorgesehenen Ge-
schäftsmodells, mit Anwendung eines Diskontie-
rungszinssatzes abhängig vom Umsatzpotenzial 
und unter Berücksichtigung einer Venture Capital 
Prämie (Zinssätze 25 % - 40 %); Cash-Flow-to-Equity 
auf Basis des vorgesehenen Geschäftsmodells, mit 
Anwendung einer Ausfallrate auf den errechneten 
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Barwert; Cash-Flow-to-Equity auf Basis eines alter-
nativen Geschäftsmodell, mit Anwendung eines 
Diskontierungszinssatzes unter Berücksichtigung 
des Risikoprofils und einer Venture Capital Prämie; 
Ermittlung eines Rekonstruktionswertes einer Ver-
gleichstransaktion.

Der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert um-
fasst den Mitarbeiterstamm und die bisher aufge-
bauten Beziehungen zu Kunden und Vertragspart-
nern.

Der Bruttobetrag der Vermögenswerte zum Er-
werbszeitpunkt entspricht ihrem beizulegenden 
Zeitwert.

Die Finanzierung des Kaufpreises durch Ausga-
be von Aktien der Softing AG erfolgte auf der 
Grundlage der Ermächtigung der Hauptversamm-
lung der Softing AG vom 6. Mai 2015 (Genehmig-
tes Kapital 2015). Der Vorstand der Softing AG be-
schloss am 16. März 2018 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft 
von EUR 7.655.381,00 um EUR 1.450.000,00 auf 
EUR 9.105.381,00 gegen Sacheinlagen durch Aus-
gabe von 1.450.000 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapi-
tal zum Ausgabebetrag von EUR 9,43 zu erhöhen; 
somit ergab sich zum Erwerbszeitpunkt ein Kauf-
preis in Höhe des Fair Value der ausgegebenen 
Aktien (EUR 9,26) von TEUR 13.427. Die Transak-
tionskosten der Kapitalerhöhung beliefen sich auf 
TEUR 80. Zur Zeichnung und Übernahme der neu-
en Aktien wurde Herr Alois Widmann, Vaduz, Für-
stentum Liechtenstein, zugelassen. Herr Widmann 
bringt seine sämtlichen Aktien an der GlobalmatiX 
Aktiengesellschaft mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, 
in die Gesellschaft ein. Die Gesellschaft und Herr 
Widmann hatten am 16. März 2018 den entspre-
chenden Einbringungsvertrag geschlossen.

Eine bedingte Gegenleistung wurde nicht verein-
bart.

Der Geschäfts- oder Firmenwert ist für steuerliche 
Zwecke nicht abzugsfähig.

In der Konzerngewinn-und-Verlust-Rechnung für 
das Vorjahr sind von der GlobalmatiX AG insge-
samt Umsatzerlöse in Höhe von 0,0 Mio. EUR, Ver-
luste in Höhe von –0,4 Mio. EUR und 0,6 Mio. EUR 
Abschreibungen aus der Kaufpreisverteilung ent-
halten. Die Nebenkosten der Akquisition betrugen 
0,1 Mio. EUR.

Im Vergleich zum Zwischenabschluss zum 30. Juni 
2018 hat sich eine Anpassung der Kaufpreisallo-
kation von 0,6 Mio. EUR ergeben, welche auf der 
besseren Erkenntnis der Einschätzung der Aktivie-
rungsfähigkeit der technologischen Plattform zur 
Steuerung der Mobilfunkanbindung von 0,3 Mio. 
EUR zum Datum der Erstkonsolidierung und der 
Ansetzung des Fair Values der Gegenleistung zum 
Stichtag der Handelsregistereintragung von 0,3 
Mio. EUR basiert. In Summe wurde der Geschäfts- 
und Firmenwert im Vergleich zum unterjährigen 
Erstansatz zum Ende der Vergleichsperiode um 0,6 
Mio. EUR reduziert.

GlobalmatiX Inc. 
Am 30. Oktober 2018 hat die Softing North Ameri-
ca Holding Inc. die GlobalmatiX Inc., Knoxville/USA 
gegründet. Die GlobalmatiX Inc. wird die Vermark-
tung der Produkte der GlobalmatiX AG in Nord-
amerika übernehmen.

Softing Electronic Science & Technology 
(Shanghai) Co., Ltd.
Am 10. Februar 2018 schloss die Softing Service 
GmbH einen Vertrag mit der Firma Beijing Windhill 
Technology Co., Ltd. über den Verkauf von 50 % der 
Anteile an der Shanghai Softing software Co., Ltd., 
Shanghai/China. Gleichzeitig beschlossen die Sof-
ting Service GmbH und die Beijing Windhill Tech-
nology Co., Ltd. eine Vereinbarung über ein zu-
künftiges Joint Venture; der Kaufpreis für die 50 % 
der Anteile betrug 1 TEUR.

Damit trägt Softing der hohen Bedeutung des chi-
nesischen Automotive-Marktes Rechnung, der sich 
durch einen stark wachsenden Bedarf an Produkt- 
und Projektlösungen im Umfeld der Softing-Kern-
kompetenz zur Entwicklung und in der Diagnose 
von Steuergeräten auszeichnet. Der Softing Elec-
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Aufgrund der Wechselkursänderung EUR zu USD 
hat sich der Geschäft- oder Firmenwert der OLDI 
Online Development Inc. 2019 um 139 TEUR ge-
ändert.

Zur Überprüfung möglicher Wertminderungsauf-
wendungen wurde ein Werthaltigkeitstest gemäß 
IAS 36 für die Geschäfts- oder Firmenwerte durch-
geführt. Der erzielbare Betrag der CGUs wurde 
basierend auf Berechnungen des Nutzungswer-
tes der Gesellschaften ermittelt. Der Werthaltig-
keitstest ergab keine Notwendigkeit zur Abschrei-
bung der Geschäfts- oder Firmenwerte. Für die Ge-
schäfts- oder Firmenwerte wurden die folgenden 
Parameter verwendet:

• Diskontierungszinssätze (WACC) vor Steuern:  
7,52 % – 9,12 % (Vj. 7,7 % – 13,8 %)

• Risikoloser Zinssatz: 
0,19 % – 2,28 % (Vj. 0,99 % – 3,31 %)

• Marktrisikoprämie:  
5,25 % – 7,00 % (Vj. 5,08 % – 6,50 %)

• Beta-Faktor (gewichteter Durchschnitt einer 
Gruppe vergleichbarer Unternehmen):  
1,18 (Vj. 1,06 – 1,31)

Der Zeitraum, für den das Management die Cash-
flows geplant hat, beträgt 4 Jahre, danach wurde 
zur Extrapolation der Cashflow-Prognosen eine 
Wachstumsrate von 1,5 % angenommen.

31.12.2019 
TEUR

31.12.2018 
TEUR

Softing�Engineering�&�Solutions�GmbH 2.055 2.055

Softing�Industrial�Automation�GmbH 384 384

Softing�IT�Networks�GmbH�(Psiber�Data�GmbH) 5.181 5.181

OLDI�Online�Development�Inc. 7.387 7.248

GlobalmatiX�AG 3.117 3.117

Geschäfts- oder Firmenwert 18.124 17.985

2. GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

tronic Science & Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
stehen in den Büros in Shanghai wie auch in Peking 
bis zu 50 erfahrene Mitarbeiter aus Vertrieb und 
Entwicklung zur Verfügung.

Die Softing Electronic Science & Technology 
(Shanghai) Co., Ltd. wird weiterhin in den Kreis 
der vollkonsolidierten verbundenen Unternehmen 
einbezogen, weil die wirtschaftliche und finanziel-
le Führung der Gesellschaft durch Softing erfolgt. 
Softing besetzt zwei der drei Verwaltungsratsman-
date und die Softing Electronic Science & Techno-
logy (Shanghai) Co., Ltd. ist von der Vermarktung 
von Softwareprodukten aus den Tochterunterneh-
men von Softing abhängig.

Softing Messen & Testen GmbH und 
Softing Projekt Services GmbH
Die Softing Project Services GmbH wurde mit Wir-
kung zum 1. August 2018 auf die Softing Messen 
& Testen GmbH verschmolzen. Gleichzeitig wurde 
die Softing Messen & Testen GmbH in Softing En-
gineering & Solutions GmbH mit Sitz in Kirchentel-
linsfurt umbenannt.

Softing Automotive Electronics Services GmbH
Die Softing Automotive Electronics Services GmbH 
wurde mit Wirkung zum 1. August 2018 in Softing 
Automotive Electronics (Kirchentellinsfurt) GmbH 
umbenannt.
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3. ENTWICKLUNGSKOSTEN

Die Entwicklung der aktivierten Entwicklungskos-
ten ist in der Entwicklung der immateriellen Ver-
mögenswerte und Sachanlagen (Anlage zum Kon-
zernanhang) dargestellt.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwick-
lung (ohne aktivierte Entwicklungskosten) betru-

gen im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 15.138 
(Vj. TEUR 15.914).

Neben planmäßigen Abschreibungen wurden kei-
ne Wertminderungen vorgenommen.

In der folgenden Übersicht sind die Gesamtausga-
ben für Forschung und Entwicklung dargestellt:

2019
TEUR

2018
TEUR

Aktivierte�Entwicklungskosten �5.526 �4.425

Nicht�aktivierungsfähige�Ausgaben 15.138 15.914

20.664 20.339

Eine Änderung des Zinssatzes um 100 Basispunkte 
würde zu keinem Wertminderungsbedarf des Ge-
schäfts- oder Firmenwertes führen. Ein Absinken 
der geplanten Roherträge um 5 % würde ebenfalls 
nicht zu einem Wertminderungsbedarf des Ge-
schäfts- oder Firmenwertes führen.

Zu den wesentlichen Planungsprämissen gehören 
vor allem die erwartete Marktentwicklung in Re-
lation zu der Entwicklung der Softing AG, die Ent-
wicklung des Umsatzes und des Ergebnisses so-
wie der Abzinsungsfaktor. Bei der Festlegung der 
Annahmen werden sowohl allgemeine Marktpro-
gnosen, aktuelle Entwicklungen als auch histori-
sche Erfahrungen berücksichtigt. Die langfristigen 
Wachstumsraten spiegeln insbesondere geschäfts-
spezifische Gegebenheiten wider.

Der wesentliche Werttreiber bei der Ermittlung 
des erzielbaren Betrags ist neben der Umsatzent-
wicklung die Marge. Daneben hat der Diskontie-
rungssatz einen deutlichen Einfluss auf die Höhe 
des Bewertungsergebnisses.

Die Marge wird im Laufe des Budgetzeitraums an 
die erwarteten Entwicklungen des Marktumfelds 
angepasst.

Softing beteiligte sich Ende Dezember im Wege 
 einer Kapitalerhöhung an einem Startup-Unter-
nehmen, welches dem Segment Automotive zuzu-
ordnen ist. Die erworbene Beteiligungsquote liegt 
unter <10 %. Im Rahmen der Beteiligungsverein-
barung wurde eine Zuzahlungsverpflichtung in die 
Kapitalrücklage der Beteiligungsgesellschaft i.H.v. 
TEUR 1.495 vereinbart. Diese ist zum Bilanzstichtag 
in den sonstigen kurzfristigen Schulden ausgewie-
sen und wurde Anfang 2020 geleistet. Der Konzern 
hat sich dazu entschieden für die Folgebewertung 
der Beteiligung Änderungen des beizulegenden 
Standards im sonstigen Ergebnis zu erfassen. Auf-
grund der Tatsache, dass die Transak tion unmit-
telbar vor dem Bilanzstichtag erfolgte und auf Ba-
sis einer Unternehmensbewertung durchgeführt 
wurde, ergaben sich keine Änderungen des beizu-
legenden Zeitwertes. 
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5. SACHANLAGEN

Die Entwicklung der Sachanlagen ist in der Ent-
wicklung der immateriellen Vermögenswerte und 
Sachanlagen dargestellt, welche als Anlage zum 
Konzernabschluss beigefügt ist. Außer den plan-
mäßigen Abschreibungen wurden keine Wertmin-
derungen vorgenommen. Der Konzern hat meh-
rere Immobilien Leasingverträge abgeschlossen. 
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Bü-
roflächen und im geringen Maße Lagerflächen. 
Zudem sind weitere Leasingverträge im Bereich 
KFZ-Leasing abgeschlossen. In der Berichtsperio-
de wurde ein neuer Immobilien Leasingvertrag ab-

geschlossen. Mietverträge wurden mit Laufzeiten 
zwischen ein und fünf Jahren abgeschlossen und 
beinhalten teilweise Verlängerungsoptionen.

Die Nutzungsrechte an Kraftfahrzeugen umfas-
sen den gemieteten Fuhrpark. Zum 31. Dezember 
2019 waren rund 60 Mietverträge über Kraftfahr-
zeuge mit Restlaufzeiten von ein und drei Jahren 
abgeschlossen.

Angaben zu den korrespondierenden Leasingver-
bindlichkeiten finden sich im Abschnitt C15.

4. SONSTIGE IMMATERIELLE VERMÖGENS-  
 WERTE

Die Entwicklung der sonstigen immateriellen Ver-
mögenswerte ist in der Entwicklung der immate-
riellen Vermögenswerte und Sachanlagen (Anlage 

zum Konzernanhang) dargestellt. Außer den plan-
mäßigen Abschreibungen wurden keine Wertmin-
derungen vorgenommen.

31.12.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe 3.680 3.161

Fertige�Erzeugnisse�und�Waren 8.916 7.396

Vorräte 12.596 10.557

6. VORRÄTE

Die Höhe der erfassten Wertminderungen auf Vor-
räte beträgt 2019 TEUR 116 (Vj. TEUR 51). Erfolgs-
wirksame Wertaufholungen wurden wie im Vor-

jahr nicht vorgenommen. Die eingekauften Vorrä-
te stehen bis zur Erfüllung der Kaufpreisforderung 
unter Eigentumsvorbehalt.
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7. FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 
nicht verzinslich und haben eine Laufzeit von weni-
ger als einem Jahr. Alle Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen sind Forderungen aus Verträ-
gen mit Kunden.

Softing erfasst Wertminderungen für allgemeine 
Kreditrisiken unter Anwendung des Modells der 
erwarteten Verluste gem. IFRS 9.5.5. Sie werden 

zunächst auf Wertberichtigungskonten erfasst, so-
fern nicht bereits bei Entstehung des Grundes für 
die Wertberichtigung angenommen werden kann, 
dass die Forderung vollständig oder teilweise un-
einbringlich sein wird. In solchen Fällen wird der 
Buchwert der Forderungen direkt erfolgswirksam 
abgeschrieben.

Risikovorsorge für Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen:

Buchwert
Davon�wertbe-
richtigte�Forde-
rungen�(Stufe�3)

Davon�weder�
überfällig�noch�
wertberichtigt

Davon�nicht�wertberichtigt�und�in�den� 
folgenden�Zeitbändern�überfällig

Unter 90 
Tage

91 bis 
180 Tage

181 bis 
360 Tage

Über 360 
Tage

31.12.2019 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Forderungen�aus�Lieferungen�
und�Leistungen�(brutto) 15.630 250 13.177 2.070 133

Risikovorsorge�(Stufe�2) –21 –13 –7 –1

Risikovorsorge�(Stufe�3) –250 –250

Forderungen�aus�Lieferungen�
und�Leistungen�(netto) 15.359 0 13.164 2.063 132 0 0

Entwicklungen der erwarteten Kreditverluste für 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 
in der folgenden Tabelle dargestellt:

Stand�am�31.01.2019
TEUR

Verbrauch
TEUR

Auflösung
TEUR

Zuführung
TEUR

Stand�am�31.12.2019
TEUR

297 34 0 13 –276
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Buchwert
Davon�wertbe-
richtigte�Forde-
rungen�(Stufe�3)

Davon�weder�
überfällig�noch�
wertberichtigt

Davon�nicht�wertberichtigt�und�in�den� 
folgenden�Zeitbändern�überfällig

Unter 90 
Tage

91 bis 
180 Tage

181 bis 
360 Tage

Über 360 
Tage

31.12.2018 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Forderungen�aus�Lieferungen�
und�Leistungen�(brutto) 13.979 269 9.355 4.267 68 6 14

Risikovorsorge�(Stufe�2) –28 –9 –18 –1 0 0

Risikovorsorge�(Stufe�3) –269 –269

Forderungen�aus�Lieferungen�
und�Leistungen�(netto) 13.682 0 9.346 4.249 67 6 14

Stand�am�31.12.2017
TEUR

Übergang�auf�IFRS�9
TEUR

Stand�am�01.01.2018
TEUR

Verbrauch
TEUR

Auflösung
TEUR

Zuführung
TEUR

Stand�am�31.12.2018
TEUR

2018 372 26 398 135 0 8 297

8. VERTRAGSVERMÖGENSWERTE UND 
 VERTRAGSSCHULDEN

Risikovorsorge für Vertragsvermögenswerte:

Buchwert
Davon�weder�überfällig�

noch�wertberichtigt
Davon�nicht�wertberichtigt�und�in�den� 

folgenden�Zeitbändern�überfällig

Unter 90 
Tage

91 bis 
180 Tage

181 bis 
360 Tage

Über 360 
Tage

31.12.2019 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Vertragsvermögenswerte�(brutto) 2.641 2.641 0 0 0 0

Risikovorsorge�(Stufe�2)� –1 –1 0 0 0 0

Vertragsvermögenswerte (netto) 2.640 2.640 0 0 0 0

Buchwert
Davon�weder�überfällig�

noch�wertberichtigt
Davon�nicht�wertberichtigt�und�in�den� 

folgenden�Zeitbändern�überfällig

Unter 90 
Tage

91 bis 
180 Tage

181 bis 
360 Tage

Über 360 
Tage

31.12.2018 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Vertragsvermögenswerte�(brutto) 2.069 2.069 0 0 0 0

Risikovorsorge�(Stufe�2)� –1 –1 0 0 0 0

Vertragsvermögenswerte (netto) 2.068 2.068 0 0 0 0



79

In Höhe von TEUR 1.551 (Vj. TEUR 1.441) wurden 
in der aktuellen Berichtsperiode Umsatzerlöse aus 
Verträgen mit Kunden realisiert, die zu Beginn der 
Periode in den Vertragsverbindlichkeiten enthalten 
waren. Den zum Ende der Berichtsperiode ganz 
oder teilweise nichterfüllten Leistungsverpflich-
tungen ist insgesamt ein Transaktionspreis von 
TEUR 3.389 (Vj. TEUR 3.048) zugeordnet. Die Rea-
lisierung dieses Transaktionspreises wird von Sof-
ting in Höhe von TEUR 2.743 (Vj. TEUR 2.635) in der 

Folgeperiode und in Höhe von TEUR 646 (Vj. TEUR 
413) in den darauffolgenden Perioden gerechnet. 
Bei den angegebenen Transaktionspreisen handelt 
es sich um Preise für kundenspezifische Software, 
Wartungsverträge und kundenspezifische Inge-
nieursleistungen. Für Leistungsverpflichtungen mit 
einer Laufzeit von maximal einem Jahr oder wenn 
mit festen Stundensätzen abgerechnet wird, wird 
in Einklang mit IFRS 15 auf die Angabe des Transak-
tionspreises verzichtet.

9. STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE AUS 
 ERTRAGSTEUERN

Die laufenden Ertragssteueransprüche betreffen 
Körperschaftsteuerforderungen in Höhe von TEUR 
1.864 (Vj. TEUR 1.651). Eine ausführliche Darstel-
lung der Konzernsteuern ist im Abschnitt D 9 dar-
gestellt.

31.12.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Zahlungsmittel�und�Zahlungsmitteläquivalente 14.917 9.682

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
beinhalten Barmittel sowie Guthaben bei Kreditin-
stituten und werden mit dem Nennwert zum Bi-
lanzstichtag bewertet. Die Guthaben bei Kreditin-
stituten setzen sich aus Festgeldern und aus Gel-
dern auf Kontokorrentkonten zusammen, diese 
Festgelder sind innerhalb von 3 Monaten liquidier-

bar. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-
lente werden nicht wesentlich von ausländischen 
Währungen beeinflusst. Eine Überprüfung des Ra-
tings der Banken hat keine zusätzlichen Risiken für 
den Zahlungsmittelbestand ergeben. Das maxima-
le Ausfallrisiko entspricht den Buchwerten. 

10. ZAHLUNGSMITTEL UND 
 ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
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12. EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital
Das voll eingezahlte Grundkapital beträgt zum Bi-
lanzstichtag 9.105.381 EUR (Vj. 9.105.381 EUR) 
und ist eingeteilt in 9.105.381 (Vj. 9.105.381) In-
haber-Stückaktien mit rechnerischem Nennbetrag 
von 1 EUR. Im Geschäftsjahr waren durchschnitt-
lich 9.105.381 (Vj. 8.771.682) Aktien im Umlauf. 
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. 
Mai 2015 (Genehmigtes Kapital 2015) erteilten Er-
mächtigung, erfolgte die Finanzierung des Kauf-
preises der GlobalmatiX AG in Aktien der Softing 
AG, im Gesamtwert des Ausgabebetrages von 13,7 
Mio. EUR. Der Vorstand der Softing AG beschloss 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 16. März 
2018, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 
7.655.381 gegen Sacheinlagen um EUR 1.450.000 
auf EUR 9.105.381 durch Ausgabe von 1.450.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
zum Ausgabebetrag von 9,43 EUR (nicht der maß-
gebliche Wert nach IFRS, da hier auf den Fair Value 
zum Ausgabetag abgestellt wird) zu erhöhen. Zur 
Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien wur-
de Herr Alois Widmann, Vaduz, Fürstentum Liech-
tenstein, zugelassen. Herr Widmann bringt sei-
ne sämtlichen Aktien an der GlobalmatiX Aktien-
gesellschaft mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, in die 
Gesellschaft ein. Die Gesellschaft und Herr Wid-
mann haben am 16. März 2018 den entsprechen-
den Einbringungsvertrag geschlossen.

31.12.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Forderungen�an�Mitarbeiter 1 7

USt�Forderungen 51

Aktive�Rechnungsabgrenzung/Vorauszahlungen 603 517

Geleistete�Anzahlungen 56 22

Übrige�nicht�finanzielle�Vermögenswerte 119 86

Sonstige�finanzielle�Vermögenswerte 25 71

855 703

11. KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Das Stimmrecht der Aktionäre unterliegt weder 
durch Gesetz noch durch die Satzung der Gesell-
schaft Beschränkungen. Die Stimmrechte sind 
nicht auf eine bestimmte Anzahl von Aktien oder 
eine bestimmte Stimmenzahl begrenzt.

Für weitere Angaben verweisen wir auf die Anga-
ben nach § 315 Abs. 4 HGB im Lagebericht.

Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 8. Mai 2023 das Grundkapital 
der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu 
insgesamt 4.552.690,00 EUR durch Ausgabe von 
bis zu 4.552.690 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage 
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018). Der Vor-
stand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Ak-
tionäre auszuschließen:

• soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge 
auszugleichen;

• wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwe-
cke des Erwerbs von Unternehmen oder von Be-
teiligungen an Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von 
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben 
werden;
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• wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 
10 % des Grundkapitals nicht übersteigt und der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-
preis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Er-
mächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des 
Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichti-
gen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend dem Umfang der Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapi-
tal jeweils anzupassen.

Das genehmigte Kapital beträgt zum 31. Dezember 
2019 4.552.690 EUR (Vj. 4.552.690 EUR).

Die Ermittlung des ausschüttungsfähigen Bilanzge-
winns bestimmt sich nach dem Bilanzgewinn der 
Softing AG gemäß deutschem Handelsrecht.

Bedingtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates, das Grundkapital um bis zu 
4.552.690,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 
4.552.690 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien bedingt zu erhöhen (Bedingtes Kapi-
tal 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Optionsrechten bzw. Options-
pflichten nach Maßgabe der Optionsbedingun-
gen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Op-
tionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. 
Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandel-
anleihebedingungen an die Inhaber von Wandel-
schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermäch-
tigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
9. Mai 2018 bis zum 8. Mai 2023 von der Gesell-
schaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der neu-
en Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vor-
stehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 
jeweils zum bestimmenden Options- bzw. Wand-
lungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur 

im Falle der Begebung der Options- bzw. Wandel-
schuldverschreibungen und nur insoweit durchzu-
führen, wie die Inhaber der Optionsscheine bzw. 
der Wandelschuldverschreibungen von ihren Op-
tions- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen 
bzw. zur Wandlung bzw. Optionsausübung ver-
pflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung 
zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen und das 
bedingte Kapital nach Maßgabe der Options- bzw. 
Wandelanleihebedingungen benötigt wird. Die 
aufgrund der Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- 
bzw. Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Von 
dieser Ermächtigung wurde bisher kein Gebrauch 
gemacht.

Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage enthält die Aufgelder aus der 
Ausgabe von Aktien abzüglich Transaktionskos-
ten. Aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in 
2018 ergab sich ein Aufgeld von TEUR 11.977 ab-
züglich mit dem Eigenkapital verrechneter Transak-
tionskosten von TEUR 80.

Gewinnrücklage
Die Gewinnrücklagen enthalten die in der Vergan-
genheit erzielten Ergebnisse der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen, soweit 
sie nicht ausgeschüttet wurden. Im Geschäftsjahr 
2019 wurde für das Jahr 2018 eine Dividende von 
0,13 EUR je Aktie (Vj. 0,13 EUR) ausgeschüttet. 
Für das Geschäftsjahr 2019 schlägt der Vorstand 
eine Dividende von 0,04 EUR je Aktie vor. Dies ent-
spricht einer Gesamtdividende von TEUR 364.

Bestandteil der Gewinnrücklagen sind auch die 
Differenzen aus der erfolgsneutralen Währungs-
umrechnung und deren latente Steuern von Ab-
schlüssen ausländischer Tochterunternehmen, die 
erfolgsneutralen Marktwertänderungen von Fi-
nanzinstrumenten sowie die erfolgsneutral erfass-
ten Neubewertungen aus Pensionszusagen und 
deren latente Steuereffekte.
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13. PENSIONEN

Der Ausweis betrifft die den drei ehemaligen Vor-
ständen sowie einem aktiven Vorstand gewährten 
und teilweise rückgedeckten, leistungsorientierten 
Pensionszusagen, die die Gewährung von lebens-
langen Alters- und Witwenrenten sowie Voll- und 
Halbwaisenrenten vorsehen. Dabei besteht ne-
ben einer Festbetragszusage zusätzlich eine varia-
ble Zusage. Die Höhe der Leistungen ist individuell 
festgelegt. Die Verpflichtungen aus den Pensions-
plänen werden jährlich von unabhängigen Gut-
achtern nach dem Anwartschafts-Barwertverfah-
ren (Projected-Unit-Credit-Methode) bewertet. 
Der Aktivwert der Rückdeckungsversicherungen in 
Höhe von TEUR 3.210 (Vj. TEUR 3.099) wurde mit 
der Pensionsrückstellung saldiert. Versicherungs-

mathematische Neubewertungen werden nach 
IAS 19.120 erfolgsneutral mit den Gewinnrückla-
gen verrechnet. Die darin erfassten kumulierten 
Gewinne und Verluste betrugen zum 31. Dezem-
ber 2019 TEUR –2.012 (Vj. TEUR –1.307).

Die Renten aus variablen Zusagen erhöhen oder 
vermindern sich um die Veränderung des Ver-
braucherindexes für Deutschland (Grundlage 
2015 = 100). Dieser ist im Jahresdurchschnitt von 
2018 auf 2019 von 103,8 auf 105,3 Punkte gestie-
gen.

Die bei der Berechnung zugrunde gelegten versi-
cherungsmathematischen Annahmen sind in der 
folgenden Tabelle zusammengefasst:

Das sonstige Ergebnis ist in der Konzern-Gesamter-
gebnisrechnung ausgewiesen.

Nicht beherrschende Anteile
Die nicht beherrschenden Anteile in Höhe von 
TEUR 269 (Vj. TEUR 145) betreffen andere Gesell-
schafter in Österreich und China.

Eigene Anteile
2019 wurden keine Geschäfte mit eigenen Aktien 
getätigt.

Zum Bilanzstichtag hatte die Softing AG keine eige-
nen Aktien im Besitz. 

Die Veränderungen des Konzerneigenkapitals, in-
klusive der Veränderungen aus Unternehmenser-
werben, sind in der „Konzern-Eigenkapitalverände-
rungsrechnung“ 2019/2018 dargestellt.

Berechnungsgrundlagen
31.12.2019 

%
31.12.2018 

%

Rechnungszins 0,9 1,8

Gehaltstrend 0,0 0,0

Rentenanpassung� 1,1 1,1

Fluktuationswahrscheinlichkeit 0,0 0,0

Biometrische Rechnungsgrundlage Richttafeln 2018 G / Prof. Dr. Heubeck
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Entwicklung�der�Verpflichtung
2019 
TEUR

2018 
TEUR

DBO�Stichtag�1.�Januar 5.239 5.174

Dienstzeitaufwand 143 145

Zinsaufwand 93 81

Pensionsleistungen�an�Pensionäre –174 –174

Erwartete DBO zum Stichtag 31. Dezember 5.301 5.227

Neubewertungen,�davon 994 12

�����Effekte�aus�der�Anpassung�des�Rechnungszinses 880 0

�����Effekte�aus�der�Änderung�der�Trendannahmen 116 0

�����Effekte�aus�erfahrungsbedingten�Anpassungen –2 12

Tatsächliche DBO zum Stichtag 31. Dezember 6.294 5.239

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflich-
tung beträgt 17 Jahre (Vj. 16,2 Jahre).

Ermittlung�des�Jahresertrags�und�Jahresaufwands
2019 
TEUR

2018 
TEUR

Zinsertrag 56 48

Zinsaufwand –93 –81

Dienstzeitaufwand� –143 –145

Jahresaufwand –180 –178

Entwicklung�des�Planvermögens
2019 
TEUR

2018 
TEUR

Stand�Planvermögen�1.�Januar 3.099 2.992

Auszahlung�aus�Planvermögen� –93 –92

Einzahlung�in�Planvermögen�des�Arbeitgebers 107 107

Zinsertrag�aus�Planvermögen� 56 48

Anpassung�des�Planvermögens 40 44

Planvermögen zum Stichtag 31. Dezember 3.210 3.099

Zur Absicherung eines Teils der Verpflichtungen 
aus Pensionen werden ausschließlich Rückde-
ckungsversicherungen abgeschlossen, die nicht 
an einem aktiven Markt notiert sind. Diese haben 

jeweils einen direkten Bezug zur zugrundeliegen-
den Pensionszusage. Die voraussichtlichen Beiträ-
ge zum Planvermögen betragen im Jahr 2020 TEUR 
107 (Vj. TEUR 107).

Überleitungsrechnung�zum�Bilanzausweis
31.12.2019 

TEUR
31.12.2018 

TEUR

Barwert�der�leistungsorientierten�Verpflichtungen�(DBO) 6.294 5.239

Zeitwert�des�externen�Planvermögens� 3.210 3.099

Rückstellung 3.085 2.140
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Entwicklung�der�Rückstellung
2019 
TEUR

2018 
TEUR

Stand�Rückstellung�1.�Januar 2.140 2.181

Dienstzeitaufwand 143 145

Netto-Zinsaufwand/-ertrag 37 33

Neubewertungen 954 32

Auszahlungen –82 –81

Einzahlung�in�Planvermögen –107 –107

Rückstellung 31. Dezember 3.085 2.140

Die Sensitivität der Gesamtpensionsverpflichtung 
auf Änderungen in den gewichteten Hauptannah-
men beträgt:

Auswirkung�auf�die�Verpflichtung

Veränderung� 
Annahme�–�

Veränderung� 
Annahme�+

Relative�Auswirkung�einer�Zinsänderung�auf�DBO�2019
0,25 % 0,25 %

4,5 % –4,2 %

Relative�Auswirkung�einer�Zinsänderung�auf�DBO�2018
0,25 % 0,25 %

4,1 % –3,9 %

Auswirkung�auf�die�Verpflichtung

Veränderung� 
Annahme�–�

Veränderung� 
Annahme�+

Relative�Auswirkung�einer�Änderung�des�Rententrends�auf�DBO�2019
0,25 % 0,25 %

–1,2 % 1,2 %

Relative�Auswirkung�einer�Änderung�des�Rententrends�auf�DBO�2018
0,25 % 0,25 %

–1,4 % 1,4 %

Auf eine Darstellung der Sensitivität bezogen auf 
die Lebenserwartung wurde verzichtet, da sich der 
Kreis der maßgeblichen Personen lediglich auf drei 
ehemalige Berechtigte und einen aktiven Berech-
tigten bezieht.

Die Sensitivitäten wurden ermittelt mit der Verän-
derung eines Parameters und der Beibehaltung al-
ler anderen Parameter.

Für das Geschäftsjahr 2020 werden Rentenzahlun-
gen in Höhe von TEUR 172 (Vj. TEUR 173) erwartet. 
Die Beiträge zum Plan werden mit TEUR 107 (Vj. 
TEUR 107) und Zinserträge von TEUR 29 (Vj. TEUR 
56) erwartet.
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14. LANGFRISTIGE FINANZSCHULDEN UND 
 SONSTIGE LANGFRISTIGE SCHULDEN

Im Jahr 2019 wurden die langfristigen Finanzschul-
den neu mit den Hausbanken verhandelt, die lang-
fristigen Altschulden aus der Kaufpreisfinanzierung 
der OLDI Online Development Inc. in Höhe von 
TEUR 1.740 wurden komplett getilgt und Darle-
hen in Höhe von TEUR 14.000 neu aufgenommen, 
diese Darlehen wurden für 2 Jahre tilgungsfrei ge-
stellt, die Rückzahlung erfolgt danach innerhalb 
von 5 Jahren linear/quartalsweise. Die Softing AG 
hat sich im Zuge der Darlehensgewährung zur Ein-
haltung von Financial Covenants (Verpflichtung zur 
Einhaltung von Finanzkennzahlen) verpflichtet. Die 
Financial Covenants sind bezogen auf die Einhal-
tung einer bestimmten Eigenkapitalquote und ei-
nes maximalen Verschuldungsgrades bezogen auf 
den Konzern. Im Geschäftsjahr hat die Softing AG 
das Kriterium der Eigenkapitalquote und des maxi-
malen Verschuldungsgrad problemlos erfüllt.

Mit Erstanwendung des IFRS 16 zum 1. Januar 2019 
wurden zusätzliche Verbindlichkeiten aus Leasing-
verhältnissen i.H.v. TEUR 4.695 in den sonstigen 
langfristigen und kurzfristigen Schulden erfasst. 
Die Verbindlichkeiten aus Leasing >1 Jahr beliefen 
sich zu diesem Zeitpunkt auf TEUR 3.379 und die 
Leasingverbindlichkeiten <1 Jahr auf TEUR 1.316. 
Zum Bilanzstichtag beträgt der Buchwert der Ver-
bindlichkeiten aus Leasing TEUR 3.502. Hiervon 
werden TEUR 2.228 langfristig und TEUR 1.275 als 
kurzfristig ausgewiesen werden.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden sonstige finanziel-
le Schulden aus Leasingverhältnissen in Höhe von 
TEUR 1.554 getilgt sowie TEUR 163 an Zinsen für 
Leasing gezahlt. Der gesamte Zahlungsmittelab-
fluss aus Leasingverträgen inkl. variabler Leasing-
zahlungen und Zahlungen im Zusammenhang mit 
kurzfristigen Leasingverhältnissen, sowie Leasing-
verhältnissen, denen ein Vermögenswert von ge-

ringem Wert zugrunde liegt, betrug im Geschäfts-
jahr 2019 TEUR 1.721. Zum Bilanzstichtag erge-
ben sich künftige Mittelabflüsse in Höhe von TEUR 
3.776.

Mögliche zukünftige Mittelabflüsse in Höhe von 
TEUR 1.639 wurden nicht in die Leasingverbind-
lichkeit einbezogen, da es nicht hinreichend sicher 
ist, dass die Leasingverträge verlängert (oder nicht 
gekündigt) werden. Zahlungsabflüsse aus Leasing-
verhältnissen, die der Softing-Konzern als Leasing-
nehmer zum Bilanzstichtag eingegangen ist, die 
aber noch nicht begonnen haben, ergeben sich 
zum 31. Dezember 2019 nicht. 

Zum 31. Dezember 2019 war der Konzern zu kurz-
fristigen Leasingverträgen verpflichtet, für die das 
entsprechende Erleichterungswahlrecht in An-
spruch genommen wurde. Die Gesamtverpflich-
tung zu diesem Zeitpunkt entspricht annähernd 
dem Aufwand des Geschäftsjahres.

Die Nutzungsrechte an Leasinggegenständen sind 
mit Buchwerten in Höhe von TEUR 3.438 in der Po-
sition Sachanlagen aktiviert.

Die Tilgungsmodalitäten für die Leasingverbind-
lichkeiten, die überwiegend aus Immobilien Lea-
singverträgen und KFZ-Leasingverträgen resultie-
ren, werden monatlich ratierlich bis zum Ende der 
jeweiligen Laufzeit getilgt.

Im Geschäftsjahr beträgt der Aufwand für kurzfris-
tige Leasingverhältnisse TEUR 3 und der Aufwand 
für Leasingverhältnisse über einen Vermögens-
wert von geringem Wert beträgt TEUR 1. 

Der Aufwand für nicht in die Bewertung der Lea-
singverbindlichkeiten einbezogene variable Lea-
singzahlungen beträgt im Geschäftsjahr TEUR 0.
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Stand�am�01.01.2019 
TEUR

Verbrauch 
TEUR

Auflösung 
TEUR

Zuführung 
TEUR

Stand�am�31.12.2019 
TEUR

Gewährleistung 109 103 0 87 93

Sonstige 66 45 21 8 8

Gesamt 175 148 21 94 101

Es handelt sich ausschließlich um kurzfristige Rück-
stellungen mit einer geschätzten Fälligkeit inner-
halb eines Jahres.

17. SCHULDEN AUS ERTRAGSTEUERN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Verbind-
lichkeiten für zu erwartende Steuerzahlungen in 
Höhe von TEUR 1.255 (Vj. TEUR 1.407) bilanziert. 

Eine ausführliche Darstellung der Konzernsteuern 
ist im Abschnitt D9 dargestellt.

16. RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle üb-
rigen ungewissen Verpflichtungen und Risiken 
des Softing-Konzerns gegenüber Dritten gebildet. 
Voraussetzung für den Ansatz ist, dass eine Inan-
spruchnahme wahrscheinlich und die Höhe der 

Verpflichtung zuverlässig schätzbar ist. Die ange-
setzten Beträge stellen die bestmögliche Schät-
zung der Ausgaben dar, die zur Erfüllung der ge-
genwärtigen Verpflichtung zum Bilanzstichtag er-
forderlich sind.

15. SCHULDEN AUS LIEFERUNGEN 
 UND LEISTUNGEN

Schulden aus Lieferungen und Leistungen von 
TEUR 6.476 (Vj. TEUR 6.086) betreffen ausschließ-
lich kurzfristige Schulden gegenüber fremden Drit-

ten für Warenlieferungen und Dienstleistungen. 
Alle Schulden aus Lieferungen und Leistungen sind 
innerhalb eines Jahres fällig.
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18. KURZFRISTIGE FINANZSCHULDEN

Die kurzfristigen Finanzschulden betragen TEUR 
1.581, hierbei handelt es sich im Geschäftsjahr um 
die Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien. 

Der zum 31. Dezember 2018 bestehende kurzfris-
tige Betrag der Finanzschulden i.H.v. TEUR 6.215 
setzte sich aus dem kurzfristigen Anteil des Dar-
lehen zur Kaufpreisfinanzierung der OLDI Online 

Development Inc. (TEUR 2.722), des kurzfristigen 
Anteils eines Darlehens von einen ehemaligen Ge-
sellschafter (TEUR 354) sowie in Höhe des Restbe-
trages (TEUR 3.139) aus der kurzfristigen Nutzung 
von Kontokorrentlinien zusammen. Das Darlehen 
zur Kaufpreisfinanzierung sowie das Darlehen von 
einem ehemaligen Gesellschafter und ein Teil der 
Kontokorrentlinien wurden im Jahr 2019 getilgt.

19. SONSTIGE KURZFRISTIGE FINANZIELLE 
 SCHULDEN

31.12.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Lohn-�und�Gehaltsverbindlichkeiten� 4.660 4.285

Zuzahlungsverpflichtung�in�die�Kapitalrücklage�für�die�erworbene�Beteiligung 1.495 0

Leasingverbindlichkeiten�<�1�Jahr 1.275 0

Übrige 262 237

7.691 4.522

20. KURZFRISTIGE NICHT FINANZIELLE 
 SCHULDEN

31.12.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Verbindlichkeiten�im�Rahmen�der�sozialen�Sicherheit 515 468

Sonstige�Steuerverbindlichkeiten�(Umsatz-�und�Lohnsteuer) 1.273 884

Übrige 149 197

1.937 1.549
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D. ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNGEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG

1. UMSATZERLÖSE

Aufgliederung�der�Umsatzerlöse�nach�geographischen�Gesichtspunkten:
2019
TEUR

2018 
TEUR

Inland 31.035 28.897

USA 34.090 32.258

Restliches�Ausland 25.943 22.735

91.068 83.890

Aufgliederung�der�Umsatzerlöse�nach�Produkten�und�Dienstleistungen:
2019
TEUR

2018
TEUR

Produkte 82.742 75.813

Dienstleistungen 8.326 8.077

91.068 83.890

Die Umsatzerlöse enthalten eine Veränderung von 
TEUR +152 aus kundenspezifischen Fertigungs-
aufträgen, die unter Zugrundelegung der cost-to-
cost-Methode, zeitraumbezogen realisiert wurden. 
Hierbei schätzt der Konzern den Anteil der bis zum 
Bilanzstichtag bereits erbrachten Dienstleistungen 
am Gesamtumfang der zu erbringenden Dienst-
leistungen. 

Die Auftragserlöse aus Fertigungsaufträgen betru-
gen TEUR 5.371 (Vorjahr TEUR 4.821).

2019 überschritt ein Kunde mit 15 % die Umsatz-
schwelle von 10 % mit einem Betrag von TEUR 
13.342, anteilig zu den Konzernumsatzerlösen im 
Segment Industrial. 2018 überschritten keine Kun-
den die Umsatzschwelle von 10 %, anteilig zu den 
Konzernumsatzerlösen. 

Zu den Angaben nach Geschäftssegmenten ver-
weisen wir auf die Segmentberichterstattung (sie-
he Kapitel E1).

Aufgliederung�der�Umsatzerlöse�nach�Zeitpunkt�bzw.�Zeitraum:
2019
TEUR

2018
TEUR

Zeitpunkt 82.742 75.813

Davon�Produkte: 82.742 75.813

Davon�Dienstleistungen: 0 0

Zeitraum 8.326 8.077

Davon�Produkte: 0 0

Davon�Dienstleistungen: 8.326 8.077

91.068 83.890

2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Die anderen aktivierten Eigenleistungen betreffen 
die Kosten/Investitionen für die Entwicklung neu-
er Softwareprodukte. Es handelt sich zum größten 

Teil um Personalkosten der Entwicklungsabteilun-
gen und damit einhergehender Kosten.
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3. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die�sonstigen�betrieblichen�Erträge�setzen�sich�wie�folgt�zusammen:
2019
TEUR

2018
TEUR

Erträge�aus�Kursdifferenzen 445 893

Erlöse�aus�Herabsetzung�von�Wertberichtigungen 4 3

Versicherungsentschädigung 18 9

Erträge�aus�abgeschriebenen�Forderungen 2 16

Weiterberechnete�Kosten 29 165

Übrige�Erträge 257 357

755 1.443

4. MATERIALAUFWAND

2019
TEUR

2018 
TEUR

Wareneinkauf�Produkte�und�Bauteile 37.842 35.527

Fremdleistungen 1.469 943

39.311 36.471

5. PERSONALAUFWAND 

2019
TEUR

2018
TEUR

Laufende�Gehälter 27.456 26.699

Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�die�Altersversorgung 4.452 4.343

Erfolgsbeteiligungen,�Tantiemen 3.202 2.227

Kraftfahrzeug-Überlassung�Arbeitnehmer –4 4

Sonstige�Aushilfslöhne 334 167

35.441 33.440

Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutsch-
land wird als beitragsorientierter Versorgungsplan 
angesehen. 

Der für die gesetzliche Rentenversicherung erfass-
te Aufwand beträgt TEUR 1.434 (Vj. TEUR 1.410). 
Der Dienstzeitaufwand für die Pensionsrückstel-
lungen beträgt TEUR 143 (Vj. TEUR 145).
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6. ABSCHREIBUNG UND WERTMINDERUNG 
 AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE,
 SACHANLAGEN UND NUTZUNGSRECHTE

Die Abschreibungen und Wertminderungen sind 
im Anlagenspiegel (Anlage zum Konzernanhang) 
aufgegliedert. 2019 wurden weder Zuschreibungen 
noch außerplanmäßige Wertminderungen vorge-

nommen. Der Anstieg der Abschreibungen im Ver-
gleich zum Vorjahr ist zu einem großen Teil auf die 
Erstanwendung von IFRS 16 zurückzuführen.

7. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die�sonstigen�betrieblichen�Aufwendungen�gliedern�sich�wie�folgt:
2019
TEUR

2018
TEUR

Personalbezogene�Kosten 304 211

Infrastrukturkosten 1.899 3.020

Vertriebskosten 3.532 3.424

Beratungskosten 1.286 1.499

Fremdleistungen 953 612

Kapitalmarktkosten 375 402

Beiträge�und�Gebühren 132 113

Betriebskosten 455 462

Kursdifferenzen 592 416

Sonstiger�Aufwand�der�Produktentwicklung 562 356

Sonstige�Kosten 383 314

10.474 10.829

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (In-
frastrukturkosten) sind im Vorjahr Miet- und Lea-
singaufwendungen für Gebäude und Pkw in Höhe 

von TEUR 1.586 enthalten. Die deutliche Reduzie-
rung dieser Kosten ist auf die Erstanwendung des 
IFRS 16 in der Berichtsperiode zurückzuführen.
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8. ZINSERTRÄGE/ZINSAUFWENDUNGEN

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendun-
gen, Zinserträgen und übrigen Finanzerträge/Fi-
nanzaufwendungen zusammen.

Die�gesamten�Zinsaufwendungen�setzen�sich�folgendermaßen�zusammen:
2019
TEUR

2018
TEUR

Übrige�Zinsaufwendungen

Zinsen�aus�der�Aufzinsung�Pensionsrückstellungen 93 81

Darlehenszinsen 171 123

Sonstige�Zinsen 9 27

Summe�übrige�Zinsaufwendungen 273 231

Zinsen�aus�der�Leasingbilanzierung�IFRS�16 163 0

436 231

Die�Zinserträge�setzen�sich�wie�folgt�zusammen:�
2019 
TEUR

2018
TEUR

Zinserträge�aus�Pensionsrückstellungen 56 48

Sonstige�Zinsen 1 22

57 70

Bei den übrigen Finanzerträgen/Finanzaufwen-
dungen TEUR 322 (Vj. TEUR 689) handelt es sich 
um Währungsschwankungen eines USD Darlehens 

an die amerikanische Holdinggesellschaft, das mit 
 einer laufenden Rückzahlungsvereinbarung unter-
legt ist.

9. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Der�Ertragsteueraufwand�setzt�sich�wie�folgt�zusammen:
2019
TEUR

2018 
TEUR

Latente�Steuern�auf�temporäre�Differenzen –660 –534

Latente�Steuern�auf�steuerliche�Verlustvorträge –559 192

Summe�latenter�Steueraufwand –1.219 –342

Laufender�Steueraufwand/Steuerertrag�Geschäftsjahr –102 –747

Laufender�Steueraufwand/Steuerertrag�aus�Vorjahren 4 –188

Summe�laufender�Steueraufwand/Steuerertrag –98 –935

–1.317 –1.277

Effektiver�Steuersatz 31,02 % 27,72 %

Der Anstieg des effektiven Steuersatzes ist insbe-
sondere auf die Bildung aktiver latenter Steuern 
auf Verluste in Liechtenstein zu einem Steuersatz 

von 12,50 % zurückzuführen im Vergleich zum Kon-
zernsteuersatz von 28,08 %.
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2019
%

2018
%

Körperschaftsteuer�einschließlich�Solidaritätszuschlag� 15,83 15,83

Gewerbesteuersatz� 12,25 12,25

28,08 28,08

Die aktiven latenten Steuern auf in- und ausländi-
sche steuerliche Verlustvorträge wurden gebildet, 
da der Konzern aufgrund positiver steuerlicher Pla-
nungsrechnungen sowie zum Bilanzstichtag positi-

ver Marktaussichten die Verlustvorträge in der be-
messenen Höhe als werthaltig eingeschätzt.

Die steuerlichen Verlustvorträge der Einzelgesell-
schaften teilen sich wie folgt auf:

Von den insgesamt vorhandenen steuerlichen Ver-
lustvorträgen in Höhe von TEUR 8.800 (Vj. TEUR 
10.553) wurden auf TEUR 8.573 (Vj. TEUR 10.295) 
aktive latente Steuern und auf TEUR 227 (Vj. TEUR 
258) keine aktiven latenten Steuern angesetzt. 

Der tatsächliche Ertragsteueraufwand entwickelt 
sich aus dem erwarteten Ertragsteueraufwand wie 
folgt, wobei wie im Vorjahr für den Konzern der 
Steuersatz der Softing AG als Gesellschaft mit dem 
wesentlichen Geschäftsanteil verwendet wird.

2019
TEUR

2018
TEUR

Ergebnis�vor�Steuern 4.246 4.609

Erwarteter�Steueraufwand�(28,08 %) 1.192 1.294

Steuerliche�Hinzu-�und�Abrechnungen 22 –176

Abweichende�Steuersätze� 234 19

Latente�Steuern,�temporäre�Differenzen,�Verlustvorträge –126 –35

Steuern�Vorjahre 6 173

Sonstiges –11 2

Ausgewiesener laufender Steueraufwand lt. Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1.317 1.277

31.12.2019
TEUR

31.12.2018
TEUR

Nutzbar�bis

Softing�AG�(GewSt) 3.446 4.828 Unbefristet

Softing�AG�(KöSt) 2.625 3.917 Unbefristet

Softing�Singapore� 689 2.695 Unbefristet

Softing�North�America�Holding�(Federal/State) 673 0 Unbefristet

GlobalmatiX�AG 1.140 326 Unbefristet

Buxbaum�Automation�GmbH� 227 258 Unbefristet

Latente Steuern werden gebildet auf temporäre 
Differenzen zwischen den bilanziellen und steuer-
lichen Ansätzen und auf die sich aus der konzern-
einheitlichen Bewertung und Konsolidierung erge-

benden Unterschiedsbeträge. Die Ermittlung der 
latenten Steuern erfolgt mit den jeweiligen landes-
spezifischen Steuersätzen. Der dabei zugrunde ge-
legte unveränderte Steuersatz für das Inland be-
stimmt sich wie folgt:
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Der Bestand an aktiven und passiven latenten 
Steuern ist folgenden Posten zuzuordnen:

2019
TEUR

2018
TEUR

Aktivisch Passivisch Aktivisch Passivisch

Immaterielle�Vermögenswerte 110 6.471 97 6.055

Pensionsrückstellung 910 643

(Davon�direkt�im�Eigenkapital�erfasst) (785) (506)

Währungsumrechnung�(Direkt�im�Eigenkapital�erfasst) 918 829

Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen 84 295 110 14

Vertragsvermögenswerte/Vertragsverbindlichkeiten 0 0 0 183

Sonstige�Rückstellungen –24 105

Umlaufvermögen 5 9

Passive�Rechnungsabgrenzungsposten 87 0

Künftige�Steuervorteile�aus�Verlustvorträgen 1.139 1.655

Saldierung –1.524 –1.524 –1.854 –1.854

Bruttobetrag/Bilanzansatz 787 6.160 765 5.227
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E. SONSTIGE ANGABEN

1. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Ziel der Segmentberichterstattung ist es, Informa-
tionen über die wesentlichen Geschäftsbereiche 
des Konzerns zur Verfügung zu stellen. Die Seg-
mentierung folgt dabei den Hauptproduktgrup-
pen und Anwendungsfällen. Die Aktivitäten des 
Konzerns werden entsprechend den Vorschriften 
des IFRS 8 gemäß dem Management-Approach 

segmentiert. Die Segmentierung erfolgt auf Basis 
der internen Berichts- und Organisationsstruktur 
und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiken 
und Ertragsstrukturen der einzelnen Geschäftsfel-
der. Die Aufgliederung nach Geschäftsbereichen 
ist entsprechend IFRS 8 in der folgenden Übersicht 
dargestellt.

Aufgliederung�nach�
Segmenten

Industrial Automotive IT�Networks
Holding,�sonstige�
Konsolidierung

Gesamt

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

Außenumsatzerlöse 58.268 52.793 22.001 18.200 10.799 12.897 91.068 83.890

Abschreibungen 2.870 2.109 3.116 2.042 932 452 902 334 7.820 4.937

Segmentergebnis� 
(operatives�EBIT)

4.191 4.242 109 –1.117 –220 407 4.080 3.532

Segmentergebnis�(EBIT) 4.403 3.210 417 633 –517 238 4.303 4.081

Segmentvermögen 47.701 45.537 39.836 35.634 14.177 12.071 15.083 6.582 116.796 99.824

�����davon�IFRS�16 1.549 731 344 814 3.438

Segmentschulden 13.368 9.941 11.042 7.996 2.258 2.005 20.524 11.482 47.192 31.424

�����davon�IFRS�16 1.589 744 349 820 3.502

Investitionen 2.770 1.084 5.657 20.529 1.804 1.215 267 347 10.498 23.176

Die Spalte „Holding, sonstige Konsolidierung“ um-
fasst die Geschäftstätigkeit der zentralen Einhei-
ten der Softing AG. Deren Kosten werden komplett 
verursachungsgerecht auf die operativen Segmen-
te belastet. Dies beinhaltet auch eine asymmetri-
sche Verteilung der Abschreibungen auf das lang-
fristige Vermögen der Holding. Aufgrund unter-
schiedlicher Technologien und Kundengruppen 
bestehen innerhalb der Segmente keine nennens-
werten Umsatzerlöse.

Zentrale Größen für die Beurteilung und die Steu-
erung der Ertragslage eines Segments sind das Er-
gebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und das da-
von abgeleiteten operativen EBIT TEUR 4.133 (Vj. 
TEUR 3.532). Letzteres entspricht dem in der Kon-
zerngewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiese-
nen EBIT bereinigt um aktivierte Entwicklungsleis-
tungen von TEUR 5.511 (Vj. TEUR 4.425) und deren 
Abschreibungen von TEUR 3.328 (Vj. TEUR 2.105) 
sowie Abschreibungen aus der Kaufpreisverteilung 

Zeitbezug�der�Umsatz- 
erlöse�aus�Verträgen� 
mit�Kunden

Industrial Automotive IT�Networks
Holding,�sonstige�
Konsolidierung

Gesamt

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

Zeitraum 55.388 50.268 16.555 12.648 10.735 12.897 0 0 82.678 75.813

Zeitpunkt 2.880 2.525 5.446 5.552 64 0 0 0 8.390 8.077

Gesamt 58.268 52.793 22.001 18.200 10.799 12.897 0 0 91.068 83.890
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2. GLIEDERUNG DER PRODUKTE NACH 
 SEGMENTEN

Industrial Automation
Produkte und Dienstleistungen zur Integration 
von Kommunikationsfunktionen in Automatisie-
rungssysteme und -geräte, speziell für Standards 
wie PROFIBUS, PROFINET, EthernetIP, EtherCAT, 
 Powerlink, Modbus, CAN, CANopen, DeviceNet, 
FOUNDATION Fieldbus, (Wireless) HART.

Interface-Karten, Integrationsmodule, Chip-Lösun-
gen und Kommunikationssoftware (Stacks) zur Re-
alisierung von Busanschaltungen in Systemen und 
Geräten der Prozess- und Fertigungsautomatisie-
rung;

Gateways zur Anbindung von Feldbussen an Ether-
net-basierte Kommunikationssysteme und an un-
ternehmensweite Planungs- und Verwaltungssys-
teme;

Werkzeuge zur Netzkonfiguration sowie Toolkits 
zur Integration von Konfigurationsfunktionen in 
die Engineering-Systeme der Automatisierungs-
hersteller;

Werkzeuge und Geräte zur Signal- und Protokoll-
analyse industrieller Kommunikationsnetze;

OPC-Server, OPC-Middleware und Entwicklungs-
werkzeuge für OPC-Clients und -Server (Toolkits);

Aufgliederung�nach�geographischen�
Segmenten

Umsätze Anlagevermögen
Zugänge� 

Anlagevermögen

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

2019
TEUR

2018
TEUR

Deutschland 31.035 28.897 31.246 25.819 8.334 6.390

USA 34.091 32.258 20.853 20.141 311 112

Restliches�Ausland 25.942 22.735 17.765 16.254 1.853 16.674

Gesamt 91.068 83.890 69.864 62.215 10.498 23.176

Die regionale Zuordnung der Umsatzerlöse erfolgt 
nach Kundenadresse.

Es werden für die Segmentinformationen die glei-
chen Rechnungslegungsvorschriften wie für den 
Konzernabschluss angewendet. Die Segmente 
werden anhand der operativen Ergebnisse beur-
teilt, dabei bleiben Finanzierung und Steuereffek-

von TEUR 2.034 (Vj. TEUR 1.769). Mit Ausnahme 
der Abschreibungen werden weitere Ertrags- und 
Aufwandsposten aufgrund ihrer untergeordneten 
Bedeutung für den Konzern von der verantwortli-

chen Unternehmensinstanz nicht regelmäßig auf 
Segmentebene überprüft und daher nicht nach 
Segmenten dargestellt.

te unberücksichtigt. Für eine Überleitung auf das 
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag 
verweisen wir daher auf die Konzerngewinn-und-
Verlust-Rechnung.

Im Hinblick zu Angaben auf wichtige Kunden ver-
weisen wir auf die Erläuterungen unter D.1.
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3. KAPITALFLUSSRECHNUNG

Die Kapitalflussrechnung stellt die konsolidierten 
Zahlungsströme der im Konzernabschluss zusam-
mengefassten Unternehmen dar und wurde indi-
rekt ermittelt. 

Die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesenen 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um-
fassen Kassenbestände und Guthaben bei Kreditin-
stituten.

Die Schulden aus Finanzierungstätigkeit umfassen 
bei Softing die separat in der Bilanz ausgewiese-

nen kurz- und langfristigen Finanzschulden und seit 
2019 die kurz- und langfristigen Leasingverbindlich-
keiten nach IFRS 16. Letztere werden innerhalb der 
Bilanzposition kurz- und langfristigen sonstigen fi-
nanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

Für Zwecke der Überleitung der Veränderung der 
Schulden aus Finanzierungstätigkeit teilt Softing die 
entsprechenden Beträge nicht nach Fristigkeit auf. 
Die Darstellung der Überleitung wurde im Rahmen 
der Einführung des IFRS 16 angepasst und stellt sich 
wie folgt dar.

Automotive Electronics
Fahrzeug-Adapter�und�Datenbus-Interfaces:
Interfaces für CAN-, K-Line-, LIN-, Ethernet- und 
FlexRay-Datenbus-Systeme in unterschiedlichen 
Formfaktoren mit vielfältigen PC-Anbindungen wie 
USB, WLAN, Bluetooth, PCI, PCIexpress, PC/104 
und PCMCIA. Programmierschnittstellen nach ISO 
und anderen Standards sowie kundenspezifische 
Anpassungen. Angepasste Lösungen für die Berei-
che Entwicklung/Test, Produktion und Service.

Diagnosewerkzeuge:
Diagnose-Lösungen für Aufgabenstellungen in den 
Bereichen Entwicklung/Test, Produktion und Ser-
vice. Editoren für Diagnose-Daten. Diagnose-Ser-
ver für die Echtzeitverarbeitung von Diagnose-
daten basierend auf ISO- und Kundenstandards. 
Kundenspezifische und proprietäre Analyse-Werk-
zeuge für Diagnose-Daten. Hierbei spielen Lösun-
gen rund um ODX und OTX eine wichtige Rolle.

Testautomatisierung:
Software-Schnittstellen für die Anbindung von 
Diagnose-Servern an Produktionssysteme. Edi-
tier- und Ablaufsysteme für Testsequenzen mit 
Anbindung zahlreicher Fremdprodukte. Kunden-
spezifische Prüfplätze für Entwicklung, Qualitätssi-
cherung und Produktion. Lösungen für die Flash-
Programmierung von Steuergeräten. Geräte für 
die Simulation von elektronischen Steuergeräten 
und Restbus-Systemen.

Kundenspezifische�Entwicklungen:
Soft- und Hardware-Entwicklungen im Umfeld-
Datenkommunikation/Diagnose/Testsysteme nach 
Kundenwunsch.

Resident�Engineering:
Unterstützung von Kunden vor Ort durch Bera-
tungsleistung, Projektleitung und -mitwirkung so-
wie aktive Entwicklungstätigkeit in den Arbeitsge-
bieten Datenkommunikation, Diagnose, Messen 
und Testsysteme.

Messtechnik:
Die Softing MessTechnik (SMT) stellt eine in ihrer 
Art einzigartige Systematik dar, deren Entwicklung 
komplett aus der Fahrzeugentwicklung getrieben 
wurde. Daraus ergeben sich breite Einsatzgebie-
te für Prüfstandsbereiche oder „raue“ mobile An-
wendungen in der Fahrzeugerprobung. Der An-
wendungsbereich dieses kompletten Mess- und 
Automatisierungssystems ist keinesfalls auf die 
 Automobiltechnik beschränkt, sondern auch für 
den Einsatz im gesamten industriellen Bereich ge-
eignet.

IT Networks
Diagnosegeräte für Ethernet-Netzwerke in der 
 Automatisierungsindustrie sowie zur Diagnose von 
Kupfer- und Glasfasernetzwerken bei Rechenzent-
ren und Büroinstallationen.
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Veränderungen�der�Schulden�aus�Finanzierungstätigkeit
2019
TEUR

2018
TEUR

Langfristige�Finanzschulden�zum�01.01. 1.976 4.153

Kurzfristige�Finanzschulden�zum�01.01. 6.215 4.788

Summe der Finanzschulden zum 01.01. 8.191 8.941

Langfristige�Leasingverbindlichkeiten�zum�01.01.�aus�Erstanwendung�IFRS�16 3.379 n/a

Kurzfristige�Leasingverbindlichkeiten�zum�01.01.�aus�Erstanwendung�IFRS�16 1.316 n/a

Summe der Leasingverbindlichkeiten zum 01.01. aus Erstanwendung IFRS 16 4.695 n/a

Summe der Schulden aus Finanzierungstätigkeit zum 01.01. 12.886 8.941

Veränderung�durch�Cashflows�im�Bereich�der�Finanzierung 4.899 –1.004

Veränderung�aufgrund�von�zahlungsunwirksamer�Fremdwährungsumrechnung –22 –77

Veränderung�aufgrund�Vollkonsolidierung�GlobalmatiX 0 383

Sonstige�Veränderungen

�����Veränderungen�aufgrund�Zugänge�und�Modifikationen�aus�Leasing 156 n/a

�����Übrige�sonstige�Veränderungen 1.171 –129

Summe der Schulden aus Finanzierungstätigkeit zum 31.12. 19.090 8.191

Davon�aus:

�����Langfristige�Finanzschulden�zum�31.12. 14.006 1.976

�����Kurzfristige�Finanzschulden�zum�31.12. 1.581 6.215

Summe der Finanzschulden zum 31.12. 15.587 8.191

�����Langfristige�Leasingverbindlichkeiten�zum�31.12.� 2.228 n/a

�����Kurzfristige�Leasingverbindlichkeiten�zum�31.12.� 1.275 n/a

Summe der Leasingverbindlichkeiten zum 31.12. 3.503 n/a

4. ERGEBNIS JE AKTIE IAS 33

2019 2018

Konzernergebnis�der�Aktionäre�der�Softing�AG�
(unverwässertes�=�verwässertes�Konzernergebnis) TEUR 2.809 3.332

Nicht�beherrschende�Anteile TEUR 120 –15

Konzernergebnis TEUR 2.929 3.347

Gewichtete�durchschnittliche�Anzahl�Aktien

Unverwässert Stück 9.105.381 8.771.682

Verwässert Stück 9.105.381 8.771.682

Unverwässertes�Ergebnis�pro�Aktie EUR 0,31 0,38

Verwässertes�Ergebnis�pro�Aktie EUR 0,31 0,38

Die Veränderung im Ergebnis pro Aktie ist zum 
 einen in der erhöhten Anzahl der durchschnittli-
chen Aktienanzahl und zum anderen in einer er-
höhten Steuerbelastung begründet. Es bestehen 

zum 31. Dezember 2019 wie im Vorjahr keine Op-
tionsrechte, die in Zukunft das verwässerte Ergeb-
nis pro Aktie beeinflussen können.
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5. BEZIEHUNGEN ZU NAHE STEHENDEN 
  UNTERNEHMEN UND PERSONEN

Neben den schon in den Konzernabschluss einbe-
zogenen Unternehmen standen im abgelaufenen 
Geschäftsjahr die Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats – entsprechend IAS 24 – des Sof-
ting-Konzerns als Organmitglieder und teilweise 
auch als Aktionäre nahe.

Darüber hinaus steht die Helm Trust Company Li-
mited, St. Helier, Jersey, Kanal Inseln dem Softing-
Konzern als maßgeblich beteiligte Aktionärin nahe. 
Die Gesellschaft hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimm-
rechtsanteil an der Softing AG 22,43 % (2.042.302 
Stimmrechte) beträgt. Sämtliche dieser Stimm-
rechte sind ihr zuzurechnen. Die zugerechneten 
Stimmrechte werden dabei über folgende von der 
Helm Trust Company Limited kontrollierten Unter-
nehmen gehalten:

- Trier Familienstiftung
- Trier Asset Management GmbH
- Trier Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG

Die Dividendenausschüttung an die maßgeblich 
beteiligte Aktionärin betrug im Geschäftsjahr 2019 
TEUR 265 (Vj. TEUR 265).

Das Management in Schlüsselposition gem. IAS 24 
setzt sich bei Softing aus dem Vorstand und dem 
Aufsichtsrat zusammen. Bezüglich der Vergütung 
von Aufsichtsrat und Vorstand verweisen wir auf 
die Kapitel E10 und E11.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Trier hielt 
zum 31. Dezember 2019 151.826 (Vj. 122.221) 
Stück Aktien der Softing AG.

Der Vorstand Ernst Homolka hielt zum 31. Dezem-
ber 2019 4.900 (Vj. 1.800) Stück Aktien der Softing 
AG.

Der Aufsichtsrat Dr. Klaus Fuchs hielt zum 31. De-
zember 2019 278.820 (Vj. 278.820) Stück Aktien 
der Softing AG.

Der Aufsichtsrat Andreas Kratzer hielt zum 31. De-
zember 2019 10.155 (Vj. 10.155) Stück Aktien der 
Softing AG.

An das Management in Schlüsselposition wurden 
im Geschäftsjahr jeweils in Höhe ihres zum Zeit-
punkt der Dividendenausschüttung maßgeblichen 
Anteilsbesitzes Dividenden in einer Gesamthöhe 
von TEUR 17 (Vj. TEUR 16) ausgeschüttet.

Für beratende Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Koordination der Softing IT Networks hat das 
Aufsichtsratsmitglied Dr. Fuchs insgesamt ein Ho-
norar von TEUR 66 erhalten (Vj. TEUR 68). Ferner 
erhielt das Aufsichtsratsmitglied Herr Kratzer für 
beratende Tätigkeit im Investor Relationsbereich 
TEUR 20 (Vj. TEUR 0). Offene Posten aus diesen 
Transaktionen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.
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6. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Zum Bilanzstichtag sind Tochtergesellschaften 
Bürgschaften in Höhe von TEUR 12.040 (Vj. TEUR 
12.116) zur Absicherung von Darlehen der Softing 
AG und Überziehungslinien der Softing AG einge-

gangen. Die Bürgschaften stehen zum großen Teil 
im Zusammenhang mit der im Jahr 2019 getätigten 
Refinanzierung.

8. ANGABE VON BUCHWERTEN DER 
 EINZELNEN KATEGORIEN VON  FINANZ-
 INSTRUMENTEN NACH IFRS 7

Beizulegende Zeitwerte der Finanzinstrumente
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Buchwerte und 
die beizulegenden Zeitwerte sämtlicher in den An-
wendungsbereich des IFRS 7 fallenden Finanzin-
strumente im Konzernabschluss. Die beizulegen-
den Zeitwerte entsprechen weitestgehend den 

Buchwerten, da es sich bei den ausgewiesenen Fi-
nanzinstrumenten (mit Ausnahme der Zahlungs-
mittel) fast ausschließlich um originäre kurzfristige 
Forderungen und Verbindlichkeiten handelt. Es be-
standen zum 31. Dezember 2019 analog zum Vor-
jahr keine Finanzinstrumente, die nicht vom IFRS 7 
erfasst wurden.

7. SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Zum Bilanzstichtag bestand ein Bestellobligo aus 
längerfristigen Lieferverträgen i. H. v. TEUR 5.428 
(Vj. TEUR 4.979). Ein Bestellobligo für immaterielle 
Vermögenswerte und Sachanlagen lag, wie im Vor-
jahr, zum Bilanzstichtag nicht vor.

Außerdem bestanden bis 2018, die in der Tabelle 
dargestellten, Verpflichtungen aus längerfristigen 

Miet- und Leasingverträgen. Die Verpflichtungen 
resultierten im Wesentlichen aus Verträgen für 
Gebäude, Pkws und Büromaschinen. Ab 2019 er-
folgte die Umstellung auf den neuen Standard IFRS 
16, hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zur 
Leasingbilanzierung unter Abschnitt C 14.

2018
TEUR

<�1�Jahr 1.647

1–5�Jahre 3.350

>�5�Jahre 421

Gesamt 5.418
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TEUR
Kategorien�
gem.�IFRS�9 Buchwert

Bewertung� 
gem.�IFRS�9

Beizulegen-
der�Zeitwert

Finanzielle Vermögenswerte nach Klasse  
31.12.2019

Fortge�führte�
AK

Fair�value�
OCI

Fair�Value�
PL 31.12.2019

Langfristige�finanzielle�Vermögenswerte       

Beteiligungen FVTPL 1.500 1.500 1.500

Kurzfristige�finanzielle�Vermögenswerte       

�����Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen AC 15.380 15.380   15.380

�����Kurzfristige�Vermögenswerte�������� AC 25 25 25

�����Zahlungsmittel�und�Zahlungsmitteläquivalente AC 14.917 14.917   14.917

     

Finanzielle Schulden nach Klasse       

Langfristige�finanzielle�Schulden

�����Langfristige�Finanzschulden FLAC 14.006 14.006   13.750

�����Sonstige�langfristige�finanzielle�Schulden 2.259�

��������davon�Schulden�aus�der�Leasingbilanzierung n/a 2.228 n/a

��������davon�langfristige�Rückzahlungsverpflichtung FLAC 31 31 31

Kurzfristige�finanzielle�Schulden       

�����Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen FLAC 6.476 6.476   6.476

�����Kurzfristige�Finanzschulden FLAC 1.581 1.581   1.638

�����Sonstige�kurzfristige�finanzielle�Schulden 7.691   

��������davon�Schulden�aus�der�Leasingbilanzierung n/a 1.275 n/a

��������davon�kurzfristige�Kaufpreisverpflichtung FVTPL 1.495 1.495 1.495

��������davon�übrige�sonstige�kurzfristige�finanzielle
��������Schulden FLAC 4.921 4.921 4.921

Buchwerte nach Kategorie
Kategorie

31.12.2019
TEUR

Finanzielle�Vermögenswerte,�die�zu�den�fortgeführten�Anschaffungskosten�bewertet�werden AC 30.322

Finanzielle�Vermögenswerte,�die�erfolgswirksam�zum�beizulegenden�Zeitwert�bewertet�werden FVTPL 1.500

Finanzielle�Schulden,�die�zu�fortgeführten�Anschaffungskosten�bewertet�werden FLAC 27.015

Finanzielle�Schulden,�die�erfolgswirksam�zum�beizulegenden�Zeitwert�bewertet�werden FVTPL 1.495
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TEUR
Kategorien�
gem.�IFRS�9 Buchwert

Bewertung� 
gem.�IFRS�9

Beizulegen-
der�Zeitwert

Finanzielle Vermögenswerte nach Klasse  
31.12.2018

Fortge�führte�
AK

Fair�value�
OCI

Fair�Value�
PL 31.12.2018

Kurzfristige�finanzielle�Vermögenswerte       

�����Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen AC 13.682 13.682   13.682

�����Kurzfristige�Vermögenswerte
��������Sonstige�finanzielle�Vermögenswerte AC 71 71   71

�����Zahlungsmittel�und�Zahlungsmitteläquivalente AC 9.682 9.682   9.682

     

Finanzielle Schulden nach Klasse       

Langfristige�finanzielle�Schulden       

�����Langfristige�Finanzschulden FLAC 1.976 1.976   1.971

     

Kurzfristige�finanzielle�Schulden       

�����Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen FLAC 6.086 6.086   6.086

�����Kurzfristige�Finanzschulden FLAC 6.215 6.215   6.438

�����Sonstige�kurzfristige�finanzielle�Schulden FLAC 4.522 4.522   4.521

Buchwerte nach Kategorie
Kategorie

31.12.2018
TEUR

Finanzielle�Vermögenswerte,�die�zu�den�fortgeführten�Anschaffungskosten�bewertet�werden AC 23.435

Finanzielle�Schulden,�die�zu�fortgeführten�Anschaffungskosten�bewertet�werden FLAC 18.798

Gemäß IFRS 7.29a sind keine weiteren Informati-
onen über den beizulegenden Zeitwert anzuge-
ben, wenn der Buchwert einen angemessenen Nä-
herungswert für den beizulegenden Zeitwert dar-
stellt. 

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewer-
tet werden, sind folgenden Stufen der Fair Value- 
Hierarchie zugeordnet:

• Auf aktiven Märkten notierte (nicht angepasste) 
Preise für identische Vermögenswerte oder Ver-
bindlichkeiten (Stufe 1)

• Für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit 
entweder direkt (als Preise) oder indirekt (von 
Preisen abgeleitete) beobachtbare Inputdaten, 
die keine notierten Preise nach Stufe 1 darstel-
len (Stufe 2)

• Informationen, die nicht auf beobachtbaren 
Marktdaten basieren (nicht beobachtbare Input-
daten) (Stufe 3)

Der Fair Value der Ende Dezember 2019 erwor-
benen Beteiligung spiegelt den entsprechenden 
Transaktionspreis zum Anschaffungszeitpunkt wi-
der und basiert auf einem Unternehmenswertgut-
achten, welches der Stufe 3 zuzuordnen ist. Auf-
grund des geringen zeitlichen Abstands zwischen 
der Transaktion und dem Bilanzstichtag ist davon 
auszugehen, dass der Transaktionspreis noch dem 
Fair Value entspricht.

Die Zahlungsverpflichtung aus der unternehmens-
wertbasierten Vergütung ermittelt sich formelba-
siert auf Basis eines Vergleichs der Marktkapitali-
sierung der Softing zu Beginn und zum Ende des 
Geschäftsjahres und wird der Stufe 2 zugeordnet.

Die Nettoergebnisse der jeweiligen Kategorien von 
Finanzinstrumenten nach IFRS 9 für 2019 und IAS 
39 für 2018 werden in der nachfolgenden Über-
sicht gezeigt:



Nettogewinne und -verluste 2019 (TEUR)  Zinsen Wertberichtigung
Währungsgewinne�

&�Verluste Nettoergebnis

aus�zu�fortgeführten�Anschaffungskosten�
bewerteten�finanziellen�Vermögenswerten AC 1 4 –115 –110

aus�zu�fortgeführten�Anschaffungskosten�
bewerteten�finanziellen�Verbindlichkeiten FLAC –180  –180

Nettoergebnisse aus der Ende Dezember erworbe-
nen Beteiligung, die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet wird, wobei die Zeitwertänderungen im 
sonstigen Ergebnis erfasst werden, ergaben sich 
nicht.

Die gesamten Zinserträge aus finanziellen Vermö-
genswerten, die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet werden belaufen sich in der ak-

tuellen Periode auf TEUR 1 und Zinsaufwendungen 
aus finanziellen Verbindlichkeiten, die zu fortge-
führten Anschaffungskosten bewertet werden auf 
TEUR 180. Im Vorjahr betrugen die Zinserträge aus 
Ausleihungen und Forderungen TEUR 22 und die 
Zinsaufwendungen aus finanziellen Verbindlichkei-
ten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten be-
wertet werden TEUR 150.

9. ZIELSETZUNG UND METHODE DES 
 FINANZRISIKOMANAGEMENTS

Vorrangiges Ziel der Kapitalsteuerung der Softing 
AG ist es sicherzustellen, dass es zur Unterstüt-
zung seiner Geschäftstätigkeit eine gute Eigenka-
pitalquote aufrechterhält. Der Konzern steuert sei-
ne Kapitalstruktur und nimmt Anpassungen unter 
Berücksichtigung des Wandels der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen vor. Zur Aufrechterhal-
tung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der 
Konzern eine Kapitalrückzahlung an die Anteilseig-
ner vornehmen oder neue Anteile ausgeben. Zum 
31. Dezember 2019 bzw. 31. Dezember 2018 wur-
den keine Änderungen der Ziele, Richtlinien und 
Verfahren vorgenommen.

Der Konzern überwacht sein Kapital mit Hilfe der 
Eigenkapitalquote. Eine konkrete Zielquote wird 

durch den Vorstand nicht definiert. Die Eigenkapi-
talquote betrug im Geschäftsjahr 59,6 % (Vj. 68,5%).

Das steuerungsrelevante Kapital der Softing AG be-
steht aus dem gezeichneten Kapital, den Kapital-
rücklagen, den Gewinnrücklagen, dem Eigenkapi-
tal aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten, 
sowie den nicht beherrschenden Anteilen und ent-
spricht folglich dem bilanzierten Eigenkapital zum 
Bilanzstichtag i.H.v. TEUR 69.604 (Vj. TEUR 68.400). 
Die Softing AG versucht soweit wie möglich, die 
Geschäftsentwicklung aus dem eigenen Cashflow 
zu finanzieren.

Als international operierendes Unternehmen ist 
Softing im Rahmen ihrer operativen Geschäftstä-
tigkeit unterschiedlichen Risiken ausgesetzt. Ziel-

KONZERNANHANG

Nettogewinne und -verluste 2018 (TEUR)  Zinsen Wertberichtigung
Währungsgewinne�

&�Verluste Nettoergebnis

aus�zu�fortgeführten�Anschaffungskosten�
bewerteten�finanziellen�Vermögenswerten AC 22 –34 1.114 1.102

aus�zu�fortgeführten�Anschaffungskosten�
bewerteten�finanziellen�Verbindlichkeiten FLAC –150  –150
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setzung des Finanzrisikomanagements ist daher, 
alle wesentlichen Finanzrisiken frühzeitig zu erken-
nen und geeignete Maßnahmen zur Sicherung be-
stehender und künftiger Erfolgspotenziale zu er-
greifen.

Bei diesen Risiken handelt es sich um Währungs-
risiken, die aus Tätigkeiten in verschiedenen Wäh-
rungsräumen resultieren, um Ausfallrisiken, die 
durch die Nichterfüllung von vertraglichen Ver-
pflichtungen durch Vertragspartner begründet 
sind, um Zinsrisiken, die aufgrund der Schwankun-
gen des Marktzinssatzes zu einer Änderung des 
beizulegenden Wertes eines Finanzinstruments 
führen und um zinsbedingte Cashflow-Risiken, 
die zu einer Veränderung der künftigen Cashflows 
 eines Finanzinstruments aufgrund sich ändernder 
Marktzinssätze führen.

Zur Beurteilung und Berücksichtigung solcher Ri-
siken hat Softing durch ein zentralisiertes Risiko-
managementsystem Grundsätze definiert, die 
 einer einheitlichen und systematischen Erfassung 
und Bewertung von derartigen Risiken dienen. Zur 
Überprüfung der Einhaltung aller Grundsätze er-
folgt innerhalb von Softing eine kontinuierliche Be-
richterstattung. Dadurch können auftretende Risi-
ken zeitnah identifiziert und analysiert werden.

Im Konzern bestehen keine wesentlichen Risiko-
konzentrationen.

Des Weiteren verweisen wir auf die Angaben zu 
Chancen und Risiken im Lagebericht.

Ausfallrisiken
Softing ist Ausfallrisiken ausgesetzt, wenn Vertrags-
partner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. 
Zur Vermeidung derartiger Risiken werden Kon-
trakte nur mit Vertragspartnern erstklassiger Bo-
nität abgeschlossen. Es bestand an den Stichtagen 
31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2018 kein 
wesentliches Ausfallrisiko, so dass nach Auffassung 
des Vorstands das Risiko der Nichterfüllung durch 
die Vertragspartner sehr gering, abschließend je-
doch nicht vollständig auszuschließen ist.

Ausfallrisiken betreffen Softing im Wesentlichen 
bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. 
Soweit bei einzelnen finanziellen Vermögenswer-
ten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese Ri-
siken durch Wertberichtigungen erfasst. Die Wert-
berichtigungen zum 31. Dezember 2019 betrugen 
TEUR 250 (Vj. TEUR 296).

Die bilanzierte Höhe von finanziellen Vermögens-
werten gibt ungeachtet bestehender Sicherhei-
ten das maximale Ausfallrisiko für den Fall an, dass 
die Vertragspartner ihren Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachkommen.

Zinsrisiken
Softing ist außerdem Zinsschwankungen ausge-
setzt. Die zinssensiblen Aktiva beziehen sich im 
Wesentlichen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmit-
teläquivalente sowie auf kurzfristige Wertpapiere. 
Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 
14.917 (Vj. TEUR 9.682) werden zum Bilanzstichtag 
mit einem Zinssatz von 0,00 % (Vj. 0,00 %), verzinst. 
Aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten in Höhe von TEUR 15.588 (Vj. TEUR 8.191) 
ergeben sich keine wesentlichen Zinsrisiken, da 
diese langfristigen Darlehen von TEUR 14.006 aus 
Festzinsdarlehen bestehen.

Ein Anstieg des Marktzinsniveaus um 50 Basis-
punkte würde sich bezogen auf den Bestand der 
kurzfristigen Darlehen im Zinsaufwand mit TEUR 8 
(Vj. TEUR 41) niederschlagen.

Wechselkursrisiko
Das Wechselkursrisiko im Softing-Konzern ist auf 
drei Währungen beschränkt, USD, CHF und RON. 
Dem Wechselkursrisiko im USD-Bereich liegt ein 
natürlicher Hedge zu Grunde, da in den USA und 
in Singapur (USD als funktionale Währung) Erträ-
ge und Aufwendungen für die Produkte anfallen. 
Bezüglich des rumänischen RON und CHF besteht 
nur ein geringes Wechselkursrisiko, da diese an 
den Euro gebunden sind und die Vereinbarungen 
mit der rumänischen Tochter in EUR abgeschlos-
sen sind.



In TEUR/USD USD

Stichtagskurs: USD 1,12
1,24 

+10 %
1,01 

–10 %
Abweichung Abweichung

Finanzielle Vermögenswerte/Schulden USD USD in EUR +10 % –10 %

Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen 5.734 5.104 4.640 5.672 –464 567

Forderungen�gegen�verbundene�Unternehmen 2.614 2.327 2.115 2.585 –212 259

Sonstige�kurzfristige�Vermögenswerte 248 221 201 246 –20 25

Zahlungsmittel�und�Zahlungsmitteläquivalente 1.591 1.416 1.288 1.574 –129 157

Langfristige�Schulden –18.254 –16.249 –14.772 –18.055 1.477 –1.805

Kurzfristige�Schulden –6.195 –5.515 –5.014 –6.128 501 –613

14.262 –12.696 1.154 –1.411

Änderungen aus dem USD-Wechselkurs zum EUR 
würden sich zum großen Teil im Eigenkapital des 
Softing-Konzerns niederschlagen.

Liquiditätsrisiko
Unter Liquiditätsrisiko wird das Risiko verstanden, 
dass der Konzern nicht genügend Finanzierungs-
mittel besitzt, um seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen.

Der Liquiditätsbedarf des Konzerns wird primär 
über das laufende operative Geschäft abgedeckt. 
Die Softing AG überwacht laufend das Risiko eines 
Liquiditätsengpasses mittels einer Liquiditätspla-
nung. Ziel ist es, auch künftig den Liquiditätsbedarf 
aus dem eigenen Cashflow zu decken.

Der Konzern verfügt über ausreichende Liquidi-
tät und nicht ausgenutzte Kreditlinien in Höhe 
von TEUR 7.330, um seine Verpflichtungen in den 
nächsten vier Jahren gemäß seinen strategischen 
Planungen zu erfüllen. Zur Beschreibung der Fällig-
keiten verweisen wir auf Abschnitt C.

Die Zahlungsmittel betrugen zum Jahresende TEUR 
14.917 (Vj. TEUR 9.682). Ihr Anteil am Gesamtver-
mögen des Konzerns betrug 12,8 % (Vj. 9,7 %). 

Die folgende Tabelle zeigt die Finanzverbindlich-
keiten des Konzerns nach Fälligkeitsklassen, basie-
rend auf der verbleibenden Restlaufzeit am Bilanz-
stichtag und bezogen auf die vertraglich vereinbar-
te Endfälligkeit. Bei den in der Tabelle aufgeführten 
Beträgen handelt es sich um nicht abgezinste Cash-
flows.

KONZERNANHANG

Zum Bilanzstichtag bestanden, wie in den Vorjah-
ren, keine Devisentermingeschäfte. Bezogen auf 
den Wechselkurs des USD ergeben sich folgende 
Sensitivitäten:
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31.12.2019�(TEUR) Bis�1�Jahr 2–5�Jahre Über�5�Jahre

Langfristige finanzielle Schulden

Langfristige�Finanzschulden 12.606 1.400

Sonstige�langfristige�finanzielle�Schulden 2.250 9

�����davon�aus�Leasingbilanzierung 2.219 9

�����übrige�sonstige�langfristige�finanzielle�Schulden 31

Kurzfristige finanzielle Schulden

Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen 6.476

Kurzfristige�Finanzschulden 1.581

Kurzfristige�finanzielle�Schulden 7.691

�����davon�aus�Leasingbilanzierung 1.275

�����übrige�sonstige�kurzfristige�finanzielle�Schulden 6.416

10. BELEGSCHAFT

Die Anzahl der Mitarbeiter (ausschließlich Ange-
stellte) betrug ohne Vorstand:

2019 2018

zum�Bilanzstichtag 407 402

im�Geschäftsjahresdurchschnitt 404 404

Marketing�&�Sales 125 115

Research�&�Development 229 240

Administration�&�General 42 41

Management 8 8

31.12.2018�(TEUR) Bis�1�Jahr 2–5�Jahre Über�5�Jahre

Langfristige finanzielle Schulden

Langfristige�Finanzschulden 1.976

Kurzfristige finanzielle Schulden

Schulden�aus�Lieferungen�und�Leistungen 6.086

Kurzfristige�Finanzschulden 6.215
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Gewährte�Bezüge
TEUR

Gesamt

2019 2018

Fixvergütung 764 746

Nebenleistungen 32 32

Summe 796 778

Einjährige�variable�Vergütung 382 243

Mehrjährige�variable�Vergütung 497 367

Einjährige�unternehmenswertbasierte�Vergütung 483 0

Summe 1.362 610

Versorgungsaufwand 75 63

Gesamtvergütung 2.233 1.451

11. VORSTAND

Dem Vorstand der Softing AG gehören die folgen-
den Herren im Berichtszeitraum an:

Herr Dr.-Ing. Dr. rer. oec. Wolfgang Trier, Grünwald, 
Vorstandsvorsitzender 

Herr Ernst Homolka, München, Vorstand Finanzen 
und Personal

Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung 
vom 8. Mai 2018 unterbleibt die individualisier-
te Offenlegung der Vorstandsbezüge bis zum Jahr 
2022.

Alle Vergütungsbestandteile gelten als im Ge-
schäftsjahr zugeflossen. Ein Teil der Gesamtvergü-
tung ist zum Stichtag i.H.v. TEUR 2.188 (Vj. TEUR 
3.176) in den sonstigen kurzfristigen finanziellen 
Schulden ausgewiesen.

Die Nebenleistungen und der Versorgungsauf-
wand beinhalten KFZ-Pauschalen und die Zuschüs-
se der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung 
und Zuschüsse zur Altersversorgung.

Bei der unternehmenswertbasierten Vergütung 
handelt es sich einen kurzfristigen variablen Ver-
gütungsbestandteil, welcher in bar abgegolten 
wird. Der Vorstand partizipiert hierbei anteilig an 
einer positiven Entwicklung der Marktkapitalisie-
rung innerhalb des Geschäftsjahres der Softing 
AG. Die Vergütungskomponente wird jährlich neu 
festgelegt. Eine Zahlungsverpflichtung resultiert 
hieraus nur, soweit die Unternehmenswertsteige-
rung eine im Vorhinein festgelegte Steigerungsrate 
übertrifft. Bei sinkender Marktkapitalisierung oder 

 einem Unterschreiten der Steigerungsrate verfällt 
der Anspruch ersatzlos. Die Zahlungsverpflichtung 
ermittelt sich formelbasiert auf Basis eines Ver-
gleichs der Marktkapitalisierung der Softing zu Be-
ginn und zum Ende des Geschäftsjahres. In Höhe 
der zum Bilanzstichtag feststehenden Zahlungs-
verpflichtung wurde Personalaufwand erfasst. Die 
Verpflichtung wurde bis zum Bilanzstichtag noch 
nicht ausgezahlt und wird in den finanziellen Schul-
den ausgewiesen.

Die Gesamtvergütung ist nach Maßgabe des IAS 
24.17 als kurzfristig einzustufen.

Zudem wurde ein Dienstzeitaufwand in Höhe von 
TEUR 143 (Vj. TEUR 145) erfasst.

Es besteht für die Vorstände eine D&O Versiche-
rung mit einem Eigenanteil von 10 %.

Der Vorstand bekleidet zugleich die zentralen 
Schlüsselpositionen des Unternehmens.
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12. AUFSICHTSRAT

Dem Aufsichtsrat der Softing AG gehörten im Jahr 
2019 die folgenden Herren an:

Dr. Horst Schiessl, Rechtsanwalt, München 
(Vorsitzender)
Dr. Klaus Fuchs, Dipl.-Informatiker und 
Dipl.-Ingenieur, Helfant (stellv. Vorsitzender) 
Andreas Kratzer, Dipl.-Wirtschaftsprüfer, 
Zürich, Schweiz

Herr Dr. Schiessl bekleidet weitere Aufsichtsrats-
mandate und Beiratsmandate bei:
Baader Bank AG, Unterschleißheim (Vorsitzender)
Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Berlin 
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Dussmann Stiftung, Berlin 
(Mitglied des Stiftungsrats)
Dussmann Stiftung & Co. KG, Berlin 
(Mitglied des Beirats) 
Deutsche Mittelstandsservice AG, Bruckmühl
 (Vorsitzender)

Herr Dr. Fuchs bekleidete kein weiteres Aufsichts-
ratsmandat. 

Herr Andreas Kratzer bekleidet ein Verwaltungs-
ratsmandat bei:
Lysys AG, Baar, Schweiz (Verwaltungsrat) 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes 
volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Auf-
sichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 
10.000. Darüber hinaus erhalten sie eine variab-
le Vergütung von 0,5 % des Konzern-EBIT vor vari-
abler Vergütung des Aufsichtsrats. Der Vorsitzen-
de erhält das Doppelte, der stellvertretende Vor-
sitzende das Eineinhalbfache sowohl der festen als 
auch der variablen Vergütung.

Die Bezüge des Aufsichtsrats betrugen im Berichts-
jahr TEUR 144 (Vj. TEUR 139) und setzen sich wie 
folgt zusammen:

TEUR Fix Variabel Gesamt

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Dr.�Horst�Schiessl�(Vorsitzender) 20 20 44 42 64 62

Dr.�Klaus�Fuchs 15 15 33 31 48 46

Andreas�Kratzer 10 10 22 21 32 31

Mit einem Vorstand besteht eine Vereinbarung, die 
ihm, wenn mindestens ein fremder Aktionär oder 
abgestimmt agierende Aktionärsgruppen durch 
 Eigenbesitz oder Zurechnung 1,4 Millionen Stimm-
rechte erreichen, ein Sonderkündigungsrecht ein-
räumt. Bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts 
steht dem Vorstand eine Entschädigungsleistung in 
Höhe von ca. zwei Jahresgehältern zu.

Für ehemalige Mitglieder des Vorstands sind zum 
31. Dezember 2019 Pensionsrückstellungen in 
Höhe von TEUR 3.078 (Vj. TEUR 2.922) gebildet 
worden. Die Gesamtbezüge für frühere Mitglieder 
des Vorstands betrugen TEUR 182 (Vj. TEUR 174).

Die Gesamtvergütung ist zum Stichtag i.H.v. TEUR 
144 (Vj. TEUR 139) in den sonstigen kurzfristigen 
finanziellen Schulden ausgewiesen.
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14. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Der Konzern ist zum Ende des Jahres eine Beteili-
gung <10 % an einem Startup im Segment Automo-
tive eingegangen. Die in diesem Zusammenhang 

Dr. Wolfgang Trier Ernst Homolka

15. ERKLÄRUNG NACH § 161 AKTG ZUM 
 DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE 
  KODEX

Die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG wurde 
von Vorstand und Aufsichtsrat der Softing AG ab-
gegeben und den Aktionären im Internet auf der 
Homepage www.softing.com dauerhaft zugänglich 
gemacht.

Haar, den 18. März 2020

Softing AG

Der Vorstand

13. HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Die für Dienstleistungen des Abschlussprüfers 
2019 Rödl & Partner GmbH, (2018 Pricewater-
houseCoopers GmbH) im Geschäftsjahr angefalle-
nen Aufwendungen (einschließlich Auslagen) be-
trugen:

2019
TEUR

2018
TEUR

Abschlussprüfung 119 185

119 185

erwachsene Zuzahlungsverpflichtung in die Kapi-
talrücklage der Beteiligungsgesellschaft i.H.v. TEUR 
1.495 wurde am 2. Januar 2020 geleistet.
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AN DIE SOFTING AG, HAAR

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES 
 KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
 ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Softing AG, 
Haar, und ihrer Tochtergesellschaften (der Kon-
zern) – bestehend aus der Konzernbilanz zum 
31. Dezember 2019, der Konzerngesamtergebnis-
rechnung, der Konzerneigenkapitalveränderungs-
rechnung und der Konzernkapitalflussrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 sowie dem Konzernanhang, 
einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsa-
mer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darü-
ber hinaus haben wir den zusammengefassten La-
gebericht der Softing AG, Haar, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 
2019 geprüft. Die in Abschnitt „Versicherung der 
gesetzlichen Vertreter“ des zusammengefassten 
Lageberichts enthaltene Versicherung der gesetz-
lichen Vertreter, den Abschnitt „Erklärung zur Un-
ternehmensführung“ im zusammengefassten La-
gebericht, mit dem Verweis auf den Corporate 
Governance Bericht als Bestandteil des Geschäfts-
berichts und den im Abschnitt „Steuerungssystem“ 
im zusammengefassten Lagebericht enthaltenen 
Verweis auf die Corporate Social Responsibility Be-
richterstattung, die Bestandteil des Geschäftsbe-
richts ist, haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie 
in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend 
nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns 
zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 und

• vermittelt der beigefügte zusammengefasste La-
gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser zusammengefasste Lagebe-
richt in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs-
urteil zum zusammengefassten Lagebericht er-
streckt sich nicht auf die in Abschnitt „Versi-
cherung der gesetzlichen Vertreter“ enthaltene 
Versicherung der gesetzlichen Vertreter, den Ab-
schnitt „Erklärung zur Unternehmensführung“ 
mit dem Verweis auf den Corporate Governance 
Bericht als Bestandteil des Geschäftsberichts 
und den im Abschnitt „Steuerungssystem“ ent-
haltenen Verweis auf die Corporate Social Res-
ponsibility Berichterstattung, die Bestandteil des 
Geschäftsberichts ist, nicht inhaltlich geprüften 
Bestandteile des zusammengefassten Lagebe-
richts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten Lageberichts geführt 
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlus-
ses und des zusammengefassten Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Ab-
schlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Fol-
genden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-

Bestätigungsvermerk�des�unabhängigen�
Abschlussprüfers
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ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-
tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von den Konzernunternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den europarechtlichen so-
wie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber 
hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. 
f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprü-
fungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO er-
bracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Konzernabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind sol-
che Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-
ßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prü-
fung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammen-
hang mit unserer Prüfung des Konzernabschlusses 
als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungs-
urteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein geson-
dertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

ZEITRAUMBEZOGENE ERTRAGSREALISIE-
RUNG BEI DIENSTLEISTUNGEN

• Gründe für die Bestimmung als besonders wich-
tiger Prüfungssachverhalt

Im Konzernabschluss der Softing AG werden Um-
satzerlöse aus zeitraumbezogener Erfüllung von 
Dienstleistungsverpflichtungen in Höhe von TEUR 
5.371 aus der kundenbezogenen Entwicklung von 
Software ausgewiesen. Die Bilanzierung der Um-
satzerlöse erfolgt hierbei – soweit die Kriterien des 
IFRS 15 erfüllt sind – nach dem Leistungsfortschritt, 
wobei die Schätzung des Leistungsfortschritts nach 
dem Verhältnis der tatsächlich angefallenen Auf-
tragskosten zu den geplanten Gesamtkosten („Cost 
to cost Methode“) gemessen wird. Insbesondere 
die Schätzung der geplanten Gesamtkosten sowie 
die sachgerechte Zuordnung vor allem der Perso-
nalkosten auf die Projekte erfordern Einschätzun-
gen und das Treffen von Annahmen der gesetzli-
chen Vertreter.

Aufgrund der Komplexität der Bilanzierung, der 
Langfristigkeit der Aufträge sowie der daraus re-
sultierenden Schätzungssicherheiten war dieser 
Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von be-
sonderer Bedeutung.

• Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter an-
derem die vom Konzern eingerichteten Prozesse 
und Kontrollen zur zeitraumbezogenen Erfassung 
von Umsatzerlösen aus der kundenbezogenen Ent-
wicklung von Software unter Berücksichtigung des 
Fertigstellungsgrades beurteilt und getestet. Auf 
Basis von Stichproben haben wir Projekte auf das 
Vorliegen der Voraussetzungen zur zeitraumbezo-
genen Umsatzrealisierung nach IFRS 15 geprüft. 
Ferner haben wir die Bestimmung des Fertigstel-
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lungsgrades der kundenspezifischen Fertigungs-
aufträge nach der „Cost-to-Cost-Methode“ und die 
daraus abgeleitete anteilige Umsatz- und Gewinn-
realisierung unter Berücksichtigung der Möglich-
keit einer sofortigen Verlusterfassung gewürdigt. 
In diesem Zusammenhang haben wir die Ermitt-
lung sowohl der geplanten Gesamtkosten als auch 
der tatsächlich angefallenen Kosten nachvollzogen. 
Zudem haben wir Stetigkeit und Konsistenz der an-
gewandten Verfahren zur Ermittlung der angefalle-
nen Kosten beurteilt. Außerdem haben wir durch 
konzernweit konsistente Prüfungshandlungen si-
chergestellt, dem diesem Prüffeld inhärenten Prü-
fungsrisiko zu begegnen.

• Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben der Gesellschaft zur zeitraumbezo-
genen Umsatzrealisierung sind in den Abschnitten 
B.1, B.13, C.8 und D.1 des Konzernanhangs enthal-
ten.

ENTWICKLUNGSLEISTUNGEN FÜR SELBSTER-
STELLTE PRODUKTENTWICKLUNGEN

• Gründe für die Bestimmung als besonders wich-
tiger Prüfungssachverhalt

In dem Konzernabschluss der Gesellschaft wird 
unter dem Bilanzposten „Immaterielle Vermö-
genswerte“ ein Betrag von TEUR 16.566 für 
selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 
ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Entwick-
lungsleistungen für Neuentwicklungen und we-
sentliche Weiterentwicklungen von Produkten 
(nachfolgend „Produktentwicklungen“), die nach 
den Vorschriften des IAS 38 aktiviert wurden. Die 
Entwicklungskosten beinhalten zurechenbare Ein-
zelkosten sowie anteilige Gemeinkosten. Die Ak-

tivierbarkeit von selbsterstellten Produktentwick-
lungen ist von den Kriterien des IAS 38.57 abhängig 
– insbesondere der technischen Realisierbarkeit 
der Fertigstellung, die Art und Weise wie der im-
materielle Vermögenswert voraussichtlich einen 
künftigen finanziellen Nutzen erzielen kann sowie 
verlässliche Bewertbarkeit – und beinhaltet er-
hebliche Ermessensspielräume. Ab der wirtschaft-
lichen Nutzung des Vermögenswerts erfolgt die 
planmäßige Abschreibung i.d.R. über 5 Jahre. Im 
Geschäftsjahr trugen die aktivierten Eigenleistun-
gen mit TEUR 5.526 zum Konzernergebnis bei. Ge-
genläufig wurden planmäßige Abschreibungen auf 
selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte von 
TEUR 3.106 verbucht. Aus unserer Sicht war dieser 
Sachverhalt von besonderer Bedeutung für unse-
re Prüfung, da die Aktivierung und Abschreibung 
von Entwicklungskosten in einem hohen Maß auf 
Einschätzungen und Annahmen des Vorstands be-
ruht und damit mit entsprechenden Unsicherhei-
ten behaftet ist.

• Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem die 
Voraussetzungen für die Aktivierbarkeit für einzel-
ne Projekte anhand der Kriterien des IAS 38.57 ge-
würdigt. 

Weiterhin haben wir das methodische Vorgehen 
zur Ermittlung der aktivierbaren Kosten nachvoll-
zogen. Wir haben beurteilt, dass der Prozess zur 
Aktivierung von Entwicklungskosten angemessen 
ausgestaltet ist und eingerichtete Kontrollen sach-
gerecht implementiert sind. Die Höhe der aktivier-
ten Entwicklungskosten und die Werthaltigkeit der 
Produktentwicklungen haben wir anhand geeigne-
ter Nachweise beurteilt. Dabei haben wir auch Ein-
sicht in Projektunterlagen genommen, um uns von 
dem jeweiligen Projektfortschritt zu überzeugen. 
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• Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben der Gesellschaft zu den aktivierten 
Entwicklungskosten sind in den Abschnitten B.5 
und C.3 des Konzernanhangs enthalten.

WERTHALTIGKEIT VON GESCHÄFTS- ODER 
FIRMENWERTEN

• Gründe für die Bestimmung als besonders wich-
tiger Prüfungssachverhalt

In dem Konzernabschluss der Gesellschaft werden 
Geschäfts- oder Firmenwerte mit einem Betrag 
von insgesamt TEUR 18.124 (15,5 % der Bilanz-
summe bzw. 26,0 % des Eigenkapitals) ausgewie-
sen. Geschäfts- oder Firmenwerte werden einmal 
jährlich oder anlassbezogen von der Gesellschaft 
einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um einen 
möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. Der 
Werthaltigkeitstest erfolgt auf Ebene der Gruppen 
von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, de-
nen der jeweilige Geschäfts- oder Firmenwert zu-
geordnet ist. Im Rahmen des Werthaltigkeitstests 
wird der Buchwert des jeweiligen Geschäfts- oder 
Firmenwerts dem entsprechenden erzielbaren Be-
trag gegenübergestellt. Die Ermittlung des erziel-
baren Betrags erfolgt grundsätzlich anhand des 
Nutzungswerts. Grundlage der Bewertung ist da-
bei regelmäßig der Barwert künftiger Zahlungs-
ströme der jeweiligen Gruppe von zahlungsmit-
telgenerierenden Einheiten. Die Barwerte werden 
mittels Discounted-Cash-Flow Modellen ermittelt. 
Dabei bildet die verabschiedete Mittelfristplanung 
des Konzerns den Ausgangspunkt, die mit Annah-
men über langfristige Wachstumsraten fortge-
schrieben wird. Hierbei werden auch Erwartungen 
über die zukünftige Marktentwicklung und Annah-
men über die Entwicklung makroökonomischer 
Einflussfaktoren berücksichtigt. Die Diskontierung 
erfolgt mittels der gewichteten durchschnittlichen 

Kapitalkosten der jeweiligen Gruppe von zahlungs-
mittelgenerierenden Einheiten. Als Ergebnis des 
Werthaltigkeitstests wurde kein Wertminderungs-
bedarf festgestellt.

Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße 
von der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter 
hinsichtlich der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse 
der jeweiligen Gruppe von zahlungsmittelgene-
rierenden Einheiten, des verwendeten Diskontie-
rungssatzes sowie weiteren Annahmen abhängig 
und dadurch mit einer erheblichen Unsicherheit 
behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund 
der Komplexität der Bewertung war dieser Sach-
verhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonde-
rer Bedeutung.

• Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter an-
derem das methodische Vorgehen zur Durchfüh-
rung des Werthaltigkeitstests nachvollzogen. Nach 
Abgleich der bei der Berechnung verwendeten 
künftigen Zahlungsmittelzuflüsse mit der verab-
schiedeten Mittelfristplanung des Konzerns ha-
ben wir die Angemessenheit der Berechnung ins-
besondere durch Abstimmung mit allgemeinen 
und branchenspezifischen Markterwartungen be-
urteilt. Zudem haben wir auch die sachgerechte 
Berücksichtigung der Kosten von Konzernfunktio-
nen beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ 
kleine Veränderungen des verwendeten Diskontie-
rungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die 
Höhe des auf diese Weise ermittelten Unterneh-
menswerts haben können, haben wir uns intensiv 
mit der bei der Bestimmung des verwendeten Dis-
kontierungszinssatzes herangezogenen Parameter 
beschäftigt und das Berechnungsschema nachvoll-
zogen. Um den bestehenden Prognoseunsicher-
heiten Rechnung zu tragen haben wir die von der 
Gesellschaft erstellten Sensitivitätsanalysten nach-
vollzogen.
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• Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben der Gesellschaft zum Werthaltigkeits-
test und zu den Geschäfts- oder Firmenwerten 
sind den Abschnitten B.6 und C.2 des Konzernan-
hangs enthalten.

BILANZIERUNG VON LEASINGVERHÄLTNIS-
SEN (ERSTANWENDUNG IFRS 16)

• Gründe für die Bestimmung als besonders wich-
tiger Prüfungssachverhalt

Durch die Erstanwendung des neuen Rechnungsle-
gungsstandards ergeben sich wesentliche Auswir-
kungen auf die Eröffnungsbilanzwerte zum 1. Ja-
nuar 2019 und die Bilanzierung im Geschäftsjahr 
2019. Die Umstellung auf IFRS 16 erfolgte nach der 
modifizierten retrospektiven Methode. Aus unse-
rer Sicht ist dieser Sachverhalt von besonderer Be-
deutung, da die erstmalige Anwendung von IFRS 
16 im Geschäftsjahr 2019 aufgrund der notwendi-
gen konzernweiten Würdigung von vertraglichen 
Grundlagen im Hinblick auf die neuen bilanzie-
rungsrelevanten Kriterien sowie die vorzunehmen-
den Ermessensentscheidungen und Schätzungen 
eine besondere Komplexität darstellt. Im Ergeb-
nis führte dies zum 1. Januar 2019 zum Ansatz von 
neuen Nutzungsrechten und Leasingverbindlich-
keiten in Höhe von TEUR 4.695.

• Unsere Vorgehensweise in der Prüfung

Im Rahmen unserer Konzernabschlussprüfung ha-
ben wir uns mit den unternehmensinternen fest-
gelegten Methoden, Verfahren und Kontrollme-
chanismen zu der Beurteilung von Leasingverhält-
nissen sowie dem Vorgehen von der Softing AG im 
Zusammenhang mit der Erstanwendung des IFRS 

16 befasst. Eine Überprüfung der Vollständigkeit 
der verwendeten Leasingverträge zum Zeitpunkt 
des Über-gangs auf IFRS 16 wurde durch Validie-
rung des Vertragsbestands im Vergleich zu den 
vormals als Operating Leasing klassifizierten Ver-
trägen vorgenommen. Zudem haben wir die Aus-
gestaltung und Implementierung der rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollen durch Nach-
vollziehen von spezifischen Geschäftsvorfällen von 
deren Entstehung bis zur Abbildung im Konzern-
abschluss gewürdigt. Unsere Prüfungshandlungen 
beinhalten unter anderem für ausgewählte Verträ-
ge den Abgleich und das Nachvollziehen der für 
die Bewertung der Nutzungsrechte und Leasing-
verbindlichkeiten verwendeten Daten mit den zu-
grunde liegenden Vertragsdaten. Unsere Auswahl 
bestimmten wir risikoorientiert anhand von quali-
tativen und quantitativen Merkmalen. Darüber hi-
naus wurde die Berechnungsweise des verwende-
ten Tools sowie die Buchungslogik durch Nachvoll-
ziehen sowie eigene Nachberechnungen beurteilt. 
Wesentliche Komponenten der durch die Softing 
AG angewandten Diskontierungszinssätze wurden 
anhand eines Vergleichs mit Marktdaten beurteilt. 
Zudem wurde geprüft, ob die Softing AG die Erst-
anwendung von IFRS 16 einschließlich der wesent-
lichen Ermessensentscheidungen sowie Schätzun-
gen im Anhang angemessen dargestellt hat.

• Verweis auf zugehörige Angaben

Die Angaben der Gesellschaft zur Bilanzierung von 
Leasingverhältnissen nach IFRS 16 sind in den Ab-
schnitten A.3, B.10, C.5, C.14 und C.19 des Kon-
zernanhangs enthalten.

Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen In-
formationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen:
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• die Versicherung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB 
zum Jahresabschluss, nach § 297 Abs. 2 Satz 4 
HGB zum Konzernabschluss und die Versiche-
rung nach § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB bzw. § 315 
Abs. 1 Satz 5 HGB zum zusammengefassten La-
gebericht,

• die Erklärung zur Unternehmensführung, auf die 
im Lagebericht verwiesen wird,

• die Corporate Social Responsibility Berichterstat-
tung, auf die im Abschnitt „Steuerungssys-tem“ 
im zusammengefassten Lagebericht verwiesen 
wird und

• die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Aus-
nahme des geprüften Konzernabschlusses und 
der inhaltlich geprüften Bestandteile des zusam-
mengefassten Lageberichts sowie unseres Be-
stätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken 
sich nicht auf die sonstigen Informationen, und 
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-
urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-
schlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir 
die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu 
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen In-
formationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresab-
schluss, den inhaltlich geprüften Bestandteilen 
des zusammengefassten Lageberichts oder un-
seren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt er-
scheinen.

Falls wir aufgrundlage der von uns durchgeführten 
Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen 

vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache 
zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 
nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und 
den zusammengefassten Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den 
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vor-
schriften ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den 
Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Ge-
schäftsbetriebs oder es besteht keine realistische 
Alternative dazu.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des zusammengefas-
sten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines zusammengefassten 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im zusammengefas-
sten Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses des Kon-
zerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses und 
des zusammengefassten Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
 Prüfung des Konzernabschlusses und des 
 zusammengefassten Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Konzernabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unse-
re Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
zusammengefassten Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU- 
APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-
lage dieses Konzernabschlusses und zusammenge-
fassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-
sentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Konzernab-
schluss und im zusammengefassten Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, 
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Konzernabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des zusammengefassten Lageberichts relevan-
ten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den ge-
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gebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Konzernabschluss und im zusammen-
gefassten Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Konzern sei-
ne Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Konzernabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Konzern-
abschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie 
sie in der EU anzuwenden sind, und der ergän-
zend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungs-
nachweise für die Rechnungslegungsinformatio-
nen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten 
innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile 
zum Konzernabschluss und zum zusammenge-
fassten Lagebericht abzugeben. Wir sind verant-
wortlich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Konzernabschlussprüfung. 
Wir tragen die alleinige Verantwortung für unse-
re Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des zusammenge-
fassten Lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im zusammengefassten 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender ge-
eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsa-
me Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung 
Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen einge-
halten haben, und erörtern mit ihnen alle Bezie-
hungen und sonstigen Sachverhalte, von denen 
vernünftigerweise angenommen werden kann, 
dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, 
und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit 
den für die Überwachung Verantwortlichen erör-
tert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prü-
fung des Konzernabschlusses für den aktuellen Be-
richtszeitraum am bedeutsamsten waren und da-
her die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte 
sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestä-
tigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Anga-
be des Sachverhalts aus.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE 
RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 8. Mai 
2019 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 4. November 2019 vom Aufsichtsrat 
beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2019 
als Konzernabschlussprüfer der Softing AG, Haar, 
tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsver-
merk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätz-
lichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 
EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschafts-
prüfer ist Bastian Danesitz.

München, den 18. März 2020

 Rödl & Partner GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Steuerberatungsgesellschaft
 
 gez. Hager gez. Danesitz
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



Bericht�des�Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat der Softing AG hat im Geschäfts-
jahr 2019 die ihm nach Gesetz und Satzung ob-
liegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den 
Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regel-
mäßig beraten und seine Tätigkeit sorgfältig über-
wacht. Der Aufsichtsrat hat sich vom Vorstand re-
gelmäßig über die Lage der Softing AG und des 
Softing-Konzerns unterrichten lassen und die Ar-
beit des Vorstands, die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen und der unternehmensinternen 
Richtlinien überwacht und begleitet (Compliance). 
Der Vorstand hat dabei den Aufsichtsrat schriftlich 
und mündlich über die Geschäftspolitik, grund-
sätzliche Fragen der künftigen Geschäftsführung, 
über die wirtschaftliche Lage und strategische Wei-
terentwicklung, die Risikolage und das Risikoma-
nagement sowie über bedeutsame Geschäftsvor-
fälle unterrichtet und mit ihm hierüber beraten. In 
Entscheidungen wesentlicher Bedeutung war der 
Aufsichtsrat stets eingebunden. 

Im Berichtsjahr 2019 haben 8 Sitzungen des Auf-
sichtsrats stattgefunden: 

am 8. Februar, 22. März, 8. Mai, 15. Juli, 25. Sep-
tember, 30. Oktober, 2. Dezember und am 20. De-
zember. 

Gegenstand regelmäßiger Beratungen in den Auf-
sichtsratssitzungen sowie zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat bildeten die organisatorische und stra-
tegische Entwicklung und Ausrichtung des Softing-
Konzerns, die Positionierung der Softing AG, ihre 
finanzielle Entwicklung und wichtige Geschäfts-
ereignisse. Der Aufsichtsrat wurde auch zwischen 
den Sitzungen über Vorhaben und Entwicklungen 
informiert, die von besonderer Bedeutung waren. 
Soweit aufgrund gesetzlicher und satzungsgemä-

ßer Vorschriften oder nach der Geschäftsordnung 
erforderlich, erteilte der Aufsichtsrat nach gründli-
cher Prüfung und Beratung seine Zustimmung zu 
zustimmungspflichtigen Einzelvorgängen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat sich darüber 
hinaus in regelmäßigen Gesprächen mit dem Vor-
stand über wichtige Entscheidungen und besonde-
re Geschäftsvorfälle berichten lassen. Ferner hat 
der Aufsichtsratsvorsitzende in gesonderten Stra-
tegiegesprächen mit dem Vorstand die Perspek-
tiven und die künftige Ausrichtung der einzelnen 
Geschäfte erörtert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen wie 
auch der Kontrollen und Prüfungen waren der ge-
samte Rechnungslegungsprozess in der Softing 
AG und im Konzern, die Überwachung des inter-
nen Kontrollsystems sowie die Wirksamkeit des in-
ternen Revisions- und des Risikomanagementsys-
tems. 

SCHWERPUNKTE DER SITZUNGEN
In der Aufsichtsratssitzung vom 8. Februar 2019 
befasste sich der Aufsichtsrat mit der Neuaus-
schreibung der Prüfung des Einzel- und Konzernab-
schlusses der Softing AG und der Abschlüsse ihrer 
in den Konzernabschluss einbezogenen Konzern-
gesellschaften für das Geschäftsjahr 2019. 

In der Aufsichtsratssitzung am 22. März 2019 be-
fasste sich der Aufsichtsrat mit der Geschäftsent-
wicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018 
und den ersten Ergebnissen im Jahr 2019. Weite-
rer, wesentlicher Gegenstand der Aufsichtsrats-
sitzung war die Feststellung des Jahresabschlus-
ses sowie die Billigung des Konzernabschlusses 
zum 31. Dezember 2018, nachdem der anwesen-

BERICHT�DES�AUFSICHTSRATS
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de Wirtschaftsprüfer zur abgeschlossenen Prüfung 
berichtet und Fragen des Aufsichtsrats ausführlich 
beantwortet hat. Der Aufsichtsrat schloss sich dem 
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an. 
Des Weiteren hat der Aufsichtsrat in dieser Sitzung 
die im Deutschen Corporate Governance Kodex 
vorgesehene Effizienzprüfung vorgenommen. Der 
Aufsichtsrat stellte fest, dass seine Tätigkeit effizi-
ent ist. Ferner genehmigte der Aufsichtsrat die Ta-
gesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 
2019. In diesem Zusammenhang schlägt der Auf-
sichtsrat vor, auf Basis der Ausschreibung und Prä-
sentation, die Rödl & Partner, GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Zweigniederlassung München, der Hauptver-
sammlung vorzuschlagen.

In der Aufsichtsratssitzung am 8. Mai 2019, im An-
schluss an die ordentliche Hauptversammlung er-
folgte eine Nachlese zur Hauptversammlung. Ein 
Bericht des Vorstands zum Status und Ausblick des 
operativen Geschäfts und der Finanzsituation kam 
danach. Darüber hinaus stellte der Vorstand den 
Risikobericht zum 31.März 2019 vor. Der Vorstand 
stellte auch das mittelfristige Finanzierungskon-
zept vor, der Aufsichtsrat genehmigte dies.

Am 15. Juli 2019 präsentierte der Vorstand in der 
Aufsichtsratssitzung Daten und Hintergründe zu 
den Geschäftszahlen des ersten Halbjahres und 
der Finanzplanung. Der Aufsichtsrat ließ sich vom 
Vorstand detailliert zum Verlauf des Geschäfts in 
den vergangenen Monaten des laufenden Jahres 
berichten, weiterhin wurde die Entwicklung der 
GlobalmatiX AG vorgestellt. Thema war auch die 
Besetzung einer Geschäftsführungsposition in der 
Softing Industrial GmbH.

In der Sitzung vom 25. September 2019 präsentier-
te der Vorstand den Bericht über die Finanzergeb-
nisse Januar bis August 2019. Weiterhin berichtete 
der Vorstand über die Entwicklung der Globalma-
tiX AG. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat 
über eine Strafzahlung an die Bafin wegen eines 
unterlassenen Bilanzeides im Halbjahresbericht 
2016.

In der Sitzung vom 30. Oktober 2019 informierte 
der Vorstand detailliert über aktuellen Stand Kun-
denakquise, Umsätze und Vertriebschancen der 
GlobalmatiX AG. Außerdem wurde über das Für 
und Wider einer Minderheitsbeteiligung an einem 
Startup im Umfeld von Dienstleistungen bei der 
Fahrzeugauslieferung diskutiert.

In der Sitzung vom 2. Dezember 2019 genehmig-
te der Aufsichtsrat die Verträge im Zusammenhang 
einer Minderheitsbeteiligung an einem Startup im 
Umfeld von Dienstleistungen bei der Fahrzeugaus-
lieferung.

In der Aufsichtsratssitzung am 20. Dezember 2019 
stellte der Vorstand dem Aufsichtsrat eine ers-
te Einschätzung des Jahresergebnisses 2019, sei-
ne Geschäftsplanung für das Jahr 2020 sowie die 
Mehrjahresplanung vor. Nach eingehender Prü-
fung stimmte der Aufsichtsrat beiden Planungen 
zu. Der Bericht über die Entwicklung der Akquisiti-
on GlobalmatiX erfolgte danach. Des Weiteren hat 
sich der Aufsichtsrat in dieser Sitzung umfassend 
mit den Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex und dem Thema Diversity be-
fasst.
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Zu dem Zeitpunkt lagen keine Aktualisierungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
vor, daher bestand für Softing auch kein Anpas-
sungsbedarf. Der Aufsichtsrat fasste den hierzu er-
forderlichen Beschluss. 

Der Aufsichtsrat billigte die zusammen mit dem 
Vorstand erstellte Entsprechenserklärung zum 
Deutschen Corporate Governance Kodex, die auf 
der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öf-
fentlich zugänglich gemacht wurde. Es erfolgte die 
jährliche Überprüfung des Vergütungssystems. 

Es folgte die Vorstellung der neuen Wirtschaftsprü-
fer von Rödl & Partner und die Genehmigung der 
Beraterverträge für den Aufsichtsrat. 

Alle Mitglieder des Aufsichtsrates haben im Jahr 
2019 an sämtlichen Aufsichtsratssitzungen teilge-
nommen. Interessenskonflikte von Mitgliedern des 
Aufsichtsrats sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 
nicht aufgetreten. Die Unabhängigkeit des Finanz-
experten im Aufsichtsrat wurde fortlaufend über-
prüft und ist gewährleistet. 

ZUSAMMENSETZUNG VON AUFSICHTSRAT 
UND VORSTAND
Der Aufsichtsrat bestand auch im Berichtsjahr wei-
terhin aus den Herren Dr. Horst Schiessl (Vorsit-
zender), Dr. Klaus Fuchs (stellvertretender Vorsit-
zender) und Andreas Kratzer. Der Aufsichtsrat hat 
aufgrund seiner Größe keine Ausschüsse gebildet. 
Alle Aufgaben und Entscheidungen wurden durch 
den Gesamtaufsichtsrat wahrgenommen. Der Vor-
stand bestand im Berichtsjahr aus den Herren 
Dr. Dr. Wolfgang Trier und Ernst Homolka.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSS 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Sof-
ting AG wurden nach den Regeln des Handelsge-
setzbuches (HGB), der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht wurden nach den Grundsätzen 
der International Financial Reporting Standards 
(IFRS) aufgestellt. Der Jahresabschluss und der La-
gebericht der Softing AG sowie der Konzernab-
schluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 
2019 wurden durch den von der Hauptversamm-
lung gewählten Abschlussprüfer, die Rödl & Part-
ner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft, München, entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften geprüft. Der Jahres-
abschluss sowie der Konzernabschluss haben je-
weils einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erhalten. Der Abschlussprüfer hat entspre-
chend § 317 Abs. 4 HGB geprüft und befunden, 
dass der Vorstand ein Überwachungssystem einge-
richtet hat, dass gesetzliche Forderungen zur Früh-
erkennung existenzbedrohender Risiken für das 
Unternehmen erfüllt sind und der Vorstand geeig-
nete Maßnahmen ergriffen hat, frühzeitig Entwick-
lungen zu erkennen und Risiken abzuwehren.

Der Abschlussprüfer hat gegenüber dem Aufsichts-
rat die vom Corporate Governance Kodex gefor-
derte Unabhängigkeitserklärung abgegeben und 
die im jeweiligen Geschäftsjahr angefallenen Prü-
fungs- und Beratungshonorare dem Aufsichtsrat 
gegenüber offengelegt. 

Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden recht-
zeitig die Jahresabschlussunterlagen und Prüfungs-
berichte des Abschlussprüfers übersandt. Der Auf-
sichtsrat hat in seiner Bilanzsitzung vom 18. März 
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2020 den vom Vorstand vorgelegten Jahresab-
schluss und den Lagebericht der Softing AG so-
wie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
unter Einbeziehung der Prüfungsberichte des Ab-
schlussprüfers eingehend geprüft. An der Sitzung 
haben die Abschlussprüfer und der Vorstand teil-
genommen.

Die Abschlussprüfer haben über ihre Prüfung ins-
gesamt und über einzelne Prüfungsschwerpunkte 
sowie über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prü-
fung berichtet und eingehend die Fragen der Mit-
glieder des Aufsichtsrats beantwortet. Der Auf-
sichtsrat hat das Prüfungsergebnis zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Nach dem abschließen-
den Ergebnis dieser Prüfung waren keine Einwen-
dungen zu erheben. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestell-
ten Jahres- und Konzernabschluss 2019 in seiner 
Sitzung am 18. März 2020 gebilligt. Der Jahresab-
schluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des 
Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 
hat sich der Aufsichtsrat angeschlossen.

DANK
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen 
Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Einsatz 
und ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2019.

Haar, den 18. März 2020

Dr. Horst Schiessl

Vorsitzender



Vorstand und Aufsichtsrat der Softing AG befür-
worten zahlreiche Anregungen und Regeln des 
deutschen Corporate Governance Kodexes und 
erklären, dass den darin enthaltenen Verhaltens-
empfehlungen in der jeweils gültigen Fassung un-
ter Berücksichtigung der aufgeführten Ausnah-
men bzw. Kommentierungen im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2019 entsprochen wurde und auch in 
Zukunft entsprochen wird. Vorstand und Aufsichts-
rat haben im Dezember 2019 die Entsprechenser-
klärung abgegeben. Abweichungen sind von Vor-
stand und Aufsichtsrat kommentiert und nachfol-
gend offengelegt. Den vollständigen Kodex finden 
Sie auf unserer Homepage www.softing.com unter 
Investor Relations.

1. Die Softing AG (nachfolgend „Gesellschaft“) 
wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 
2017 entsprechen mit folgenden Ausnahmen:

a.� Die� Informations-� und� Berichtspflichten� des�
Vorstands� gegenüber� dem� Aufsichtsrat� sind�
nicht�näher� festgelegt� (Kodex�Ziff.�3.4�Abs.�1�
Satz�3).
Der Aufsichtsrat hat die Informations- und Be-
richtspflichten des Vorstands nicht näher fest-
gelegt, da der Vorstand bereits gesetzlich dazu 
verpflichtet ist, den Aufsichtsrat regelmäßig 
und zeitnah über alle wesentlichen Geschäfts-
vorfälle zu informieren und der Aufsichtsrat bis-
lang keinen Grund zur Beanstandung der Infor-
mationspolitik des Vorstands hatte.

b.� Die� Gesellschaft� hat� derzeit� für� die�Mitglie-
der� des� Aufsichtsrats� keinen� Selbstbehalt�
bezüglich� der� D&OVersicherung� vereinbart�
(Kodex�Ziff.�3.8�Abs.�3).
 Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass Mo-
tivation und Verantwortung, mit der die Mit-
glieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft ihre 
Aufgabe wahrnehmen, durch einen solchen 
Selbstbehalt nicht verbessert werden könnte.

Corporate�Governance�Bericht

c.� Die� Gesellschaft� hält� nicht� mehr� aktuelle�
Entsprechenserklärungen� zum� Kodex� nicht�
fünf�Jahre�lang�auf�ihrer�Internetseite�zugän-
glich�(Kodex�Ziff.�3.10�S.�3).
Die Gesellschaft hält es für nicht erforderlich, 
dass nicht mehr aktuelle Entsprechenserklä-
rungen zum Kodex fünf Jahre lang auf der In-
ternetseite der Gesellschaft zugänglich sind. 
Eine solche Veröffentlichung führt nicht zu 
neuen kapitalmarktrelevanten Zusatzinforma-
tionen.

d.� Keine�Berücksichtigung�auch�des�Verhältnisses�
zur� Vergütung� des� oberen� Führungskreises�
und�der�Belegschaft�insgesamt�bei�Festlegung�
der� Vorstandsvergütung� (Kodex� Ziff.� 4.2.2.�
Abs.�2�Satz�3).
Kodex Ziff. 4.2.2. Abs. 2 Satz 3 empfiehlt, dass 
der Aufsichtsrat das Verhältnis der Vorstands-
vergütung zur Vergütung des oberen Füh-
rungskreises und der relevanten Belegschaft 
insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung 
berücksichtigen soll. Der Aufsichtsrat hat bei 
Abschluss der aktuellen Vorstandsverträge in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben des Ak-
tiengesetzes dafür Sorge getragen, dass die 
Gesamtbezüge in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den Aufgaben und Leistungen des 
Vorstandsmitglieds stehen und die übliche 
Vergütung nicht übersteigen. Die Festlegung 
der Vorstandsvergütung orientierte sich ge-
mäß der üblichen Ermittlungsmethode an 
dem Geschäftsumfang, seiner wirtschaftli-
chen und finanziellen Lage sowie an Struk-
turen von Vorstandsgehältern vergleichba-
rer Unternehmen. Zudem wurden die einzel-
nen Aufgaben und Verantwortungsbereiche 
des jeweiligen Vorstandsmitglieds berücksich-
tigt. Soweit der Kodex seit seiner Neufassung 
die bereits nach dem Aktiengesetz erforderli-
che Überprüfung einer vertikalen Angemes-
senheit der Vorstandsvergütung konkretisiert 
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und die für den Vergleich maßgeblichen Ver-
gleichsgruppen sowie den zeitlichen Maßstab 
des Vergleichs näher definiert, wird insoweit 
vorsorglich eine Abweichung erklärt. Der Auf-
sichtsrat hat bei der Überprüfung der vertika-
len Angemessenheit nicht zwischen den Ver-
gleichsgruppen der Kodexempfehlung un-
terschieden und auch keine Erhebungen zur 
zeitlichen Entwicklung des Lohn- und Gehalts-
gefüges durchgeführt.

e.� Variable�Vergütungsbestandteile�mit�mehrjäh-
riger�zukunftsbezogener�Bemessungsgrundlage�
(Kodex�Ziffer�4.2.3�Abs.�2�Satz�3)
Die Vorstands Die Vorstandsvergütung hat be-
reits eine mehrjährige Bemessungsgrundlage. 
Jedoch liegt keine mehrjährige Bemessungs-
grundlage, die im Wesentlichen zukunftsbe-
zogen ist. Die Gesellschaft ist der Auffassung, 
dass ein zusätzlicher wesentlicher Zukunfts-
bezug derzeit keinen erhöhten Anreiz für den 
Vorstand darstellt. Aufsichtsrat und Vorstand 
werden aber im Laufe des kommenden Jahres 
eine Veränderung der Bemessungsgrundlage 
für die variable Vergütung diskutieren.

f.� Vielfalt�im�Vorstand�(Kodex�Ziff.�5.1.2�Abs.�1�S.�2)
 Der Aufsichtsrat kann bei der Zusammensetzung 

des Vorstands nicht auch auf Vielfalt („Diversity“) 
achten, da die Gesellschaft derzeit nur zwei Vor-
stände hat. Angesichts dieser Anzahl von zwei 
Vorstandsmitgliedern, die für die Gesellschaft als 
ausreichend erachtet werden und deren Positio-
nen auf absehbare Zeit besetzt sind, erscheint in 
näherer Zukunft das vom Kodexgeber empfoh-
lene Anstreben einer Vielfalt im Vorstand als nicht 
durchführbar. Ferner hält es der Aufsichtsrat für 
sachgerecht, die Auswahl der Vorstandsmitglieder 
nicht von Kriterien wie beispielsweise individuelle 
Orientierung oder Rasse, sondern vielmehr aus-
schließlich von ihrer Persönlichkeit und ihrem Sach-
verstand abhängig zu machen.

g.� Der� Aufsichtsrat� bildet� keine� Ausschüsse�
(Kodex�Ziff.�5.3.1,�5.3.2,�5.3.3).
Im Hinblick auf die Größe des Aufsichtsrats 
(drei Mitglieder) wird die Bildung von Aus-
schüssen für nicht erforderlich gehalten.

h.� Eine�Altersgrenze�für�Vorstände�und�Aufsich-
tsratsmitglieder�wird�nicht� festgelegt� (Kodex�
Ziff.�5.1.2�Abs.�2�S.�3�und�5.4.1�Abs.�2).
Eine festgelegte Altersgrenze könnte ein nicht 
gewolltes Ausschlusskriterium für qualifizierte 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder sein.

i.� Festlegung�konkreter�Ziele�für�Zusammenset-
zung�des�Aufsichtsrats�und�Erarbeitung�eines�
Kompetenzprofils� (Kodex� Ziff.� 5.4.1� Abs.� 2,�
Abs.�3,�Abs.�4)
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft benennt 
keine konkreten Ziele für seine Zusammen-
setzung und hat auch kein Kompetenzprofil 
für das Gesamtgremium erarbeitet. Der Auf-
sichtsrat hat sich bei seinen Wahlvorschlägen 
für den Aufsichtsrat bisher ausschließlich von 
der Eignung der Kandidatinnen und Kandida-
ten leiten lassen mit dem Ziel, den Aufsichts-
rat so zusammenzusetzen, dass seine Mitglie-
der insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderli-
chen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen 
Erfahrungen verfügen. Dieses Vorgehen hat 
sich nach Überzeugung des Aufsichtsrats be-
währt. Deshalb wird keine Notwendigkeit ge-
sehen, diese Praxis zu ändern. Insbesonde-
re ist auch die Empfehlung der Festlegung ei-
ner Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer 
zum Aufsichtsrat nicht vorgesehen, da dem 
Unternehmen grundsätzlich auch die Exper-
tise erfahrener Aufsichtsratsmitglieder zur 
Verfügung stehen soll. Eine von vorneherein 
festgelegte Grenze für die maximale Zugehö-
rigkeitsdauer erscheint dem Aufsichtsrat nicht 
sachgerecht, zumal die in Gesetz und Satzung 
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festgelegte jeweilige Amtsdauer für Aufsichts-
räte einen überschaubaren Zeitrahmen für die 
Mandate vorgibt.

Da der Aufsichtsrat hiernach keine konkreten 
Ziele für seine Zusammensetzung benennt 
und auch kein Kompetenzprofil für das Ge-
samtgremium erarbeitet, kann folglich auch 
den hierauf basierenden Empfehlungen ge-
mäß Ziff. 5.4.1 Abs. 3 nicht gefolgt werden. Aus 
diesen Gründen kann auch nicht den Empfeh-
lungen gemäß Ziff. 5.4.1 Abs. 4 gefolgt wer-
den, wonach Vorschläge des Aufsichtsrats an 
die Hauptversammlung diese Ziele berücksich-
tigen sollen und gleichzeitig die Ausfüllung des 
Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an-
streben sollen. Der Stand der Umsetzung kann 
deswegen auch nicht im Corporate Gover-
nance Bericht veröffentlicht werden.

j.� Erfolgsorientierte� Vergütung� von� Aufsich-
tsratsmitgliedern� soll� auf� eine� nachhaltige�
Unternehmensentwicklung� ausgerichtet� sein�
(Kodex�Ziff.�5.4.6�Abs.�2�S.�2).
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ne-
ben einer fixen auch eine erfolgsorientierte 
Vergütung, deren Bezugsgröße das Konzern-
EBIT vor Belastung mit der variablen Vergü-
tung des Aufsichtsrats ist. Eine ausdrückliche 
Ausrichtung auf eine nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung sieht die Satzung der Ge-
sellschaft insoweit nicht vor. Die Gesellschaft 
hält eine Ausrichtung nach dem Konzern-EBIT 
des jeweiligen Geschäftsjahres nach wie vor 
für sinnvoll, da aufgrund der Natur des Ge-
schäfts bewusste Verschiebungen von Belas-
tungen und Erträgen kaum möglich sind. Das 
Konzern-EBIT ist eine wesentliche Erfolgsgrös-
se. Darüber hinaus hat sich am Kapitalmarkt 
noch kein allgemein akzeptiertes Modell zur 

Verwirklichung einer auf die nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung ausgerichteten Auf-
sichtsratsvergütung durchgesetzt. Die Gesell-
schaft wird die Entwicklung zunächst weiter-
verfolgen.

k.� Halbjahres-� und� etwaige� Quartalsfinanzb-
erichte� werden� vom� Aufsichtsrat� vor� der�
Veröffentlichung� mit� dem� Vorstand� nicht�
erörtert�(Kodex�Ziff.�7.1.2�S.�2).
Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass eine 
gesonderte Erörterung der Berichte nicht not-
wendig ist, da der Aufsichtsrat ohnehin re-
gelmäßig über Geschäftsvorgänge informiert 
wird.

2. Die Softing AG hat den Empfehlungen des Deut-
schen Corporate Governance Kodex in der Fas-
sung vom 7. Februar 2017 seit der letzten Entspre-
chenserklärung von Dezember 2018 grundsätzlich 
entsprochen. Nicht angewandt wurden die Emp-
fehlungen aus den Ziffern 3.4 Abs. 1 Satz 3, 3.8 Abs. 
3, 3.10 Satz 3, 4.1.3 S. 2, 4.2.2. Abs. 2 Satz 3, 4.2.3 
Abs. 2 S. 3, 5.1.2 Abs. 1 Satz 2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.1.2. Abs. 2 Satz 3, 5.4.1 Abs. 2,Abs. 3 und Abs. 4, 
5.4.6 Abs. 2 Satz 2 und 7.1.2 S. 2.

Zu den Gründen der unter dieser Nr. 2 genannten 
Abweichungen von den Kodexempfehlungen siehe 
Erläuterungen unter Nr. 1.

Die Vergütungen für aktive Mitglieder des Auf-
sichtsrats im Jahr 2019 finden Sie im Anhang des 
Geschäftsberichts 2019. 

Mitteilungen über Geschäfte von Führungsper-
sonen nach § 15a WpHG finden Sie auf unserer 
Homepage www.softing.com unter Investor Rela-
tions. 



ORGANE DER GESELLSCHAFT UND 
WERTPAPIERBESITZ

FINANZKALENDER

27.03.2020 Konzernjahresabschluss / GB 2019
04.05.2020	 Zwischenmitteilung	Q1/3M	2020
06.05.2020	 Hauptversammlung	2020
14.08.2020	 Zwischenbericht	Q2/6M	2020
16.09.2020 Zürcher Kapitalmarkt Konferenz
13.11.2020	 Zwischenmitteilung	Q3/9M	2020
16.	–	18.11.2020	 Deutsches	Eigenkapitalforum,	Frankfurt
08.	–	09.12.2020	 Münchner	Kapitalmarkt	Konferenz

Organe Aktien Optionen

30.06.2019
Stück

31.12.2019
Stück

30.06.2019
Stück

31.12.2019
Stück

Aufsichtsrat

Dr. Horst Schiessl (Vorsitzender), Rechtsanwalt, München – – – –

Dr. Klaus Fuchs (Aufsichtsrat), Dipl.-Informatiker/Dipl.-Ingenieur, Helfant 278.820 278.820 – –

Andreas Kratzer (Aufsichtsrat), Dipl.-Wirtschaftsprüfer, Zürich, Schweiz 10.155 10.155 – –

Vorstand

Dr.-Ing. Dr. rer. oec. Wolfgang Trier, München 151.826 151.826 – –

Ernst Homolka, München  1.800 4.900 – –



Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar/Deutschland

Telefon +49 89 4 56 56-0
Fax +49 89 4 56 56-399
investorrelations@softing.com
www.softing.com




